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1 Aufgabenstellung, rechtliche Grundlagen

Die Linie S 28 der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH verkehrt auf insgesamt 34 Kilo-
metern von Mettmann Uber Erkrath, Dusseldorf und Neuss nach Kaarst. Dabei wird zwischen
Dusseldorf-Gerresheim und Neuss Hauptbahnhof (Hbf) ein 16 Kilometer langer Streckenab-
schnitt der DB Netz befahren. Fir die Ubrigen 18 Kilometer ist die Regiobahn GmbH selbst
Infrastrukturinhaber. Auf der Linie S 28 werden Triebwagen vom Typ Talent eingesetzt. Der
mit zwei Dieselmotoren ausgestattete Triebwagen erreicht eine Hochstgeschwindigkeit von
100 km/h und bendtigt fur die Strecke mit 18 Halten rund 51 Minuten.
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Abb. 1-1: Lage der Regiobahnstrecke im Raum

Die Regiobahn GmbH plant seit 2015 die Elektrifizierung der gesamten Strecken. Zun&chst
soll der Bau der Anlagen im Rahmen des Neubaus der Strecke nach Wuppertal erfolgen.
Folgende wesentliche MaRnhahmen sollen im Rahmen der Elektrifizierung umgesetzt werden:

e Neubau Oberleitungsanlagen (15 kV, 16,7 Hz, Regelbauart Re100). Zu tberspannende
Gleislange (ein- und zweigleisiger Ausbau) ca. 43 km inkl. aller Zusammenhangsmal3-
nahmen;

e Anpassung aller Bahnsteige im Bereich der Regiobahn auf eine Einstiegshéhe von 96 cm
auf 76 cm uber Schienenoberkante (SO) durch Absenkung der Bahnsteige oder Anhe-
bung der Gleistrasse (13 Bahnsteige an acht Stationen);

e Gleisneubau von ca. 1,7 km Gleislange (zweigleisiger Ausbau eines vorhandenen Stre-
ckenabschnitts) inkl. Verlegung einer Weiche zwischen Neuss und Kaarst,

e Anpassung der Eisenbahnuberfiihrungen, Personenunterfiihrungen und Stral3entberfih-
rungen entsprechend den Notwendigkeiten des Ausbaus (Erweiterung um zusétzliche
Gleisachsen, Erh6hung der Geschwindigkeit und Elektrifizierung),
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e Anpassung der Signalsystem-, der Stromversorgungs-, Erdungs- und Beleuchtungsanla-
gen sowie der betroffenen Telekommunikationsanlagen.

Die zu elektrifizierenden Bereiche sind in funf Planfeststellungsabschnitte (PFA 1, la, Ic, I, 111)
unterteilt. Der PFA Ib (Abstellanlage Bf Mettmann Stadtwald) ist entfallen. Die Streckenge-
schwindigkeit ist mit max. 100 km/h vorgegeben. Das vorliegende Gutachten behandelt den
PFA I. Der PFA I ist hinsichtlich der Gleistrasse gemal3 Beschluss vom 19.08.2009 bereits
planfestgestellt. Das vorliegende Gutachten ist Bestandteil des 9. Plandnderungsverfahrens
und behandelt ausschlieZlich die Elektrifizierung des PFA 1.

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) dient der Abarbeitung der Eingriffsregelung
fur die geplante Elektrifizierung im PFA I. Der LBP hat die Aufgabe, die erheblichen Beein-
trachtigungen, die durch das geplante Vorhaben entstehen, zu ermitteln und die zur Vermei-
dung und zur Bewaltigung der Eingriffe notwendigen MalRnahmen zu planen und darzustel-
len. Die artenschutzrechtliche Prifung (ASP) zur Elektrifizierung erfolgt in einem eigenen
Gutachten (Anlage 11.2), dessen Ergebnisse zusammenfassend im LBP dargestellt wird.

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung orientiert sich an folgenden gesetzlichen Grund-
lagen:

e 88 13- 18 des Gesetzes Uber Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG) bzw.
e 88 30 - 32 des Landesnaturschutzgesetzes NRW (LNatSchG NRW).

Allgemeiner Hinweis: Die Regiobahn GmbH ist als kommunales Unternehmen nicht dazu
verpflichtet, die Richtlinien und Leitfaden des Eisenbahnbundesamtes (EBA) fir ihre Planun-
gen zu berucksichtigen. Die von der Regiobahn GmbH vorgenommene Planung wird jedoch
in Anlehnung an die Vorgaben der EBA-Richtlinien und -Leitfaden erstellt. Der vorliegende
Landschaftspflegerische Begleitplan wird daher mit Bezug zum EBA-Leitfaden (2014): ,Um-
welt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und Plangenehmigung sowie fir
Magnetschwebebahnen. Teil [ll: Umweltvertraglichkeitsprifung, naturschutzrechtliche Ein-
griffsregelung” erarbeitet.

2 Beschreibung des Vorhabens

Der PFA 1 ist hinsichtlich der Gleistrasse geméaf3 Beschluss vom 19.08.2009 planfestgestellt.
Im Rahmen dieses Projektes wird mit dem vorliegenden Vorhaben ein Plananderungsverfah-
ren durchgefuhrt. Der PFA | umfasst den Bereich ab km 15,735 im Bf Mettmann Stadtwald
bis zur Einfadelung in die DB-Strecke 2723 (v.u.n. Wuppertal — Essen, S-Bahnlinie S 9) in
Wauppertal-Dornap ca. in km 21,448 sowie die Anlagen im Westkopf Bf Dornap-Hahnenfurth,
hier die nordwestliche Einfahrt aus Richtung Mettmann.

Der PFA | umfasst zum Einen den planfestgestellten Ausbauabschnitt vom Bf Mettmann
Stadtwald bis zum Bf Dornap-Hahnenfurth. In diesem Abschnitt von km 16,411 bis km
19,200 (Strecke 2423) wurde das ehemals zuriick gebaute zweite Streckengleis wieder er-
richtet. Zum Anderen umfasst er den planfestgestellten Neubauabschnitt von km 19,594 bis
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zur Einschleifung in die DB-Strecke 2723 in km 21,448 (Strecke 2727). Hier wird die Strecke
neu gebaut, mit einem zweigleisigen Abschnitt bis vor den geplanten Haltepunkt (Hp) Hah-
nenfurth-Dissel und weiter eingleisig bis zur Einfadelung in die DB-Strecke 2723. Der Neu-
bauabschnitt ist noch nicht realisiert, aber bereits planfestgestellt und wird daher in dieser
Unterlage, in der ausschlielilich die Elektrifizierung der Strecke betrachtet wird, als Bestand
zugrunde gelegt. Die Angaben in diesem Gutachten beziehen sich ausschlieRlich auf die
Elektrifizierung der Infrastruktur der Regiobahn GmbH.

Beschreibung der 9. Plandnderungq:

e Durch die 9. Plananderung sind die Gleisanlagen der Regiobahn GmbH nicht betroffen.
Es erfolgt keine Anpassung gegenuber der bereits planfestgestellten Planung.

o Die S-Bahnlinie S28 soll kiinftig mit Elektrofahrzeugen statt mit Dieselfahrzeugen betrie-
ben werden. Weitere Anderungen im Betriebsablauf sind nicht vorgesehen.

e Es werden die Anlagen, die fir einen elektrischen Fahrbetrieb bzw. der Elektrifizierung
bendtigt werden (Ober- und Speiseleitung), planfestgestellt. Um dieses Ziel zu errei-
chen, ist die Umsetzung der Planfeststellungsverfahren zu den Abschnitten la und Ic
unabdingbar. Die Verfahren werden gesondert eingereicht.

e Eine Erh6éhung der bestehenden Streckengeschwindigkeiten ist nicht geplant. Der Be-
reich von Mettmann Stadtwald in Richtung Dornap-Hahnenfurth wird derzeit mit 40 km/h
befahren. Es befinden sich zwei Bahniibergange in diesem Abschnitt.

e Es sind keine Anderungen am Betriebsprogramm vorgesehen.

o Der Neubauabschnitt hat zwischenzeitlich eine eigene Strecken-Nr. bekommen. So lauft
die Strecke 2423 von Mettmann kommend als Strecke 2423 durch den Bf Dornap-
Hahnenfuhrt und weiter Richtung Wuppertal-Wichlinghausen. Der neu geplante Stre-
ckenabschnitt von Dornap-Hahnenfurth bis zum Abzw. Dornap bekommt als eigenstén-
dige Strecke die Strecken-Nr. 2727. Die Kilometrierung der Strecke 2727 schlief3t naht-
los an die Kilometrierung der Strecke 2423 an, so dass es zu keiner geanderten Kilomet-
rierung kommt.

Nachfolgend erfolgt eine stichwortartige Zusammenfassung der fiir dieses Gutachten rele-
vanten Planungen im PFA |, die Auswirkungen auf die Umwelt haben (kbnnen):

o  Elektrifizierung:

Als Grundung fur die Oberleitungsmaste werden Rammpfahlgriindungen bzw. Bohr-
pfahlgrindungen mit Stahlbetonkdpfen in Verbindung mit Stahlprofilmasten (Peinermas-
ten) und Stahlwinkelmasten vorgesehen. Sie entsprechen Standardlésungen nach aktu-
ellem Stand der Technik bei entsprechend tragfahigen Béden, da ein geringerer
Erdaushub (nur Stahlbetonkopf) sowie kein Aushub im Druckbereich der Gleise und
damit kein Verbau bei den Grindungen erforderlich wird. Die Grof3e der Mastfundamen-
te betragt im Mittel ca. 1,50 m x 1,50 m.

Als Maste sind Stahlprofiimaste (Peinermaste) vorgesehen. Fir die Befestigung von Ab-
spanngewichten und Ausleger tber zwei Gleise sind Aufsetzwinkelmaste zu verwenden.
Die Oberleitung wird an Masten errichtet, die nur ein Gleis Uberspannen (Einzelstutz-
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punktbauweise). Bei besonders beschrankten baulichen Situationen — sehr naheliegen-
den Grundstlicksgrenzen, vorgefundenen Kabel- und Leitungstrassen o0.a4. — muss ggf.
auf Masten ausgewichen werden, die zwei Gleise Uberspannen (einseitige Aufstellung
von Aufsetzwinkelmasten mit Mehrgleisauslegern; sog. Doppelausleger). Die Oberlei-
tungsmaste werden in der Regel, entsprechend den DB-Richtlinien, in einem Abstand
von 3,65 m von Gleismitte errichtet. Entsprechend der drtlichen Gegebenheiten kann
dieser Abstand auf 2,50 m reduziert bzw. auf bis zu 5,00 m vergrofRert werden. Als Aus-
leger kommen wartungsarme Rohrschwenkausleger zur Ausfiihrung. Das Aufstellen der
Oberleitungsmaste soll vom Gleis aus erfolgen. Um die Eingriffe in den Betriebsablauf
zu reduzieren, kann in Abhéngigkeit von den drtlichen Gegebenheiten die Montage auch
von offentlichen Strallen und Wegen, die parallel zur Gleistrasse verlaufen, erfolgen.
Bei der Auswahl der Mastléangen wird das aktuelle Regelwerk der DB AG berlicksichtigt.
Die Richtlinie schreibt die Anwendung der Vogelschutzmaflinahmen fir Neubau und
Elektrifizierungsmal3inahmen vor. Als MalZnahmen zum Schutz von Végeln mit korperlich
groBem Ausmal’ ist die Konstruktion so zu wahlen, dass der Abstand zu den unter
Spannung stehenden Teilen mindestens 60 cm betragt. Darlber hinaus werden auf-
grund des Vorkommens des Uhus im PFA | in relevanten Teilabschnitten die Masten mit
Vogelabwehrkdmmen gemafd Ebs 19.01.19 versehen (siehe nachfolgende Abbildung).

Bild 1: Vogelschutz am Mastkopf

kritische Stelle Malnahme zum Vogelschutz

a) Abstand Mastkopf zum Iso-
lator im Spitzenrohr; a=0,60m

(T a [

h) Vogelabwehr am Mastkopf
Ebs 19.01.19; Ebs 19.01.20

Abb. 2-1: Auszug Ril 997.9114 - Vogelschutz an Oberleitungsanlagen (Seite 3)

Zudem werden alle Isolatoren mit Vogel- und Kleintierabweisern gemaf 4 Ebs 19.01.28
ausgestattet. Unterhalb von niedrigen Bauwerken werden die Tragseile ummantelt.

o Elektrifizierte Gleisanlagen:
Neben der zweigleisigen Strecke werden im Bf Mettmann Stadtwald das Wendegleis
809 sowie das Gleis 807 bis vor die Waschhalle sowie im Bf Dornap-Hahnenfurth die
Gleise 903 bis 906 bis zur Planfeststellungsgrenze des PFA Ic elektrifiziert.
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e Speiseleitung:
Die Speiseleitung kommt aus dem PFA Ic und wird im PFA | ca. in km 19,7 (fur die Stre-

cken 2423 und 2727) mit der geplanten Oberleitungsanlage verbunden.

e FuRgangeriberfihrung Schéllersheide (km 17,535):
Die Lage der FulRgéngerbriicke weist im Bestand keine ausreichende lichte Hohe fir die
Oberleitungsanlage auf. Sie wird deshalb um 20 cm angehoben.

e Ruckschnittzone fir die Oberleitung zur Einhaltung der Schutzabstande:
In Ril 882.0220 der DB heifdt es: ,Der Abstand zwischen aktiven Teilen einer Oberlei-
tungsanlage und Asten von Baumen oder Strauchern, die sich dartiber, darunter oder
seitlich davon befinden, muss stets, auch unter Berlicksichtigung von Witterungseinflis-
sen (Sturm, Schnee, Eis, Raureif) mindestens 2,5 m betragen. In einem Umkreis von 2,5
m, gemessen vom Standort eines Oberleitungsmastes (Masthinterkante), dirfen keine
Baume mit ihren Asten oder Straucher hineinragen. Bei Oberleitungsanlagen mit Spei-
seleitung und anderen Leitungen (z.B. Verbindungsleitungen, Umgehungsleitungen,
Bahnstromleitungen) ist der Abstand auf 5 m zu vergrof3ern, wenn die Vegetation Uber
4 m hoch ist. Durch rechtzeitige Ruckschnitte sind vorbeugend unzuldssige Anndhrun-
gen und Beruhrungen mit aktiven Teilen der Oberleitungsanlage zu verhindern. Der
Wachstumszuschlag zu den Mindestabstanden sollte in der Regel ca. 3 m betragen, um
ein frihzeitiges erneutes Einwachsen in den gefahrdeten Bereich zu verhindern.”

! FB Ober- Wachstums
|lEilung 2,5 M zuschisg ~3n
1 I

1 P
* N — FE = Freibereich

Ricksthnitzanz ~ £ m

Abb. 2-2:  Ruckschnittzone zur Einhaltung der Schutzabstande zu elektrischen Anla-
gen ohne Speiseleitungen oder sonstige Leitungen, gem. Ril 882.0220

Als Rickschnittzone wurde demnach fur das vorliegende Vorhaben ein Bereich von 9
m (6 m gehdlzfreie Zone + 3 m Wachstumszuschlag ab Gleismitte dulR3eres Gleis) an-
gesetzt, um den Empfehlungen der DB-Richtlinie gerecht zu werden.

Seite 5



Elektrifizierung Regiobahn-Infrastruktur - PFA | . bosch & partner
Landschaftspflegerischer Begleitplan

3

Hinweis: Beim vorliegenden Vorhaben (Elektrifizierung) ist zu bertcksichtigen, dass
sowohl die Rickschnittzone als auch die Wachstumszone bereits in den Unterlagen?
des Planfeststellungsbeschlusses vom 19.08.2009 (Az.: 25.17.01.02-20/1-06, Be-
zirksregierung Dusseldorf) Berlcksichtigung fanden. Hier wurde ein 6 m-
Sicherheitsstreifen, der zu beiden Seiten der Bahntrasse gehdlzfrei gehalten werden
muss, zwischen ca. km 16,25 und ca. km 19,35 bei der Malinahmen- und Ausfih-
rungsplanung im Zuge der Durchfiihrung des zwei-gleisigen Ausbaus als gehdlzfrei
bertcksichtigt (Normann 2016), d.h. durch die Elektrifizierung sind hier keine zusatzli-
chen Rodungen erforderlich. Der Bereich zwischen 6 m und 9 m (Zone fur den
Wachstumszuschlag) ist im Abschnitt zwischen ca. km 16,25 und ca. km 19,35 eben-
falls bei der Mal3Bhahmen- und Ausfuhrungsplanung zum Ausbau bertcksichtigt. Far
diesen Bereich wird ein dauerhaftes Setzen auf den Stock fur die Geholze vorgese-
hen (Normann 2016). Geholzruckschnitte aus der Elektrifizierung ergeben sich dar-
Uber hinaus fir den Bereich zwischen ca. km 16,25 und ca. km 19,35 nicht.

Auch im Bereich des Neubauabschnitts vom Bahnhof (Bf) Dornap-Hahnenfurth bis
zur Einschleifung der Regiobahn-Strecke 2727 in die DB-Strecke 2723 wurden alle
Gehdlzverluste bereits im Zuge der Eingriffsermittlung zum Neubau bertcksichtigt.
Geholzverluste oder -rickschnitte durch die Elektrifizierung ergeben sich nicht zu-
satzlich, da sich die Wirkbander der Elektrifizierung mit denen des Neubaus Uberla-
gern.

Eingriffsrelevant bzgl. Verluste von Geholzen sind lediglich der Bereich von ca. km
15,75 bis ca. km 16,25 und ein kleiner Bereich am Bf Hahnenfurth ab km 19,35 bis
ca. km 19,8. Fur die genannten eingriffsrelevanten Bereiche wird pauschal ein von
Geholzen freizuhaltender Bereich von 9 m ab Gleismitte &uReres Gleis angesetzt. In-
nerhalb dieses 9 m-Streifens sind die ersten 6 m ab Gleismitte dauerhaft geholzfrei
zu halten, der Bereich zwischen 6 m und 9 m (= Zone des Wachstumszuschlags) ist
dauerhaft freizuhalten von gréReren Gehdlzen, Strauchpflanzungen sind jedoch még-
lich.

Potenzielle Wirkfaktoren des Vorhabens

Im Folgenden werden die grundsatzlich zu erwartenden, d.h. potenziellen Wirkfaktoren, die
im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben stehen, dargestellt. Im Zuge der weiteren
Ausfihrungen werden diese ggf. fortgeschrieben und ihre jeweilige Auswirkung auf die
Schutzgutbestandteile dargelegt.

Eine ausfiihrliche Darlegung der zu bertcksichtigenden Wirkfaktoren und die Darlegung der
Griunde fur das Ausscheiden von bestimmten Wirkfaktoren erfolgt in Kap. 8.

1 Normann Landschaftsarchitekten (2016): Biotoppflege- und Ausfiihrungsplanung. Pflege und Entwicklung der Bahnbdschun-
gen und -seitenflachen im Bereich der Ausbaustrecke km 16,248 bis km 19,364 der Strecke 2423. |.A.d. Regiobahn GmbH.
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Tab. 3-1: Wesentliche potenzielle Wirkfaktoren des Vorhabens (in Anlehnung an Anhang 1lI-2

EBA-Leitfaden) (EBA 2014))

Wirkfaktor baubedingt anlagebedingt | betriebsbedingt
Flachenbeanspruchung, Versiegelung, Befestigung X X
von Oberflachen
Bodenverdichtung X
Bodenbewegungen, Deponien X x)
Emissionen von Stauben, Gasen X
Entstehung von Abfall x)
Emission von Larm, Licht, Erschitterungen X
Emission von magnetischen Wellen! X
Bodenabtrag, Erosion X X
Entstehung von Abwasser x) x)
Entstehung von oberflachlich abflieRendem Nieder- x)
schlagswasser
Ableitung von Niederschlagswasser, Anlage von Ent- X
wasserungssystemen
Verrohrung und Anstau von Oberflichengewassern x) X
Gewasserquerung, -ausbau, -verlegung )
Gefahrdung von Tierindividuen durch Anlagen bzw. x) X
Anlagenteile (z.B. durch Kollisionen, Stromtod)
Zerschneidungswirkungen )
Freihalten von Sicherheitsflachen an Stromleitungen X

x = Wirkungen treten i.d.R. auf
(x) = Wirkungen kénnen ggf. auftreten
ohne Kreuz = Wirkungen treten i.d.R. nicht auf

L ausschlieBlich beim Schutzgut Mensch zu betrachten, daher nicht LBP-relevant; Beriicksichtigung erfolgt in

Anlage 15

Die potenziellen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren werden fir die Abgren-

zung des Untersuchungsgebietes herangezogen (vgl. Kap. 4).

4 Abgrenzung des Untersuchungsraumes

Der Untersuchungsraum wurde so abgegrenzt, dass alle durch das geplante Vorhaben zu
erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen vollstandig erfasst werden kdénnen. Bertck-
sichtigt wurden dabei die Reichweite der Wirkfaktoren des Vorhabens und von Wirkungspfa-
den der lokalen Ausbreitung im Zusammenhang mit den betroffenen Schutzgutern einerseits
sowie die Funktionszusammenhange der Schutzguter im Hinblick auf deren Wechselwirkun-
gen und auf spatere Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen andererseits.
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Bei der Abgrenzung des Untersuchungsraumes wurde fir das geplante Vorhaben zugrunde
gelegt, dass die Zweigleisigkeit der Bahntrasse sowie die Verlangerung bereits bestehen und
dass lediglich die Elektrifizierung einer bestehenden Bahnstrecke zu berlcksichtigen ist.
Somit kénnen die Untersuchungsbreiten fir die einzelnen Schutzgiter, wie sie in Anhang llI-
3 des EBA-Leitfadens (EBA 2014) vorgeschlagen werden, erheblich verringert werden, ,da
lediglich die Bereiche zu untersuchen sind, in denen zusatzliche Wirkungen zu erwarten
sind“ (EBA 2014, Anhang llI-3: Schutzgutbezogene Regelbreiten von Untersuchungsraumen,
S. 80).

Fur den LBP wurde somit ein Untersuchungsraum von 100 m Breite beidseits der bestehen-
den Bahntrasse bzw. um das geplante Vorhaben festgelegt. Abweichungen bei der Abgren-
zung des Untersuchungsgebietes werden schutzgutspezifisch dargelegt und begriindet
(bspw. bei den Schutzgitern Landschaft und Tiere).

Nachfolgende Abbildung stellt das Untersuchungsgebiet zum PFA | in einer Ubersicht dar:
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Abb. 4-1: Abgrenzung des Untersuchungsgebietes zum PFA | (unmaRstablich)

5 Planungsraumanalyse

5.1 Methodik Planungsraumanalyse

Die Planungsraumanalyse? ist eine fachplanerische Relevanzprifung, in der die Inhalte und
Aufgabenstellungen des LBPs festgelegt und somit die zentralen Weichen fir die weitere
Planung definiert werden. Basis der methodischen Vorgehensweise ist die projektspezifische

2 BMVBS 2011

Seite 8



Elektrifizierung Regiobahn-Infrastruktur - PFA | . bosch & partner
Landschaftspflegerischer Begleitplan

Ermittlung der planungsrelevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushaltes und des
Landschaftsbildes.

Aufgrund des Wirkungsgefliges kénnen Funktionen und Strukturen des Naturhaushaltes /
des Landschaftsbildes voneinander abhangen und sich gegenseitig voraussetzen. Somit
muss auch nicht jeder Bestandteil im Einzelnen erfasst sein, um die Leistungs- und Funkti-
onsfahigkeit des Systems abzubilden. Bestimmte, als planungsrelevant identifizierte Funktio-
nen indizieren somit andere und stehen stellvertretend fur diese (Indikationsprinzip).

Die Beurteilung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes erfolgt auf Grundlage der maf3gebenden Funktionen und Strukturen im Unter-
suchungsgebiet. Sie sind zentraler Bestandteil aller Arbeitsschritte des LBP. Die Bestandser-
fassung ermittelt die fur die Planung relevanten Funktionen und Strukturen im Einzelnen. Die
Konfliktanalyse prognostiziert hierauf aufbauend die Beeintrachtigungen der betrachteten
Funktionen. Die Mallnahmenplanung bzw. das Mafinahmenkonzept leiten die zu entwickeln-
den Funktionen und Strukturen ab, die zur Wiederherstellung der Leistungs- und Funktions-
fahigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes funktional erforderlich sind.

Die Auswahl der relevanten Funktionen ist Teil eines iterativen Planungsprozesses, der von
der Planungsraumanalyse Uber die Bestandserfassung und Konfliktanalyse bis zur Mal3-
nahmenplanung einer regelmaRigen Uberprifung und ggf. erforderlichen Anpassungen un-
terliegt.

Bei der Auswahl der planungsrelevanten Funktionen ist neben deren Bedeutung und
Schutzwirdigkeit im Untersuchungsraum die Frage zu beantworten, ob die pragenden Funk-
tionen und Strukturen tberhaupt von den Wirkungen des Vorhabens betroffen werden. In der
weiteren Betrachtung kénnen daher Funktionen und Strukturen ausgeschlossen werden, die

¢ von den Wirkungen des Vorhabens nicht erreicht werden,

e gegenuber den Wirkungen des Vorhabens i.d.R. eine geringe Empfindlichkeit aufweisen

e oder bei denen keine Beeintrachtigung anzunehmen ist, weil die ausldsenden Wirkfakto-
ren fehlen.

Funktionen, bei denen bereits die fachliche Grobabschatzung erkennen lasst, dass Beein-
trachtigungen auszuschlie3en sind (z.B. klimatische Funktionen bei fehlenden dauerhaften
Flacheninanspruchnahmen, Bodenfunktionen bei Berlicksichtigung von entsprechenden
Vermeidungsmalnahmen), werden nachfolgend begriindet ausgeschlossen und nicht weiter
berlcksichtigt.

5.2 Ermittlung der planungsrelevanten Funktionen
5.2.1 Biotope / Pflanzen

Nach dem biotoptypenorientierten Ansatz des Landesamtes fur Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) erfolgt die Eingriffsermittlung flr Biotoptypen Uber
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die erfassten und bewerteten Biotoptypen. Hierbei sind alle Biotoptypen mit mindestens 1
Wertpunkt als Eingriff zu bilanzieren und die Eingriffe entsprechend mit landschaftspflegeri-
schen MalRnahmen zu kompensieren. Die detaillierte Erfassung und Bewertung der Bio-
toptypen erfolgte daher — mit Ausnahme des Neubauabschnitts - in 2016 flachendeckend fiir
das Untersuchungsgebiet (vgl. Kap. 6.1). Das Schutzgut Biotoptypen ist bei den weiteren
Arbeitsschritten im LBP zu berlcksichtigen, da relevante Biotoptypen vom Eingriff betroffen
sind.

5.2.2 Tiere

Da durch die zu erwartenden Wirkungen des Vorhabens (vgl. Kap. 2) Auswirkungen auf Tie-
re (z.B. Kollisionen, Verlust von Lebensraumen) nicht ausgeschlossen werden kdnnen, wird
dieses Schutzgut nachfolgend weiter betrachtet. Flr die Betrachtung wurden entsprechende
Kartierungen durchgeftihrt (vgl. Kap. 6).

5.2.3 Boden, Grundwasser, Oberflachengewasser

Flacheninanspruchnahmen erfolgen durch das Vorhaben temporar im Bereich der Baufla-
chen und dauerhaft im Bereich der Maststandorte fir die Oberleitungen. Im Bereich der an-
zuhebenden FuRRgangeruberfihrung erfolgen keine zusatzlichen dauerhaften Flacheninan-
spruchnahmen. Die Anpassung der Wege, die zur Fuf3gangeriberfihrung fuhren, erfolgt
innerhalb der bestehenden Wege.

Die Eingriffe durch BE-Flachen und die Anhebung der Fu3géngerbriicke finden ausschliel3-
lich auf stark anthropogen beeinflussten Boden oder auf Boden mit allgemeiner Bedeutung
statt. BOden mit besonderer Bedeutung bzgl. der Bodenfunktionen sind nicht betroffen.

Die Maststandorte fur die Oberleitungen liegen im unmittelbaren Nahbereich der Bahntrasse
bzw. stellen nur punktuelle Eingriffe mit sehr geringen Flachenumfangen dar, die aul3erhalb
der bestehenden Bahnanlagen zu keinen erheblichen Beeintrachtigungen von Bdden fuhren.
Im Bereich des Neubauabschnitts bei Dornap-Hahnenfurth stehen die Masten zudem in Be-
reichen, die bereits fir den Neubau als (temporéarer) Verlust bilanziert wurden.

Auswirkungen auf die Bodenfunktionen (Filter-/Pufferfunktion, Speicher-/Reglerfunktion, bio-
tische Lebensraumfunktion) im Bereich von temporaren Bauflachen auf im Bestand unver-
siegelten Flachen lassen sich vollstandig durch entsprechende MafRnahmen vermeiden (vgl.
Kap. 7).

Da unter Bertcksichtigung der Vorbelastung der Béden und von Vermeidungsmaflinahmen
insgesamt keine erheblichen Beeintrachtigungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten sind,
wird auf eine weitere ausfuhrliche Betrachtung des Schutzgutes verzichtet. Indirekt wird zu-
dem die temporare Flacheninanspruchnahme von Bdden mit natiirlichen Bodenfunktionen
auch Uber die Ermittlung der Eingriffe beim Schutzgut Biotope mit erfasst und Uber entspre-
chende MalRnahmen multifunktional kompensiert.
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Der tberwiegende Teil des Untersuchungsgebietes liegt im Bereich eines Kluftgrundwasser-
leiters mit gering bis sehr gering ergiebigen Grundwasservorkommen. Lediglich der aul3erste
Ostliche sowie der auf3erste westliche Teil des Untersuchungsraumes werden gepragt durch
einen Karstgrundwasserleiter mit sehr ergiebigen bis ergiebigen Grundwasservorkommen.
Die Schutzfunktion im Bereich des Kluftgrundwasserleiters wird dabei mit mittel bewertet und
die des Karstgrundwasserleiters mit ungunstig. Hieraus ergibt sich fir den Kluftgrundwasser-
leiter eine mittlere Verschmutzungsempfindlichkeit und fur den Karstgrundwasserleiter eine
hohe Verschmutzungsempfindlichkeit.

Analog zum Schutzgut Boden finden auch bzgl. des Schutzgutes Grundwasser die Eingriffe
uberwiegend im Bereich anthropogen stark veranderter Flachen statt (Schotterkdrper der
bestehenden Bahnanlage, Schotterfliche im Bereich von BE-Flachen, asphaltierte Rand-
streifen von Straf3en) und eine dauerhafte Versiegelung dieser Flachen auRRerhalb bereits
versiegelter Flachen ist nicht vorgesehen. Im Bereich des Neubauabschnitts liegen die Mast-
standorte innerhalb der bereits dort bilanzierten Eingriffsflachen. Auch die BE-Flache an der
zu erhdéhenden FulRgéngeriberfuhrung, die z.T. auf einer Ackerflache liegt, wird nur tempo-
rar genutzt und nach Abschluss der Bauarbeiten rekultiviert, d.h. in ihren urspriinglichen Zu-
stand versetzt. Auswirkungen auf die Grundwasserfunktionen (Beeintrachtigung der Grund-
wasserergiebigkeit und der Grundwasserschutzfunktion) im Bereich von temporaren Baufla-
chen auf im Bestand unversiegelten Flachen lassen sich wie beim Schutzgut Boden voll-
standig durch entsprechende MaRnahmen vermeiden (vgl. Kap. 7). Wasserschutzgebiete
kommen im Untersuchungsgebiet zum PFA | nicht vor.

Da unter Beriicksichtigung der Vorbelastung der Eingriffsflachen und von Vermeidungsmalfi-
nahmen insgesamt keine erheblichen Beeintrachtigungen auf das Schutzgut Grundwasser
zu erwarten sind, wird auf eine weitere ausfihrliche Betrachtung des Schutzgutes verzichtet.
Indirekt wird die temporéare Flacheninanspruchnahme von Flachen mit Bedeutung fur das
Grundwasser zudem auch tber die Ermittlung der Eingriffe beim Schutzgut Biotope mit er-
fasst und Uber entsprechende MalRhahmen multifunktional kompensiert.

Bzgl. der FlieRgewasser wird das Untersuchungsgebiet zum PFA | durchflossen vom Hellen-
brucher Bach (6stlicher Ortsrand von Mettmann) und von der Dussel (bei Hahnenfurth). Zu-
dem verlauft der Grenzbach am allerduRRersten 6stlichen Rand des Untersuchungsgebietes.
Am westlichen Rand des PFA | durchflie3t der Mettmanner Bach das Untersuchungsgebiet.
Der Mettmanner Bach speist zwei Teiche im Stadtwald Mettmann, die ebenfalls tlw. im Un-
tersuchungsgebiet liegen. Sudwestlich des Gewerbegebietes Roéttgen liegen zwei Regen-
ruckhaltebecken (temporar wasserfuhrend) sowie sudlich von Rottgen am Hellenbrucher
Bach eine Kette von kleinen Teichen.

Nordlich von Hahnenfurth ragen darlber hinaus gem. des Datensatzes der Bezirksregierung
Dusseldorf (Obere Wasserbehorde) zwei Teilflachen des Uberschwemmungsgebietes ,Sud-
liche ungeteilte Diissel und Nebengewasser* in das Untersuchungsgebiet hinein. Das Uber-
schwemmungsgebiet umfasst nicht die Bahntrasse, die hier auf einem Damm verlauft.
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Das Untersuchungsgebiet liegt vollstdndig aufl3erhalb von Hochwasserrisiko- oder
-gefahrengebieten.

Alle genannten FlieR- und Stillgewasser sind nicht vom Eingriff betroffen. Auch das Uber-
schwemmungsgebiet wird nicht beeintrachtigt. Da weder die im Untersuchungsgebiet vor-
kommenden FlieR- und Stillgewasser noch das Uberschwemmungsgebiet vom geplanten
Vorhaben betroffen sind, wird auf eine weitere ausfiihrliche Betrachtung des Schutzgutes
Oberflachengewdasser verzichtet.

5.2.4 Klima / Luft und Landschaftsbild

Auswirkungen auf die Schutzguter Klima / Luft und Landschaftsbild sind durch das geplante
Vorhaben nicht zu erwarten. Das Vorhaben fuhrt zu keinen relevanten Flacheninanspruch-
nahmen von klimarelevanten oder landschaftsbildpragenden Strukturen (z.B. Waldbereiche).
Die Eingriffe erfolgen entweder punktartig (Maststandorte) unmittelbar an der bestehenden
Bahntrasse oder finden temporar im Bereich bereits Uberpragter Standorte statt. Die erfor-
derlichen Bauflachen liegen tUberwiegend im Bereich bereits versiegelter bzw. Uberpréagter
Flachen (Schotterplatz, versiegelte Flachen) oder auf Intensivacker. Lediglich kleinflachig
gehen temporar in geringem Umfang in den Randbereichen der BE-Flache an der Ful3gan-
geruberfiihrung und westlich von Réttgen Gehdlze verloren; nach Abschluss der Bauarbeiten
konnen diese wiederhergestellt werden. Der 6 m-Sicherheitsstreifen, der zu beiden Seiten
der Bahntrasse gehoélzfrei gehalten werden muss, wurde zwischen ca. km 16,25 und ca. km
19,35 bereits bei der Malinahmen- und Ausfuhrungsplanung im Zuge der Durchfiihrung des
zweigleisigen Ausbaus als gehdlzfrei bericksichtigt (Normann 2016), d.h. durch die Elektrifi-
zierung sind hier keine zuséatzlichen Rodungen erforderlich. Der Bereich zwischen 6 m und 9
m (Zone fur den Wachstumszuschlag) ist im Abschnitt zwischen ca. km 16,25 und ca. km
19,35 ebenfalls bei der MaRnahmen- und Ausfihrungsplanung zum Ausbau berlcksichtigt.
Fir diesen Bereich wird ein dauerhaftes Setzen auf den Stock fur die Gehdlze vorgesehen
(Normann 2016). Gehdlzriickschnitte aus der Elektrifizierung ergeben sich dartber hinaus fur
den Bereich zwischen ca. km 16,25 und ca. km 19,35 nicht.

Auch im Bereich des Neubauabschnitts vom Bf Dornap-Hahnenfurth bis zur Einschleifung
der Regiobahn-Strecke auf die DB-Strecke wurden alle Geholzverluste bereits im Zuge der
Eingriffsermittlung zum Neubau bertcksichtigt, Geholzverluste oder -riickschnitte durch die
Elektrifizierung ergeben sich nicht zuséatzlich, da sich die Wirkbander der Elektrifizierung mit
denen des Neubaus Uberlagern.

Eingriffsrelevant bzgl. Verluste von klimarelevanten Strukturen sind lediglich der Bereich von
ca. km 15,75 bis ca. km 16,25 und ein kleiner Bereich am Bf Dornap-Hahnenfurth. Erhebli-
che Beeintrachtigungen auf das Klima ergeben sich hieraus nicht.

Bzgl. des Landschaftsbildes werden die dauerhaften Eingriffe, die durch das Errichten der
Oberleitung entstehen, als nicht erheblich bewertet. Die Oberleitung wird nur im Nahbereich
der Bahntrasse deutlich wahrnehmbar sein. Zudem ist das Untersuchungsgebiet, das ledig-
lich zwischen km 17,2 und km 19,5 nicht durch Siedlungsbereiche, sondern durch Offenland
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gepragt ist, fur die landschaftsgebundene Erholung im Bahntrassennahbereich eher von un-
tergeordneter Bedeutung: Die Ostliche Halfte des Untersuchungsgebietes wird dreimal von
Wanderwegen gequert, Erholungszielpunkte wie das Gut Schasberg (aul3erhalb vom Unter-
suchungsgebiet) liegen dabei in deutlicher Entfernung zur Bahntrasse. Im Neubauabschnitt
erfolgt die Uberpragung in erster Linie durch den Neubau der Bahnlinie. Diese verlauft hier
dariber hinaus parallel zur B 7, d.h. in einem vorbelasteten Bereich. Bzgl. der Gehdélzriick-
schnitte im 6 m- und 9 m-Sicherheitsstreifen gelten dieselben Ausfihrungen wie beim
Schutzgut Klima / Luft (s.0.).

Da bzgl. der Schutzgiter Klima / Luft und Landschaftsbild keine erheblichen Beeintrachti-
gungen zu erwarten sind, werden sie von den weiteren Ausfiihrungen ausgeschlossen.

6 Bestandserfassung und -bewertung der planungsrelevan-
ten Schutzguter

6.1 Biotope / Pflanzen
6.1.1 Daten- und Informationsgrundlagen
Als Daten- und Informationsgrundlagen werden zugrunde gelegt:

e eigene Kartierung der Biotoptypen / Lebensraumtypen im Bereich 100 m beidseitig der
Bahntrasse nach LANUV-Modell in 2016 (LANUV (http://www.naturschutzinformationen-
nrw.de/methoden/de/anleitungen),

e Normann Landschaftsarchitekten (2016): Biotoppflege- und Ausfiihrungsplanung. Pflege
und Entwicklung der Bahnbdschungen und -seitenflachen im Bereich der Ausbaustrecke
km 16,248 bis km 19,364 der Strecke 2423. I.A.d. Regiobahn GmbH.

e LANUV downloads: NSG (http://nsg.naturschutzinformationen.nrw.de/nsg/de/downloads)
(Abfrage August 2016)

e LANUV downloads: FFH-Gebiete (http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.
nrw.de/natura2000-meldedok/de/downloads) (Abfrage August 2016)

e LANUV Abfrage: Liste der geschutzten Arten in NRW (Abfrage August 2016)
(http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe),

o LANUV Abfrage: Liste der FFH-Arten (Abfrage August 2016)
(http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/ffh-arten/de/arten/gruppe),

e Deutsche Grundkarte 1:5.000 (DGK 5) (Bezirksregierung Koln: NRW-Atlas;
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/dienste/nrwatlas/),

e Topographische Karte 1:25.000 (TK 25) (Bezirksregierung Koln: NRW-Atlas;
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/dienste/nrwatlas/),

e Luftbilder des Landes NRW (Bezirksregierung Koln: NRW-Atlas; http://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/dienste/nrwatlas/),

o Landschaftsplan Kreis Mettmann (https://www.kreis-mettmann.de/index.php?NavID
=2023.391) (u.a. LSG) (Stand 2012),

e LSG und NSG Stadt Wuppertal (Datenabfrage, Stand Mai 2016),
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e Landschaftsplan Stadt Wuppertal (http://geoportal.wuppertal.de) (Stande 2005 und 2012)
6.1.2 Methodik Bestandserfassung und -bewertung

Die Biotoptypen wurden in 2016 in einem Untersuchungsraum von 100 m beidseits der be-
stehenden Bahntrasse erfasst. Nicht erfasst wurden die Biotoptypen im Bereich des Neu-
bauabschnitts, da fur diesen Bereich die bereits vorliegende und planfestgestellte Planung
zur Verlangerung der Regiobahn-Trasse bis zur DB-Bahntrasse inkl. der erforderlichen Bau-
streifen als Bestand angenommen wird. Da alle durch die Elektrifizierung zu erwartenden
Eingriffe in Biotoptypen innerhalb dieser Flachen (neue Bahntrasse, Bauflachen) des Neu-
bauabschnitts liegen und diese Flachen im Zuge der Ermittlung der Eingriffe in Biotoptypen
beim Neubauabschnitt bereits bilanziert wurden, kann in der vorliegenden Unterlage zur
Vermeidung von Doppelbilanzierungen auf eine Bilanzierung von Biotoptypen im Neubauab-
schnitt verzichtet werden. Aus diesem Grund war keine Kartierung der Biotoptypen im Neu-
bauabschnitt erforderlich.

Die Erfassungen der Biotoptypen auf3erhalb des Neubauabschnitts erfolgten in 2015. Die
Bestandserfassung erfolgte im Maf3stab 1:2.000, als Kartiergrundlagen dienten die DGK 5
und Luftbilder. Neben den Biotoptypen wurden bei der Kartierung auch die wertgebenden
Pflanzenarten erfasst.

Die Erfassung und Bewertung der Biotoptypen erfolgte gemaf der Biotoptypen-Definitionen
von Nordrhein-Westfalen (LANUV 2016) und der Numerischen Bewertung von Biotoptypen
fur die Eingriffsregelung in NRW (LANUV 2008). Da die beiden Anleitungen zum Teil abwei-
chende Bezeichnungen und Codierungen aufweisen und in der Numerischen Bewertung
innerhalb der Biotoptypen verschiedene Auspragungen mit unterschiedlichen Biotopwerten
differenziert wurden, bedurften die kartierten Biotoptypen zum Teil einer ,Ubersetzung® (vgl.
Tab. 6-1). Hierbei kann es vorkommen, dass je nach Auspragung der Biotoptypen unter-
schiedliche Wertpunkte vergeben wurden. Die Zuordnung der bewerteten Biotoptypen in
Bedeutungsstufen erfolgt in einem vierstufigen Maf3stab (gering, mittel, hoch, sehr hoch).

Zur Einschatzung der Erheblichkeit der Eingriffe wird die Leistungs- und Funktionsfahigkeit
des Naturhaushaltes nach Wert- und Funktionselementen besonderer oder allgemeiner Be-
deutung unterschieden. Dabei stellen Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung
diejenigen Biotoptypen dar, die auf Grundlage der Kriterien Naturlichkeit, Gefahrdung / Sel-
tenheit, Ersetzbarkeit / Wiederherstellbarkeit und Vollkommenheit den Bedeutungsstufen
»hoch“ und ,sehr hoch" zugeordnet werden.

Die kartografische Darstellung erfolgt im Bestands- und Konfliktplan (Anlage 12.4).
6.1.3 Ergebnisse Bestandserfassung

Der PFA | verlauft zwischen dem 6stlichen Stadtrand von Mettmann Stadtwald, studlich ent-
lang des Stadtteils Rottgen bis zum Bf Dornap nach Hahnenfurth. Das Untersuchungsgebiet
ist hauptséchlich gepragt durch die bestehende, zum Teil von Gehdlzen gesaumte Bahnstre-
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cke und die auBerhalb der Siedlungsrander daran angrenzenden intensiv landwirtschaftlich
genutzten Flachen.

Der Bereich des Stadtgebietes Mettmann dstlich der Bergstral3e ist bis zur Elberfelder Stra-
3e sudlich der Bahnlinie gepragt durch den Bf Mettmann Stadtwald und sich daran anschlie-
Rende Gewerbegebiete. Nordlich der Bahnstrecke grenzen von West nach Ost zwei grof3fla-
chige kinstlich angelegte Stillgewasser, die durch einen bedingt naturnahen Bach (Mett-
manner Bach) mit umgebendem Nass- und Feuchtgriinland verbunden sind, sowie der
Stadtwald, bestehend aus mittelalten verschiedenen tberwiegend heimischen Laubbaumar-
ten an. Ostlich der Elberfelder StraRe bis zur Siedlungsgrenze von Réttgen grenzen eben-
falls Gewerbegebiete, allerdings ndrdlich der Bahnstrecke, an. Sudlich der Bahnstrecke lie-
gen in diesem Bereich zwei gréRere, temporar wasserfihrende Regenriickhaltebecken, um-
geben von Magerwiesen und Grinlandbrachen, sowie ein Park mit mehreren angelegten
Teichen und einem Tiergehege.

Im dstlichen Untersuchungsgebiet werden die Uberwiegend ackerbaulich genutzten Flachen
von Grunlandflachen, hauptsachlich mageren Weideflachen, abgeldst, bevor die Bahnstre-
cke die Dussel quert und die Siedlungsflachen von Hahnenfurth erreicht. Hier schwenkt sie
nach Norden / Nordosten in den Bereich einer Halde ab (Neubauabschnitt).

GefaRpflanzen

Streng geschiitzte Pflanzenarten wurden im Zuge der Biotopkartierung nicht nachgewiesen.
FFH-Lebensraumtypen

FFH-Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-Richtlinie (79/409/EWG) wurden im Untersu-
chungsgebiet nicht nachgewiesen.

6.1.4 Bedeutung und Empfindlichkeit
6.1.4.1 Bedeutung

Die Bewertung der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Biotoptypen erfolgt auf Grundla-
ge der Numerischen Bewertung von Biotoptypen fur die Eingriffsregelung in NRW (LANUV
2008) auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 den naturschutzfachlich niedrigsten und 10 den
hdchsten Wert darstellt. Die Bewertung in Bezug auf die Leistungsfahigkeit im Naturhaushalt
(8 1 BNatSchG) ergibt sich aus den folgenden Kriterien und ist in Tab. 6-1 dargestellt:

e Naturlichkeit,

o Gefahrdung / Seltenheit,

o Ersetzbarkeit / Wiederherstellbarkeit,
e Vollkommenbheit.
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Die Zuordnung der bewerteten Biotoptypen in Bedeutungsstufen erfolgt in einer finfstufigen
Skala (keine, gering, mittel, hoch, sehr hoch). Die Bildung der Werteklassen berucksichtigt
dabei die Auspragung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet.

Folgende Einstufung der Biotoptypen in eine funfstufige Skala wurde zugrunde gelegt:

Biotopwert O

Biotopwert 1 - 2
Biotopwert 3 -5
Biotopwert 6 - 8

.keine Bedeutung*
.Bedeutung gering“
.Bedeutung mittel”
.Bedeutung hoch*

Biotopwert 9 - 10

.Bedeutung sehr hoch*

Tab. 6-1: Biotoptypenliste mit Bewertung
Code Biotoptyp Biotop- | Bedeu- 862- LRT#
H 3
T N wert tung Biotop
anl.t Bew.?
Wald
Sonstige Laub(misch)walder mit
AG2 AG2, 70, tal, m mehreren helml_schen Laubb_aum- 5 mittel
arten ohne dominante Art, mittleres
Baumholz
Eschenmischwald mit heimischen
AM1 AML1, 100, ta, g Laubbaumarten, starkes Baumholz 9 sehr hoch
ARS ARS, 50, tal-2, g Ahornmischwald mit Nadelbaum- 5 mittel
arten
Kahlschlagflache, mit Anteil Stor-
AT1 AT1, neo2 zeigern (Neophyten/ Nitrophyten) > 4 mittel
25-50 %
AU AU, 30, ta2, m Aufforstungen, Pionierwéalder mittel
AUO AUO, 30, ta4, m | Aufforstung 3 mittel
Gehdlze
Feldgeh6lz mit heimischen Baum-
BAL BA1, 100, ta, m arten, starkes Baumholz 8 hoch
Feldgehdlz mit heimischen Baum-
BAL BA1, 90, ta, m arten, starkes Baumholz 7 hoch
Feldgehdlz mit heimischen Baum-
BAL BA1, 90, tal, m arten, mittleres Baumholz 6 hoch
Feldgehdlz mit heimischen Baum-
BAL BA1, 90, ta2, m arten, geringes Baumholz 6 hoch
Feldgehdlz mit heimischen Baum- .
BAL BAL, 70, tal, m arten, mittleres Baumholz S mittel
BA3 BA3, 90, tal,m ﬁ(l;zdlungsgeholz, mittleres Baum- 6 hoch
BA4 BA4, 70, ta, m Verkehrsgehdlz, starkes Baumholz 6 hoch
BA4 BA4, 90, ta, m Verkehrsgehdlz, starkes Baumholz 7 hoch
BA4 BA4, 90, tal, m | Verkehrsgeholz, mittleres Baumholz 6 hoch
BA4 BA4, 90, tal, m | Verkehrsgehdlz, mittleres Baumholz 5 mittel
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holz

Code Biotoptyp Biotop- | Bedeu- §62- LRT#
i 3
e T wert tung Biotop
anl.! Bew.2
Gebusche, mit lebensraumtypischen
BB BB, 100 Geholzartenanteilen > 70 % 6 hoch
Gebusche, mit lebensraumtypischen .
BB BB, 100 Geholzartenanteilen > 70 % 5 mittel
BB BB, 100, K, neo2 | Gebiische 6 hoch
BB BB, 100, HM4, Gebische 6 hoch
mc2
Gebisch und Strauchgruppen mit
BB11 BB, 100 heimischen Straucharten 6 hoch
Gebisch und Strauchgruppen mit
BB11 BB11, 100 heimischen Straucharten 6 hoch
Gebusch und Strauchgruppen mit .
BB11 BB11, 70 heimischen Straucharten 5 mittel
BB11, 70, K, Gebisch und Strauchgruppen mit .
BB11 neo2 heimischen Straucharten 5 mittel
BD BD, 100, ta linienfdrmige Gehdlzbestande, 8 hoch
starkes Baumholz
BD BD, 100, tal Ilqlenformlge Geholzbestande, 7 hoch
mittleres Baumholz
BD BD, 100, ta2 I|n|_enf0rm|ge Geholzbestande, 7 hoch
geringes Baumholz
BD BD, 100, ta3 linienfdrmige Gehdlzbestande, 6 hoch
Stangenholz
BD BD, 70, ta linienfdrmige Gehdlzbesténde, 6 hoch
starkes Baumholz
BD BD, 50, ta linienfdrmige Gehdlzbestande, 5 mittel
starkes Baumholz
BD BD, 70, tal Ilqlenformlge Gehodlzbestande, 5 mittel
mittleres Baumholz
BDO BDO, 100, kd4 Hecke, mtensn{ geschnitten (jahrli- 4 mittel
cher Formschnitt
BDO BDO, 50, kb Hecke, e|r_1re|h|g, kein regelmaRiger 3 mittel
Formschnitt
BDO BDO, 70, kb1 Hecke, mehrr§|h|g, kein regelmafi- 5 mittel
ger Formschnitt
BDO BDO, 70, kb1 Hecke, mehrr§|h|g, kein regelmafi- 4 mittel
ger Formschnitt
BD3 VA, mr3 fC(-::ra]holzstrelfen, Bankette Mittelstrei- 1 gering
BD5 BDS, 100, kd4 Sthltthecke, |nten§|v geschnitten 4 mittel
(jahrlicher Formschnitt)
Ufergehdlze aus heimischen X
BES BES, 100, ta Laubbaumarten, starkes Baumholz 8 hach
Ufergehdlze aus heimischen
BES5 BES5, 100, tal-2 |[Laubbaumarten, geringes bis mittle- 7 hoch
res Baumholz
Ufergehdlze aus heimischen
BE5 BE5, 100, ta2 Laubbaumarten, geringes Baum- 7 hoch
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heimischen Straucharten

Code Biotoptyp Biotop- | Bedeu- §62- LRT#
Kart.- NUm. wert tung Biotop?
anl.t Bew.?
BF1 BF1, 30, ta Baumreihe, starkes Baumholz 5 mittel
BF1 BF1, 90, ta Baumreihe, starkes Baumholz 8 hoch
BF1 BF1, 90, ta3 Baumreihe, Stangenholz 6 hoch
BF2 BF2, 30, ta Baumgruppe, starkes Baumholz 5 mittel
BF3 BF3, 90, ta Einzelbaum, starkes Baumholz 8 hoch
BF3 BF3, 30, ta Einzelbaum, starkes Baumholz 5 mittel
BF3 BF3, 30, tal Einzelbaum, mittleres Baumholz 4 mittel
BF3 BF3, 30, ta2 Einzelbaum, geringes Baumholz 4 mittel
Kopfbaumgruppen, Kopfbaumrei-
BG BG, 90, ta hen, starkes Baumholz 8 hoch
HHO BB, 100 Bdschung, Gebusche mittel
HHO BB, 100 Boschung, Gebusche hoch
HHO BBO, 100 Boschung, Gebusche hoch
HHO BD, 100, ta quchung, linienformige Gehdlzbe- 8 hoch
stande, starkes Baumholz
HHO BD, 100, ta2 B(.).schung,_ linienférmige Gehdlzbe- 7 hoch
sténde, geringes Baumholz
HHO BD, 70, ta quchung, linienférmige Gehdlzbe- 6 hoch
stande, starkes Baumholz
HHO BD, 70, ta2 B(.).schung,_ linienférmige Gehdlzbe- 5 mittel
sténde, geringes Baumholz
Stralenbdschung, Damm, Gebii-
HH2 BB11, 100 sche und Strauchgruppen mit vor- 6 hoch
wiegend heimischen Straucharten
StraBenbdschung, Damm, linien-
HH2 BD, 100, ta férmige Geholzbestande, starkes 8 hoch
Baumbholz
StraBenbdschung, Damm, linien-
HH2 BD, 70, ta formige Gehdlzbestande, starkes 6 hoch
Baumbholz
StraBenbdschung, Damm, linien-
HH2 BD, 70, ta2 formige Gehdlzbestande, geringes 5 mittel
Baumbholz
Bahnboschung, Damm, Verkehrs-
gehdlz mit lebensraumtypischen
HH4 BA4,90,1aL, M | Genhglzanteilen < 70 — 90%, mittleres | © hoch
Baumholz
Bahnbdschung, Damm, Verkehrs-
gehdlz mit lebensraumtypischen
HH4 BA4, 70,18, M | Gehglzanteilen < 50 — 70%, starkes 6 hoch
Baumholz
Bahnboéschung, Damm, Geblische
HH4 BB11, 100 und Strauchgruppen mit vorwiegend 6 hoch
heimischen Straucharten
Bahnboéschung, Damm, Geblische
HH4 BB11, 70 und Strauchgruppen mit vorwiegend 5 mittel
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Code Biotoptyp Biotop- | Bedeu- §62- LRT#
i 3
e T wert tung Biotop
anl.t Bew.?

Bahnb6schung, Damm, linienfor-

HH4 BD, 100, ta mige Gehdélzbestande, starkes 8 hoch
Baumholz
Bahnboschung, Damm, linienfor-

HH4 BD, 100, tal mige Gehdlzbestande, mittleres 7 hoch
Baumholz

HHA BD, 100, ta5 Bz_ihnbosghung,"Damm, linienfor- 6 hoch
mige Gehdlzbestéande, Jungwuchs
Bahnb6schung, Damm, linienfor-

HH4 BD, 70, ta mige Gehdélzbestande, starkes 6 hoch
Baumbholz
Bahnboschung, Damm, linienfor-

HH4 BD, 70, tal mige Geholzbestande, mittleres 5 mittel
Baumbholz
Bahnboschung, Damm, linienfor-

HH4 BD, 70, ta2 mige Geholzbestande, geringes 5 mittel
Baumbholz
Bahnboschung, Damm, linienfor- .

HH4 BD, 70, ta3 mige Gehdlzbestande, Stangenholz 4 mittel
Gewerbe- und Industrieflachen,

SCOo BA, 100, ta2 flachige Kleingeholze < 1ha, gerin- 7 hoch
ges Baumholz

Grinland

EA EA, xd2 Fettwiesen, artenarm mittel

EAO EA, xd2 Fettwiesen, artenarm mittel

EAO EAO, xd5 Fettwiesen, maRig artenreich mittel

EC1 EC1, vegl Nass- und Feuch_tmese, mittel bis 5 mittel X
schlecht ausgepragt

EC1 EC1, veg2 Nass_,_- und Feuchtwiese, gut aus- 6 hoch X
gepragt

ED1 ED1, vegl Magerw_l_ese, mittel bis schlecht 5 mittel
ausgepragt

ED?2 Dd2, vegl Magerw_t_elde, mittel bis schlecht 5 mittel
ausgepragt

ED?2 ED2, vegl Magerw_t_alde, mittel bis schlecht 5 mittel
ausgepragt

EE EE, veg2 Grinlandbrache, gut ausgepragt 5 mittel

EE EE, xd1, vegl Qrunlandbrache, arF_enrelch, mittel 4 mittel
bis schlecht ausgepréagt

EE3 EE, xd1, veg2 Nass- gnd Feuchtgruq_landbrache, 5 mittel X
artenreich, gut ausgepragt

Gewaésser

FFO FFO, wf6 Teich, bedingt naturfern 4 mittel

FF1 FF1, wf4 Park-, Zier-, Gartenteich, naturfern 2 gering

FHO FHO, wf6 Staugewasser, bedingt naturfern 4 mittel

FMO FMO, wf3 Bach, bedingt naturnah 8 hoch

FM2 FM2, wf Bach, naturnah / natiirlich 10 sehr hoch X
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Code

Kart.-
anl.!

Num.
Bew.2

Biotoptyp

Biotop-
wert

Bedeu-
tung

§62- LRT#

Biotop?

FNO

FNO, wf6

Graben, bedingt naturfern

mittel

FSO

FSO, wf3

Regenriickhaltebecken, bedingt
naturnah

hoch

Acker

HAOQ

HAO, aci

Acker, intensiv, Wildkrautarten weit-
gehend fehlend

gering

HB1la

HB, ed2

Grasland auf Sukzessions-
Ackerbrache, auf nahrstoffreichen
Boden

mittel

Garten, Park-, Griin-, Obst-,

Sport-, Kleingarten-, Erholungsanlagen, Fried

hof

E

HJ, mcl

Griinland, Rasenflache, intensiv
genutzt

2

gering

HH1

HJ, mcl

StraRenbdschung, Einschnitt,
Rasenflache, intensiv genutzt

gering

HJ

HJ, ka4

Garten, Baumschule, forstahnli-
che Kulturen, Zier- und Nutzgarten
ohne bzw. mit Gberwiegend fremd-
landischen Geholzen

gering

HJ

HJ, ka6

Garten, Baumschule, forstahnli-
che Kulturen, Zier- und Nutzgarten
mit Uberwiegend heimischen Gehdol-
zen

mittel

HJ

HJ, ka6

Garten, Baumschule, forstahnli-
che Kulturen, Zier- und Nutzgarten
mit Uberwiegend heimischen Gehdl-
zen

mittel

HJO

HJ, ka4

Garten, Baumschule, Zier- und
Nutzgarten ohne bzw. mit Gberwie-
gend fremdléandischen Gehdlzen

gering

HJO

HJ, ka6

Garten, Baumschule, Zier- und
Nutzgarten mit iberwiegend heimi-
schen Geholzen

mittel

HM4

HM, mcl

Trittrasen, Rasenplatz, Parkrasen,
Rasenflache, intensiv genutzt

gering

HS

HS, ka6

Kleingartenanlagen, Grabeland, ,
Zier- und Nutzgarten mit Gberwie-
gend heimischen Gehdlzen

mittel

SB2aa

HJ, ka4

Wohnhaus 1- 1,5stéckig und Zier-
und Nutzgarten ohne bzw. mit tiber-
wiegend fremdlandischen Gehdlzen

gering

SB2aa

HJ, ka6

Wohnhaus 1- 1,5stéckig und Zier-
und Nutzgarten mit Uberwiegend
heimischen Gehdlzen

mittel

SB2aa

HJO, ka6

Wohnhaus 1- 1,5stéckig und Zier-
und Nutzgarten mit Uberwiegend
heimischen Gehdlzen

mittel

SB2aa

HJO, mcl

Wohnhaus 1- 1,5stéckig und Ra-
senflache, intensiv genutzt

gering
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Code

Kart.-
anl.!

Num.
Bew.2

Biotoptyp

Biotop-
wert

Bedeu-
tung

§62-
Biotop?

LRT#

SB5

HJ, ka6

Landwirtschaftliche Hof- und Ge-
baudeflache und Zier- und Nutzgar-
ten mit iberwiegend heimischen
Gehoblzen

mittel

SB5

HJ, ka6

Landwirtschaftliche Hof- und Ge-
baudeflache und Zier- und Nutzgar-
ten mit iberwiegend heimischen
Geholzen

mittel

SCO

HJ, ka6

Gewerbe- und Industrieflachen
und Zier- und Nutzgarten mit Uber-
wiegend heimischen Gehdlzen

mittel

SD26

HJO, ka6

Bahnhofgebaude und Zier- und
Nutzgarten mit tiberwiegend heimi-
schen Gehdlzen

mittel

SD26

HJO, mcl

Bahnhofgebaude und Rasenflache,
intensiv genutzt

gering

SE3

HJ, mcl

Umspannstation und Rasenflache
intensiv genutzt

gering

SG5

HJ, ka4

Tierpark, Zoo und Zier- und Nutz-
garten ohne bzw. mit Gberwiegend
fremdlandischen Gehdolzen

gering

Saume, S

iedlungsbrachen,

Ruderal- und Staudenfluren, Rohrichtbestande

CFO

CFO, neol

Rohrichtbestand, Saum-, Ruderal-
und Hochstaudenflur mit Anteil Stor-
zeiger Neo-, Nitrophyten <25 %

hoch

LB

K, neol

flachenhafte Hochstaudenflur,
Saum-, Ruderal- und Hochstauden-
flur mit Anteil Storzeiger Neo-, Nitro-
phyten <25 %

hoch

LB

K, neo2

flachenhafte Hochstaudenflur,
Saum-, Ruderal- und Hochstauden-
flur mit Anteil Storzeiger Neo-, Nitro-
phyten > 25 - 50 %

mittel

LB

K, neo4

flachenhafte Hochstaudenflur,
Saum-, Ruderal- und Hochstauden-
flur mit Anteil Storzeiger Neo-, Nitro-
phyten > 50 - 75 %

mittel

LB3

K, neo5

Neophytenflur, Saum-, Ruderal-
und Hochstaudenflur mit Anteil Stor-
zeiger Neo-, Nitrophyten > 75 %

mittel

KBOb

K, neo4

eutropher Saum bzw. linienférmi-
ge Hochstaudenflur, Saum-, Ru-
deral- und Hochstaudenflur mit Anteil
Storzeiger Neo-, Nitrophyten > 50 -
75 %

mittel

HHO

K, neo4

Bodschung, Saum-, Ruderal- und
Hochstaudenflur mit Anteil Storzeiger
Neo-, Nitrophyten > 50 - 75 %

mittel

HH2

EA3

StraRenbdschung, Damm, Feld-
gras und Neueinsaaten

gering
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Code Biotoptyp Biotop- | Bedeu- §62- LRT#
Kart.- NUm. wert tung Biotop?
anl.t Bew.?

Bahnb6schung, Damm, Saum-,
e neos | Redercund socrstaudentur it 16| e

50-75%
HW HW, neo? Sirzglhuengs-, Industrie-, Verkehrs- 4 mittel
HWO HW, neo? Sirzeiglhuengs-, Industrie-, Verkehrs- 4 mittel
Siedlungs- und Verkehrsflache

Verkehrsrasenflache, StralRenbe-
HC4 VA, mrd gleitgriin, StraRenbéschungen ohne 2 gering

Gehdlzbestand
HD VF1 Gleisanlagen, teilversiegelt keine
HD VF1 Gleisanlagen, teilversiegelt gering
HD1  VFL g?thnerrnbe;Hr}f]eorﬁctgiil‘\elz‘res-iegelt 0 keine
HHA VEL S;:mbdschung, Damm, teilversie- 1 gering
HJO VF1 Garten, Baumschule, teilversiegelt 1 gering
HT VFO Hofplatz, Lagerplatz, versiegelt 0 keine
HT VF1 Hofplatz, Lagerplatz, teilversiegelt 1 gering
HT5 VF1 Lagerplatz, teilversiegelt 1 gering
HV VF1 Platze, Parkpléatze, teilversiegelt 1 gering
HV3 VFO Parkplatz, versiegelt 0 keine
VA VFO Verkehrsstrallen, versiegelt 0 keine
VA7 VEO \s/\i/:ghel?t-, ErschlieBungsstralle, ver- 0 keine
VA7a VFO Privat-Fahrweg, versiegelt keine
VB VFO Wirtschaftsweg, versiegelt keine
veo [versms |wiseratenes imerseostal | 5 | e
VBO VF1 Wirtschaftsweg, teilversiegelt gering
VBO0a VFO Wirtschaftsweg, versiegelt keine
N R e I
VB3a VF1 Landwirtschaftsweg, teilversiegelt 1 gering
ves  [verswa |Fad fubes inesesetal | 5 | e
VB5 VFO Rad-, FuBweg, versiegelt keine
VB5 VF1 Rad-, FuRweg, teilversiegelt gering
Gebaudeflachen
e el I
HN3 VF1 Ruine, teilversiegelt gering
SB2aa VFO Wohnhaus 1- 1,5stdckig, versiegelt keine
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Code Biotoptyp Biotop- | Bedeu- §62- LRT#
Kart.- NUm. wert tung Biotop?
anl. Bew.2

SB2ab VEL \é\‘/;l)thnhaus 2- 3stockig, teilversie- 0 keine
Landwirtschaftliche Hof- und Ge- .

SB5 VF1 baudeflache, teilversiegelt 0 keine

sco VEO Gewerbe- und Industrieflachen, 0 keine
versiegelt

sco VEO Gewerbe- und Industrieflachen, 1 gering
versiegelt

sco VEL Gc_ewerk_)e- und Industrieflachen, 0 keine
teilversiegelt

sco VEL Gc_ewerk_)e- und Industrieflachen, 1 gering
teilversiegelt

SD26 VFO Bahnhofgeb&ude, versiegelt 0 keine
Umspannstation, unversiegelter .

SE3 VB7, sth3 Weg auf néhrstoffreichen Béden 3 mittel

SE4 VFO Trafoturm, versiegelt 0 keine

SE6 VEL Strommast, Metallgitter, teilversie- 1 gering
gelt
Sport- und Freizeitanlage mit Tie- .

SG VF1 ren, teilversiegelt 0 keine
Sport- und Freizeitanlage mit Tie- .

SG VF1 ren, teilversiegelt 1 gering

* nicht ausgleichbare Biotoptypen

Inach der Biotoptypen-Definition von Nordrhein-Westfalen (LANUV 2016))

2nach der der Numerischen Bewertung von Biotoptypen fir die Eingriffsregelung in NRW (LANUV 2008)
3 Geschitzte Biotope nach § 30 BNatSchG bzw. § 42 LNatSchG NRW

4 FFH-LRT

6.1.4.2 Empfindlichkeit

Ausgehend von den zu erwartenden relevanten Auswirkungen durch das Planungsvorhaben
ist neben der Bedeutung keine gesonderte Bewertung der Empfindlichkeit der Biotoptypen
erforderlich. Die Empfindlichkeit entspricht im vorliegenden Fall demnach der Bedeutung.

6.1.5 Vorbelastungen

Die Vorbelastungen werden qualitativ bereits bei der Bestandserfassung und -bewertung der
Biotoptypen bertcksichtigt und spiegeln sich folglich in der Bewertung wider.
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6.1.6 Fachplanerische Festsetzungen
Schutzgebiete

Im dstlichen Untersuchungsgebiet bei Hahnenfurth durchschneidet das Untersuchungsgebiet
das Naturschutzgebiet W-016 ,Diisseltal“. Eine weitere Teilflaiche dieses NSG reicht stdlich
der Bahntrasse westlich von Schdller ins Untersuchungsgebiet hinein.

Des Weiteren finden sich folgende Landschaftsschutzgebiete (mit Teilflachen) innerhalb des
Untersuchungsraumes:

e LSG-Nord (Daten der Stadt Wuppertal)

e LSG ,Obmettmann-Erbach” 4707-0005

e LSG ,Mettmann Sid-Ost"“ 4707-0009

e LSG ,Gruiten Nord-Ost/Hahnenfurth* 4708-0003

Gesetzlich geschiitzte Biotope

Als gesetzlich geschutzte Biotope gemaf § 30 BNatSchG oder § 42 LNatSchG NRW wurden
im Untersuchungsgebiet nachgewiesen:

e Ufergehdlz aus heimischen Laubbaumarten (BES5)
e Nass- und Feuchtwiese (EC1)

¢ Nass- und Feuchtgrtinlandbrache (EE3)

e Rohrichtbestand (CFO0)

e naturnaher Bach (FM2)

Geschiutzte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmaler

Geschuitzte Landschaftsbestandteil gem. § 29 Abs. 1 BNatSchG und Naturdenkmaler sind im
Untersuchungsgebiet gemal3 den relevanten Landschaftsplanen nicht vorhanden.

Innerhalb des Untersuchungsgebietes befinden sich gesetzlich geschitzte Landschaftsbe-
standteile gem. § 39 Abs. 1 Nr. 3 LNatSchG NRW (festgesetzte Ausgleichs- und Ersatzmal3-
nahmen aus anderen Vorhaben).

6.1.7 Wert- und Funktionselemente besonderer und allgemeiner Bedeutung

Auf Grundlage der vorangehenden qualitativen Beschreibung lassen sich nach der Reihen-
folge ihrer Wertigkeit folgende ,sehr hoch” und ,hoch* bedeutsamen Biotoptypen als Wert-
und Funktionselemente besonderer Bedeutung festhalten. Alle weiteren Biotoptypen sind
von allgemeiner Bedeutung.
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6.1.7.1 Biotoptypen mit sehr hoher Bedeutung

Biotopwert 10

naturnaher Bach (FM2)

Biotopwert 9

Eschenmischwald mit heimischen Laubbaumarten, starkes Baumholz (AM1)

6.1.7.2 Biotoptypen mit hoher Bedeutung

Biotopwert 8

Feldgehdlz mit heimischen Baumarten (Anteil lebensraumtypischer Arten > 90%), starkes
Baumholz (BA1)

linienformige Gehdlzbestande Anteil lebensraumtypischer Gehdlze >90 %), starkes
Baumholz (BD)

Ufergehdlz aus heimischen Laubbaumarten, (Anteil lebensraumtypischer Gehdlze = 70 —
90 %), starkes Baumholz (BE5)

Baumreihe (Anteil lebensraumtypischer Geholze = 70 — 90 %, starkes Baumholz (BF1)
Einzelbdume (Anteil lebensraumtypischer Gehdlze 2 70 — 90%, starkes Baumholz (BF3)
Kopfbaumgruppe / - reihe (Anteil lebensraumtypischer Geholze = 70 — 90%), starkes
Baumholz (BG)

Bdschung (HHO), StralRenbdschung (HH2) und Bahnbdschung (HH4) mit linienférmigen
Gehdlzbestéanden (BD)

Bach, bedingt naturnah (FMO)

Biotopwert 7

Feldgehdlz mit heimischen Baumarten (Anteil lebensraumtypischer Arten 70 — 90%),
starkes Baumholz (BA1)

Verkehrsgehdlz mit heimischen Baumarten (Anteil lebensraumtypischer Arten 70 - 90 %),
starkes Baumholz (BA4)

linienformige Geholzbestande (Anteil lebensraumtypischer Gehdlze >90 %), mittleres und
geringes Baumholz (BD)

Ufergeholz aus heimischen Laubbaumarten mit lebensraumtypischen Gehoélzanteilen >
90%, mittleres und geringes Baumholz (BE5)

Roéhrichtbestand mit Anteil Stérzeiger Neo-, Nitrophyten < 25% (CFO0)

linienformige Geholzbestande, mittleres und geringes Baumholz (BD) auf B&schungen
(HHO) und Bahnbdschungen (HH4)

flachige Kleingehdlze mit lebensraumtypischen Gehdlzanteilen > 90%, geringes Baum-
holz (BA) auf Gewerbe- und Industrieflachen (SCO0)
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Biotopwert 6

Flachiges Kleingehdlz mit vorwiegend heimischen Baumarten, geringes bzw. mittleres
Baumholz (BA1)

Siedlungsgeholz mit vorwiegend heimischen Baumarten, mittleres Baumholz (BA3)
Verkehrsgeholz mit vorwiegend heimischen Baumarten, starkes und mittleres Baumholz
(BA4)

Gebusche mit lebensraumtypischen Anteilen > 70% (BB)

Gebusche mit Anteil Neo-, Nitrophyten > 25% (BB)

Gebusche mit Anteil lebensraumtypischer Gehdlze > 70% auf Rasen- und Wiesenfla-
chen, extensiv genutzt (BB)

Gebusch und Strauchgruppen mit lebensraumtypischen Gehdlzanteilen > 70 % (BB11)
linienformige Geholzbestande mit Anteil lebensraumtypischer Geholze > 90%, Stangen-
holz (BD)

linienformige Gehdlzbestdnde mit Anteil lebensraumtypischer Gehdlze > 50 — 70%, star-
kes Baumholz (BD)

Baumreihe mit Anteil lebensraumtypischer Baumarten > 70%, Jungwuchs (BF1)
Bdschung (HHO) und StraRenbdschung (HH2) mit Geblschen und lebensraumtypischen
Geholzanteilen > 70% (BB) bzw. linienférmigen Gehdlzbestdnden und Anteil lebens-
raumtypischer Gehdlzanteile = 50 — 70%, starkes Baumholz (BD)

Bahnbdschung (HH4) mit Verkehrsgehdlzen und lebensraumtypischen Gehdélzanteilen (2
70 — 90%, mittleres Baumholz; = 50 - 70%, starkes Baumholz) (BA) oder Gebusche/
Strauchgruppen und lebensraumtypischen Gehdlzanteilen > 90% (BB11) oder mit linien-
formigen Gehdlzbestanden und lebensraumtypischen Geholzanteilen (>90%, Jung-
wuchs; = 50 — 70%, starkes oder geringes Baumholz) (BD)

Nass- und Feuchtwiese, gut ausgepragt (EC1)

bedingt naturnahes Rickhaltebecken (FSO0)

Roéhrichtbestand hochwiichsiger Arten mit Anteil Stérzeigern Neo-, Nitrophyten < 25%
(CFO)

flachenhafte Hochstaudenflur mit Anteil Storzeigern Neo-, Nitrophyten < 25% (LB)

6.2 Tiere

6.2.1 Daten- und Informationsgrundlagen

Folgende Daten- und Informationsgrundlagen wurden herangezogen:

¢ eigene faunistische Erfassungen in 2016 (Vogel, Fledermause, Reptilien, Amphibien),

Kordges & Becker (2016): Planédnderungsverfahren Nr. 04 zum Planfeststellungsbe-
schluss vom 19. August 2009 — Verlangerung der S28 Kaarst — Mettmann von Mettmann
Stadtwald nach Wuppertal-Vohwinkel. Anlage 13.2 Artenschutzrechtliche Prifung (ASP)
Kordges, T. (2015a): Monitoring der vorgezogenen landschaftspflegerischen Maf3nahmen
(Phase A) auf der Halde Hahnenfurth im Rahmen der Verlangerung der S 28 Kaarst-
Mettmann nach Wuppertal-Vohwinkel. Untersuchungsjahre 2014-2015.
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e Kordges, T. (2015b): Winterkontrolle Stollen Hahnenfurth in Wuppertal-Dornap im Rah-
men der Verlangerung der S 28 Kaarst-Mettmann nach Wuppertal-Vohwinkel. Planungs-
gruppe Becker/Janssen, Haan & Okoplan Essen.

e Kordges, T. (2014): Fledermausuntersuchungen am ehemaligen Bahnhof Wuppertal-
Hahnenfurth im Rahmen der Verlangerung der S 28 Kaarst-Mettmann nach Wuppertal-
Vohwinkel. Planungsgruppe Becker/Janssen, Haan & Okoplan Essen.

¢ Normann Landschaftsarchitekten (2015): Ausziige Artenschutzfachbeitrag zur Abstellan-
lage.

¢ Normann Landschaftsarchitekten (2014a): Vorkommen von Amphibien und Reptilien im
Bereich des Gleiskorpers (Ausbaustrecke) — stichprobenhafte Kartierung im Juni 2014.
Dusseldorf.

e Normann Landschaftsarchitekten (2014b): Verlangerung der REGIOBAHN-Strecke / S 28
Kaarst — Mettmann in Richtung Wuppertal im Abschnitt von Mettmann Stadtwald bis
Wuppertal-Dornap. Gesamt-Fangergebnis vom 11.08. — 20.10.2014.

e Normann Landschaftsarchitekten (2014c): Verlangerung der REGIOBAHN-Strecke / S 28
Kaarst — Mettmann in Richtung Wuppertal im Abschnitt von Mettmann Stadtwald bis
Wuppertal-Dornap. Biologisch-6kologische Bautiberwachung — Abschlussbericht.

e Liste der geschitzten Arten in NRW (http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-
nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe),

e Liste der FFH-Arten und Vogelarten (http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-
nrw.de/ffh-arten/de/arten/gruppe),

Seitens der UNB Wuppertal wurden bereits folgende Daten zur Verfligung gestellt:

e Henf, M. (2009a): Faunistische Kartierung fur die artenschutzrechtliche Prufung der Um-
wandlung der Nordbahntrasse Wuppertal in einen Radweg - Teil 2 Amphibien. Gutachten
im Auftrag der Stadt Wuppertal.

e Henf, M. (2009b): Hinweise zu einem Amphibienfund an der Nordbahntrasse.

¢ Regulski, D. (2014a): Zwischenbericht 2014 zu den Vorkommen des Uhus Bubo bubo im
Werksbereich Dornap.

e Regulski, D. (2014b): Karte ,Uhumonitoring 2014. Maf3stab 1:5.000. Mit Darstellung der
bekannten Brutpléatze, Beobachtungen innerhalb der Steinbriiche und Beobachtungen
aul3erhalb der Steinbrtche.

e SST & pro terra (2015) Ergebnisse Amphibienmonitoring 2014 Kalksteinbruch Oetels-
hofen.

e FOA (2015): Monitoring der Fledermausfauna der Nordbahntrasse Wuppertal - Tunnel
Schee, Tunnel Tesche und Ersatzquartiere 2013 - 2015.

e Regulski, D. (2015): Jahresbericht 2015 zur Bestandssituation des Uhus Bubo bubo im
Werksbereich Dornap der Rheinkalk GmbH in Wuppertal, Nordrhein Westfalen.

6.2.2 Methodik Bestandserfassung und -bewertung der Kartierung in 2016

Die faunistischen Untersuchungen in 2016 konzentrierten sich auf solche Arten und Funktio-
nen, die als Wert- und Funktionselemente eine besondere Bedeutung besitzen. Dazu geho-
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ren Artvorkommen oder Artengemeinschaften, die besonders geschutzt und / oder gefahrdet
sind (hierunter fallen auch die in NRW planungsrelevanten Arten, die im Rahmen der arten-
schutzrechtlichen Betrachtung von Bedeutung sind (vgl. Kap. 13)) sowie solche, die aufgrund
besonderer Lebensraumanspriiche naturnahe, ungestorte und ausgepragte landschafts-
raumtypische Lebensraume anzeigen.

Aufgrund der zu erwartenden Projektwirkungen (vgl. Kap. 3) wurden in 2016 die Tiergruppen
Vogel, Fledermause, Reptilien und Amphibien erfasst. Die Faunakartierungen erfolgten im
Zeitraum Februar 2016 bis September 2016. Das Untersuchungsprogramm und die Metho-
den orientieren sich an den Vorgaben des Standarduntersuchungsprogramms des EBA
(EBA 2014) und wurde mit den Naturschutzbehdérden im Rahmen eines Scopings abge-
stimmt. FUr Fledermause, Amphibien und Reptilien wurde auf Grundlage der vorliegenden
Biotoptypenkartierung aus 2015 und einer Luftbildauswertung zunachst die Habitateignung
im Untersuchungsgebiet gepruft und nur in den Bereichen, die als Habitat fir die jeweilige
Artgruppe geeignet sind, entsprechend kartiert. Die Kartierbereiche fir Flederméause, Amphi-
bien und Reptilien wurden dartber hinaus im Zuge der ersten Gelandeerhebungen weiter
modifiziert, d.h. bei der Durchfihrung der ersten Kartiergange wurden noch Habitatflachen
hinzugenommen oder auch weggenommen. Fir Fledermause wurde dartber hinaus im Zu-
ge einer Begehung der Trasse das Quartierpotenzial von BAumen und relevanten Briicken
beurteilt. Bei den Amphibien wurden auch potenzielle Laichgewdasser, die gerade in das Un-
tersuchungsgebiet hineinragen oder unmittelbar aul3erhalb des Untersuchungsgebietes lie-
gen, in die Betrachtung mit einbezogen.

Die Vogel (planungsrelevante Arten) wurden flachendeckend im gesamten Untersuchungs-
gebiet erfasst.

Eine Abfrage von Daten beim Kreis Mettmann zu Artvorkommen ergab fir den PFA | keine
weiteren Hinweise auf besondere Artvorkommen. Eine Abfrage von Daten bei der Stadt
Wauppertal ergab Hinweise insbesondere auf Amphibien-, Fledermaus- und Uhuvorkommen.
Bzgl. des Uhus wurde Kontakt zu Herrn Regulski (http://www.niederberg-uhus.de/) aufge-
nommen und bei ihm Daten abgefragt bzw. mit ihm Ortsbegehungen durchgefihrt. Die Ab-
frage bei den Biologischen Stationen ergab fur den PFA | keine weiteren Hinweise auf be-
sondere Artvorkommen.

Bertcksichtigt wurden auch faunistische Kartierergebnisse Dritter, die im Zusammenhang
mit bereits laufenden bzw. abgeschlossenen Planungen zur Regiobahn fiir den Bereich des
PFA | vorgelegt wurden. Es handelt sich im PFA | dabei um die faunistischen Untersuchun-
gen zum zweigleisigen Ausbau und zur Verlangerung, die von den Biros Normann Land-
schaftsarchitekten und Becker-Janssen durchgefihrt wurden (Normann 2015, Kordges &
Becker 2016).

Nachfolgend erfolgt fur die erfassten Tiergruppen die Darlegung der tiergruppenbezogenen
Untersuchungsrdume / -bereiche, der Erfassungszeitrdume sowie der jeweiligen Erfas-
sungsmethoden. Die kartographische Darstellung der Ergebnisse der Kartierungen erfolgt in
Anlage 12.4.
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6.2.2.1 Vogel

Vogel wurden in 2016 flachendeckend im 200 m-Band entlang der Bahntrasse im Zeitraum
Februar 2016 bis Ende Juni 2016 im Zuge von finf Begehungen erfasst. Erfasst wurden vor-
rangig die planungsrelevanten Arten. Der Uhu wurde aufgrund seines grof3en Aktionsradius
und aufgrund seiner potenziellen Gefahrdung durch Oberleitungen (Stromschlag- und Kolli-
sionsrisiko) in einem Bereich von 2 km beiderseits der Trasse berilicksichtigt und entspre-
chend erfasst.

6.2.2.2 Fledermause

Im Zuge der o.g. Erstbegehungen in 2016 wurde fur den PFA | das westlichste Untersu-
chungsgebiet im Ubergang zum PFA la inkl. der ehemals geplanten Abstellanlage sidlich
der Bahntrasse (ehemals PFA Ib) als besonders geeigneter Lebensraum fir Fledermause
identifiziert und weiter untersucht. Der Bereich umfasst Uberwiegend den Mettmanner Stadt-
wald mit seinen Laubmischwaldbestanden und Gewdassern und die Abstellanlage, deren
Umgebung ebenfalls im Bestand durch Gehélze gepragt ist. Fur den Bereich vom Bf Dornap-
Hahnenfurth bis zur Einschleifung auf die DB-Strecke S 9 liegen aus der Planung des Neu-
bauabschnitts bereits fledermauskundliche Erfassungen vor, die fur die vorliegende Bewer-
tung herangezogen wurden. Aufgrund der bereits im Zuge des zweigleisigen Ausbaus zwi-
schen dem Bf Mettmann Stadtwald und Bf Dornap-Hahnenfurth erfolgten Rodungen zur
Schaffung einer Sicherheitszone konnte hier von einer geringen Beeintrachtigung durch die
Elektrifizierung fur Fledermause ausgegangen werden. Fiur die weitere Untersuchung in den
besonders geeigneten Lebensrdumen wurden Detektorbegehungen und Batcorderuntersu-
chungen durchgefiihrt. Die Erfassungen erfolgten im Zeitraum April / Mai 2016 bis August /
September 2016. Es erfolgten drei Detektorbegehungen (Pettersson D 240 x) und der Ein-
satz von Batcordern (Firma EcoObs) zur ganznachtigen Rufaufzeichnung. In relevanten Ge-
holzbestanden erfolgte aul3erdem eine Quartierpotenzialanalyse. Darlber hinaus wurden die
Brucken im PFA I hinsichtlich ihres Quartierpotenzials begutachtet und auf aktuelle Nutzung
durch Fledermé&use hin untersucht.

6.2.2.3 Amphibien

Bzgl. der Amphibien lag das Augenmerk der Erfassungen in 2016 bei den Arten Kamm-
molch, Geburtshelferkrote und Kreuzkrote als planungsrelevante Arten. Die genannten Arten
besitzen spezielle Lebensraumanspriiche. Kammmolche bevorzugen warme sonnige Still-
gewasser mit reicher Vegetation. Geburtshelferkroten laichen Uberwiegend in sonnigen
Kleingewassern mit strukturreicher insbesondere felsiger Umgebung, z.B. in Gewassern in-
nerhalb von Steinbriichen. Kreuzkréten laichen in flachen vegetationsarmen und vollsonni-
gen Tumpeln und Pfltzen, wie sie insbesondere in Steinbriichen oder in Industrieflachen
vorkommen. Alle drei genannten Arten kénnen Gleisanlagen als Ruhestatten nutzen. Vo-
raussetzung ist jedoch, dass in direkter Umgebung die speziellen oben genannten Habi-
tatansprtche erflllt sind.
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Im Zuge der ersten flachendeckenden Begehung zur Brutvogelerfassung wurden die fir den
Bereich des PFA | identifizierten potenziellen Lebensraume fir planungsrelevante Amphi-
bienarten auf ihre Eignung Uberprift. FUr den aul3ersten Westen des PFA | (Bereich Mett-
mann Stadtwald und Umgebung) kdnnen Vorkommen der genannten planungsrelevanten
Arten aufgrund fehlender Habitate mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Ein
zunéachst als potenziell geeignet eingestufter Graben fiel trotz normaler Niederschlage be-
reits im Mai trocken. Da ansonsten innerhalb des Betrachtungsbereiches Mettmann Stadt-
wald und dstlich angrenzendem Umfeld keine fir Kammmolch, Kreuz- und Geburtshelferkro-
te geeigneten Gewasser vorhanden sind, wurde die Erfassung nach Trockenfallen des ge-
nannten Grabens eingestellt.

Im &stlichen Bereich des Untersuchungsgebietes (Wuppertal-Hahnenfurth und Wuppertal-
Dornap) erfolgte néchtliches Verhor nach Kreuz- und Geburtshelferkroten und es wurde auf
vorliegende Daten aus bereits erfolgten Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Stre-
ckenneubau im Bereich der Halde Hahnenfurth zurtickgegriffen (vgl. Kap. 6.2.1).

In vier Abschnitten (km 16,7 bis km 16,8, km 17,9 bis km 18,25, km 19,2 bis km 19,7 und km
21,2 bis km 21,4) wurden insgesamt 24 kunstliche Verstecke (Dachpappen von je 40 x 50
cm GroR3e) insbesondere zum Nachweis von Reptilien ausgelegt (vgl. Kap. 6.2.2.4). Alle dort
gefundenen Amphibien wurden protokolliert.

6.2.2.4 Reptilien

Bzgl. der Reptilien lag das Augenmerk der Erfassungen bei den planungsrelevanten Arten
Zauneidechse und Schlingnatter. Wie die Amphibien haben auch die Reptilienarten spezielle
Lebensraumanspriiche. Zauneidechsen und Schlingnattern bevorzugen trocken-warme und
reich strukturierte Lebensrdume mit offenen wenig bewachsenen Stellen und guter Deckung
im Wechsel. Die Habitatanspriche beider Arten sind ahnlich, jedoch ist die Schlingnatter
hinsichtlich der Flachengrof3e und der Strukturierung anspruchsvoller als die Zauneidechse.
Beide genannten Arten konnen Gleisanlagen als Ruhestatten und auch als Fortpflanzungs-
statten nutzen. Voraussetzung ist jedoch, dass in direkter Umgebung die speziellen oben
genannten Habitatanspriche erflillt sind. Im Zuge der ersten Begehung zur Brutvogelerfas-
sung wurden geeignete Reptilienlebensraume entlang der Regiobahn-Strecke festgelegt, im
PFA | wurden vier Trassenabschnitte als potenziell geeignete Habitatbereiche identifiziert:

e Gewerbegebiet Rottgen / Bollenhéhe km 16,7 bis km 16,8

e Offenland zwischen Mettmann-Réttgen und Wuppertal-Hahnenfurth km 17,9 bis km
18,25

e Bereich Stellwerk Dornap-Hahnenfurth km 19,2 bis km 19,7

e Ende PFA |/ Anschluss an DB-Strecke km 21,2 bis km 21,4

In den vier genannten Abschnitten wurden insgesamt 24 kiinstliche Verstecke (Dachpappen
von 40 x 50 cm Groél3e) ausgelegt und in regelmafigen Abstanden kontrolliert. Zudem erfolg-
ten Erfassungen durch Direktbeobachtung schwerpunktmafig zur Feststellung bzw. zum
Ausschluss von Vorkommen der Zauneidechse. Die Erfassungstermine erfolgten zu variie-
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renden Tageszeiten zwischen den Vormittags- und den friilhen Abendstunden bei geeigneter
Witterung (sonniges Wetter bei etwa 12 bis 17°C, Sonne-Wolken-Wechsel bei etwa 18 bis 21
°C, wolkiges Wetter oder abends bei etwa 22 bis 26 °C). Die Erfassungen wurden zwischen
Anfang April und Anfang September 2016 durchgefiihrt, es erfolgten jeweils 7 bis 9 Bege-
hungen.

6.2.3 Ergebnisse Bestandserfassung
6.2.3.1 Vogel

Im Zuge der Erfassung der Vogel in 2016 konnten fir den PFA | die planungsrelevanten Ar-
ten Baumfalke, Baumpieper, Feldlerche, Fischadler, Mausebussard, Rotmilan, Turmfalke,
Uhu und Waldkauz nachgewiesen werden. Im Zuge friiherer Erfassungen wurde auch die
Waldschnepfe festgestellt (Kordges & Becker 2016):

Der Mausebussard wurde im Rahmen der Erfassung 2016 nicht als Brutvogel innerhalb des
Erfassungsbereiches von 100 m beiderseits der Trasse festgestellt. Allerdings wurden re-
gelmallig Mausebussarde in Trassennéhe bzw. im Luftraum Uber der Trasse beobachtet, so
dass die Art hier als regelmafiger Gast einzustufen ist.

Der Rotmilan ist ebenfalls innerhalb des Erfassungsbereiches von 100 m beiderseits der
Trasse kein Brutvogel. Allerdings britete 2015 nach Angabe von Herrn Regulski (mdl.) ein
Paar in einem kleinen Waldbestand auf dem Gelande der Grube Osterholz (Firma Oetels-
hofen). Die Entfernung des wahrscheinlichen Brutplatzes zur Trasse innerhalb des PFA | lag
vermutlich bei etwa 500 m. Fir 2016 konnte der Brutplatz nicht bestatigt werden. Allerdings
erfolgten drei Einzelbeobachtungen von Rotmilanen in Wuppertal-Dornap und Wuppertal-
Hahnenfurth in der Nahe bzw. Gber dem PFA I.

Der Fischadler wurde einmal als Durchzigler bzw. Rastvogel festgestellt. Am 21.04.2016
wurde ein zunachst niedrig kreisender, dann aber rasch sehr hoch aufsteigender Fischadler
Uber dem Anschlussbereich der Neubaustrecke an die DB-Strecke (S 9) in Wuppertal-
Dornap beobachtet. Moglicherweise hatte sich der Vogel zuvor an einem der benachbarten
wassergefillten Steinbriche (Gruben Hahnenfurth, Vol3beck oder Schickenberg) aufgehal-
ten.

Der Baumfalke wurde einmal festgestellt. Am 06.07.2016 Uberflog ein Baumfalke die Trasse
westlich von Wuppertal-Hahnenfurth.

Eine Baumpieperbrut wurde im Bereich der Trasse auf der Halde Hahnenfurth etwa bei km
20,1 durch warnende Altvégel nachgewiesen. Weitere Feststellungen von Baumpiepern er-
folgten nicht.

Ein Feldlerchenrevier wurde stdlich der Trasse in H6he von km 18,3 bis km 18,4 kartiert.
Das Revier liegt zumindest zum Teil in einer Entfernung von weniger als 100 m zur Trasse.
AulRerhalb des genannten Revieres wurden keine weiteren Feldlerchen festgestellt.
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Etwa 150 m sudlich der Trasse bei km 19,2 befindet sich in einem alten Feldgehdlz eine na-
turliche Baumhohle in einer Eiche, die von Waldkauzen genutzt wurde. Anhand der vorge-
fundenen Kotspuren und Beutereste ist zumindest von einem Brutversuch auszugehen. In-
nerhalb des Erfassungsbereiches von 100 m beiderseits der Trasse wurde kein Brutplatz des
Waldkauzes festgestellt. Weitere Brutvorkommen des Waldkauzes in grof3erer Entfernung
zur Trasse sind jedoch wahrscheinlich.

Turmfalken wurden regelméaRig im Umfeld der Trasse als Nahrungsgaste beobachtet. Bruten
wurden im Trassenumfeld jedoch nicht festgestellt und kdénnen fiir den Erfassungsbereich
von 100 m beiderseits der Trasse fur 2016 ausgeschlossen werden. In der weiteren Umge-
bung der Trasse ist aber mit Brutvorkommen des Turmfalken zu rechnen.

Die Waldschnepfe wurde im Rahmen der Erfassung 2016 nicht nachgewiesen. Sie wurde
jedoch als Durchzigler und Nahrungsgast im Bereich der Halde Hahnenfurth bei den Unter-
suchungen zum dortigen Streckenneubau festgestellt (Kordges & Becker 2016).

Der Uhu ist Brutvogel in den an den PFA | angrenzenden Steinbriichen. In der weniger als
150 m von der Trasse entfernten Grube Hahnenfurth erfolgte zwar 2016 wahrscheinlich kei-
ne Brut, jedoch wurden dort in den Vorjahren regelmafig Bruten nachgewiesen (Regulski
mdl., www.niederberg-uhus.de). In der Grube Hanielsfeld nur wenige Meter vom Anschluss
der S 28 an die DB-Trasse Essen-Wuppertal (S 9) entfernt, sowie in der etwa 400 m von der
Trasse entfernten Grube VoRRbeck gab es 2016 jeweils eine Uhubrut (Regulski mdl.).

Die planungsrelevanten Arten Flussregenpfeifer und Wiesenpieper sind ehemalige Brutvogel
der Halde Hahnenfurth, die aufgrund von Sukzession dort verschwunden sind (Kordges &
Becker 2016). Ihr Brutvorkommen kann dort habitatbedingt derzeit ausgeschlossen werden.

Ansonsten dominieren im Erfassungsbereich des PFA | weit verbreitete und haufige Vogelar-
ten.

Tab. 6-2: Nachgewiesene planungsrelevante Vogelarten im PFA |
Geféahrdungsgrad Schutzzu-
Deutscher Art- Wissenschaftlicher Artname stand §7(2) Nr. 14 EHZ
name RL NRW RL D BNatSchG
2010 2015

Baumfalke Falco subbuteo 3 3 + u (B)
Baumpieper Anthus trivialis 3 3 u (B)
Feldlerche Alauda arvensis 3S 3 u (B)
Fischadler Pandion haliaetus 0 3 + g (R)
Mé&usebussard Buteo buteo * + g (B)
Rotmilan Milvus milvus 3 \ + u (B)
Turmfalke Falco tinnunculus VS * + g (B)
Uhu Bubo bubo VS * + g (B)
Waldkauz Strix aluco * * + g (B)
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Geféahrdungsgrad Schutzzu-
_ stand
Deutscher Art Wissenschaftlicher Artname §7(2)Nr. 14 EHZ
name RL NRW RL D BNatSchG
2010 2015
Waldschnepfe! | Scolopax rusticola 3 \ - g (B)

1 Nachweis im Zuge friiherer Erfassungen durch Kordges & Becker
fett = planungsrelevante Art

Rote Liste NRW (RL NRW) (Angaben gem. LANUV), EZK Erhaltungszustand
Rote Liste Deutschland (RL D) (Angaben gem. LANUV) kontinental

0 Ausgestorben oder verschollen B Brutvorkommen

1 VVom Aussterben bedroht R Rastvorkommen

2 Stark gefahrdet BK Brutkolonie

3 Geféhrdet w Wintervorkommen

\% Vorwarnliste

S Dank SchutzmafRnahmen gleich, geringer oder | Erhaltungszustand kontinental (EZK)

nicht mehr gefahrdet (allein oder als Zusatz zu
V, 3, 2, 1 oder R)

R Durch extreme Seltenheit (potentiell) gefahrdet | s unguinstig - schlecht
* ungeféhrdet u unginstig - unzureichend
g glnstig

§ 7 (2) Nr. 14 BNatSchG
+ streng geschitzte Art

Baumfalke, Fischadler, Mausebussard, Rotmilan, Turmfalke, Uhu und Waldkauz sind nach
8 7 (2) Nr. 14 BNatSchG streng geschutzt. Der Fischadler ist als Brutvogel in NRW ausge-
storben. Baumfalke, Baumpieper, Feldlerche, Rotmilan und Waldschnepfe sind in NRW als
gefahrdet eingestuft. Baumfalke, Baumpieper, Feldlerche und Fischadler gelten bundesweit
als gefahrdet. Turmfalke und Uhu sind in der Vorwarnliste fiur NRW aufgefihrt, Rotmilan und
Waldschnepfe stehen in der nationalen Vorwarnliste.

6.2.3.2 Fledermause

Insgesamt wurden im Bereich des PFA | acht Fledermausarten festgestellt: Grof3er Abend-
segler, Braunes Langohr, Wasserfledermaus, Grol3es Mausohr, Grof3e Bartfledermaus, Klei-
ne Bartfledermaus, Zwergfledermaus und Rauhautfledermaus.

Der Grof3e Abendsegler wurde vor dem Portal des Tunnels Hahnenfurth-Vol3beck nachge-
wiesen (Kordges & Becker 2016). Im Rahmen der eigenen Erfassungen wurde er mit Hilfe
eines Batcorders mit 8 Rufsequenzen in drei Erfassungsnachten am Bf Mettmann Stadtwald
an der Westgrenze des PFA | festgestellt.

Das Braune Langohr wurde wiederholt durch Netzfang wahrend der Schwarmphase am Por-
tal des Tunnels Hahnenfurth-Vo3beck nachgewiesen. Vermutlich wird der Tunnel als Win-
terquartier genutzt (Kordges & Becker 2016).

Eine Uberwinternde Wasserfledermaus wurde am 18.02.2015 in dem ehemaligen Luft-
schutzstollen an der Neubaustrecke zwischen km 19,8 und km 19,9 nahe dem Bf Dornap-
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Hahnenfurth nachgewiesen (Kordges 2015a). Aufgrund des dort vorhandenen ,hervorragen-
den Nischen- und Spaltenangebots” (Kordges 2014) kann dort mit einer gréf3eren Zahl
Uberwinternder Fledermause gerechnet werden. Regelmallige Nachweise von Wasserfle-
dermdausen durch Detektor und Netzfang erfolgten am Tunnel Hahnenfurth-VolRbeck (Kord-
ges & Becker 2016). Im Rahmen der Erfassungen 2016 wurde die Wasserfledermaus an den
Teichen des Stadtwaldes Mettmann festgestellt.

Das GroRe Mausohr wurde regelmaBig als Uberwinterer im Tunnel Hahnenfurth-VoRbeck
festgestellt, daneben wurden einzelne Tiere durch Netzfang im Tunnelportal nachgewiesen
(Kordges & Becker 2016).

Die Grof3e Bartfledermaus wurde durch einzelne Netzfange am Tunnel Hahnenfurth-
Vol3beck nachgewiesen. Vermutlich besteht im Tunnel ein Winterquartier (Kordges & Becker
2016).

Die Kleine Bartfledermaus wurde tberwinternd im Tunnel Hahnenfurth-VolRbeck nachgewie-
sen und vereinzelt durch Netzfang am Tunnel festgestellt (Kordges & Becker 2016).

Zwergflederméause wurden im Rahmen der Erfassung in 2016 im Westen des PFA | von der
Grenze zum PFA la (km 15,735) ostwarts bis etwa km 16,7 mehrfach durch Detektorbege-
hungen festgestellt. Dabei handelte es sich tGberwiegend um jagende Tiere. Der Batcorder
an der Westgrenze des PFA | zeichnete 363 Rufsequenzen der Zwergfledermaus in drei
Erfassungsnachten auf. Am Stellwerk Dornap-Hahnenfurth (km 19,7) wurden Zwergfleder-
mause durch eine Horchbox nachgewiesen (Kordges 2014). Am bzw. im Tunnel Hah-
nenfurth-Vol3beck erfolgten regelmafige Winternachweise und Netzfange von Zwergfleder-
mausen (Kordges & Becker 2016). Es kann somit von einem flachendeckenden Auftreten
von Zwergfledermausen entlang des PFA | ausgegangen werden.

Am Goldberger Teich im Stadtwald Mettmann in Nachbarschaft zum PFA | wurde bei den
Erfassungen 2016 eine Rauhautfledermaus festgestellt (Detektornachweis). Am Portal des
Tunnels Hahnenfurth-Vol3beck erfolgten ebenfalls Detektornachweise der Rauhautfleder-
maus (Kordges & Becker 2016). Ob der Tunnel als Ruhestétte (z. B. Winterquartier) genutzt
wird, ist nicht bekannt.

Die Brucken im PFA | dienten 2016 nicht als Fledermausquartiere. Kontrolliert wurden fol-
gende Briicken:

e K 18n (Osttangente) in km 16,45

e B 7 alt (Elberfelder Straf3e) in km 16,58

e B 7 (K12 alt, Sudring) in km 17,54

e FuRgangeruberfihrung Schollersheide in km 17,59
e B 7 (Elberfelder Stral3e) in km 18,45
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Tab. 6-3: Fledermausarten im PFA |

RL §7(2) )
Deutscher Artname Wissenschaftl. Artname | NRW [ RL D '\éerlif' 'AI‘CP::?:“F?GRE EZK
2010 SchG
Braunes Langohr Plecotus auritus G \Y + \% g
GroR3e Bartfledermaus [Myotis brandtii 2 \% + \% u
GrofRRer Abendsegler Nyctalus noctula 5((;))‘ \% * v g
GroRRes Mausohr Myotis myotis 2 \% + I,V u
Kleine Bartfledermaus |Myotis mystacinus 3 \% + \% g
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii R(r) - + \% g
Wasserfledermaus Myotis daubentonii G - + \% g
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - + \% g

fett = planungsrelevante Art

Rote Liste NRW (RL NRW) (Angaben gem. LANUV),
Rote Liste Deutschland (RL D) (Angaben gem. LANUV)

FFH-RL (Richtlinie 92/43/EWG des Rates
vom 21.5.1992)

ungeféhrdet

0 Ausgestorben oder verschollen Il Anhang Il FFH-RL (Arten von gemein-
schaftlichem Interesse, fur deren Erhal-
tung besondere Schutzgebiete ausge-
wiesen werden missen)

1 Vom Aussterben bedroht IV | Anhang IV FFH-RL (Tier- und Pflanzen-
arten, die unter dem besonderen
Rechtsschutz der EU stehen, weil sie
selten und schitzenswert sind)

2 Stark geféhrdet

3 Gefahrdet Erhaltungszustand kontinental (EZK)

V | Vorwarnliste s | ungunstig - schlecht

R | Durch extreme Seltenheit (potentiell) gefahrdet u | unglnstig - unzureichend

G | Gefahrdung unbekannten AusmaRles g | glnstig

*

§ 7 (2) Nr. 14 BNatSchG

+ | streng geschitzte Art

Alle Fledermausarten sind nach 8 7 (2) Nr.14 BNatSchG streng geschitzt und im Anhang IV
der FFH-Richtlinie verzeichnet, das Grof3e Mausohr ist auch im Anhang Il aufgefuhrt. Die
Grol3e Bartfledermaus und das Grof3e Mausohr sind in NRW als stark gefahrdet eingestuft,
die Kleine Bartfledermaus gilt als gefahrdet. Fur die Wasserfledermaus und das Braune
Langohr besteht eine Gefahrdung unbekannten Ausmalfies. Reproduzierende Vorkommen
des Grol3en Abendseglers und der Rauhautfledermaus sind in NRW durch extreme Selten-
heit (potenziell) gefahrdet. Die Zwergfledermaus ist in NRW ungefahrdet. In Deutschland
stehen Braunes Langohr, GroR3e Bartfledermaus, GroRRer Abendsegler, GroRes Mausohr und
Kleine Bartfledermaus auf der Vorwarnliste. Rauhaut-, Wasser- und Zwergfledermaus gelten
als ungefahrdet.
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6.2.3.3 Amphibien

Im PFA | wurden die planungsrelevanten Amphibienarten Geburtshelferkréte und Kreuzkrote
festgestellt. Zudem erfolgte ein einzelner Fund eines Kammmolches und einer nicht autoch-
thonen Gelbbauchunke, sowie Nachweise der nicht planungsrelevanten Arten Erdkrote,
Grasfrosch, Teichmolch und Bergmolch.

Bei der Erfassung 2016 wurden im Steinbruch ,Grube Hahnenfurth® am 22.06. mehr als 10
rufende Geburtshelferkrdten gehdort. Aufgrund der intensiven Nebengerdusche (v.a. Forder-
anlagen in den Steinbriichen) diirfte die tats&chliche Anzahl der Rufer noch héher gelegen
haben. Auf dem Geldnde der Halde Hahnenfurth nérdlich der B 7 besteht ein bekanntes Vor-
kommen der Geburtshelferkrote, das Ziel bereits laufender Artenschutzmafl3nahmen ist. 2015
wurden dort in neun Kleingewassern Larven der Geburtshelferkréte nachgewiesen (Kordges
2015a).

Auch die Kreuzkréte hat ein Vorkommen auf der Halde Hahnenfurth und sie ist dort ebenso
wie die Geburtshelferkrote Zielart fir Artenschutzmal3nahmen. 2015 wurden dort in neun
zum Teil gezielt angelegten Kleingewéassern Kaulquappen der Kreuzkrote nachgewiesen
(Kordges 2015a).

Anfang Oktober 2014 wurde im Rahmen der oben erwahnten Umsiedlungen bei km 18,8
eine Gelbbauchunke gefangen (Normann 2014b, c). Vermutlich handelte es sich um ein
ausgesetztes Tier oder um einen Nachkommen von vor 1990 ausgesetzten Terrarientieren
(Normann 2014c). Ein autochthones Vorkommen der Gelbbauchunke kann im Bereich des
PFA | ausgeschlossen werden.

Ein einzelner Kammmolch wurde bei der Fang- und Umsiedlungsaktion im Zuge des zwei-
gleisigen Ausbaus gefunden (Normann 2015). Aufgrund des Fehlens geeigneter Laichge-
wasser ist von einem Einzeltier auszugehen, das mdglicherweise aus den bekannten Vor-
kommen im Bereich Wuppertal-Dornap / Wuppertal-Vohwinkel stammt. Ein reproduzierendes
Vorkommen im Einflussbereich des Vorhabens kann ausgeschlossen werden.

Erdkréten wurden als ,Beifang” bei der Reptilienerfassung in kinstlichen Verstecken festge-
stellt. Mit einem Auftreten dieser haufigen Amphibienart ist im gesamten PFA | zu rechnen.
Normann (2014b) fing im Rahmen der Umsiedlungen fir den zweigleisigen Streckenausbau
insgesamt 191 Erdkréten im Abschnitt zwischen km 16,4 und 19,6.

Der Grasfrosch wurde ebenfalls bei der Reptilienerfassung ,nebenbei“ nachgewiesen. Auf-
grund der insgesamt trockenen Habitate am Bahndamm dirften Grasfrosche seltener als
Erdkroten im Eingriffsbereich vorkommen. Dennoch ist wegen der Haufigkeit der Art mit ei-
nem regelmafigen Auftreten von Grasfréschen zu rechnen. Im Rahmen der Umsiedlungen
fur den zweigleisigen Ausbau wurden 49 Grasfroésche zwischen km 16,4 und km 19,6 gefan-
gen (Normann 2014b).

Seite 36



Elektrifizierung Regiobahn-Infrastruktur - PFA |
Landschaftspflegerischer Begleitplan

bosch & partner

Die beiden haufigeren Molcharten, Berg- und Teichmolch wurden von Normann (2014a, b, c)
im PFA | nachgewiesen und in groRer Zahl im Rahmen des zweigleisigen Streckenausbaus
am Baufeld gefangen. Zwischen km 16,4 und km 19,6 wurden 1.542 Berg- und 361 Teich-
molche gefangen (Normann 2014b).

Somit kommen im Bereich des PFA | zwei planungsrelevante Amphibienarten vor, die Ge-
burtshelferkrote und die Kreuzkréte. Von zwei weiteren planungsrelevanten Arten, der Gelb-
bauchunke und dem Kammmolch, gibt es je eine Einzelfeststellung. Bei der Gelbbauchunke
kann ein autochthones Vorkommen ausgeschlossen werden. Fir den Kammmolch kann ein
reproduzierendes Vorkommen im Wirkbereich des Vorhabens ebenfalls ausgeschlossen
werden. Ein zugewandertes Tier aus den Vorkommen im Umfeld des PFA Ic ist ebenso mog-
lich wie ein Uberlebendes Tier eines ansonsten erloschenen Restvorkommens. Die beiden
planungsrelevanten Arten mit autochthonen Vorkommen, Geburtshelfer- und Kreuzkrote,
sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet.

Tab. 6-4: Amphibienarten im PFA |

Deutscher Artname | Wissenschaftl. Arthame | RL D RL §7 (2) Nr.14 Anhange II, EZK

NRW BNatSchG IV FFH-RL

Kammmolch* Triturus cristatus \Y 3 + I, v u
Teichmolch?® Lissotriton vulgaris * * - - -
Bergmolch? Mesotriton alpestris * * - - -
Geburtshelferkrotel? | Alytes obstetricans 3 + \Y,
Kreuzkrote? Bufo calamita \Y + v
Gelbbauchunke* Bombina variegata 2 1S + I, IV

Erdkrotel3 Bufo bufo * * - - -
Grasfrosch®? Rana temporaria * * - - -

fett = planungsrelevante Art

1 Nachweis 2016
2 Nachweis 2015
3 Nachweis 2014

4 Einzeltier 2014 unklarer Herkunft

Rote Liste NRW (Angaben gem. LANUV),
D Deutschland (Angaben gem. LANUV)

§ 7 (2) Nr.14 BNatSchG

0 Ausgestorben oder verschollen + streng geschitzte Art

1 Vom Aussterben bedroht

2 Stark gefahrdet Erhaltungszustand kontinental (EZK)
3 Gefahrdet s unguinstig - schlecht

\% Vorwarnliste u unglinstig - unzureichend

* ungeféahrdet g glnstig

FFH-RL (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.5.1992)

Il Anhang Il FFH-RL (Arten von gemeinschaftlichem Interesse, fir
deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden
missen)

\ Anhang IV FFH-RL (Tier- und Pflanzenarten, die unter dem be-
sonderen Rechtsschutz der EU stehen, weil sie selten und schiit-
zenswert sind)
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Geburtshelferkrote und Kreuzkréte, sowie die beiden Arten mit unklarem Status Kammmolch
und Gelbbauchunke sind nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG streng geschitzt und im Anhang 1V,
Gelbbauchunke und Kammmolch auch im Anhang Il der FFH-Richtlinie verzeichnet. Die Ge-
burtshelferkrote ist in NRW stark gefahrdet und in Deutschland gefahrdet, die Kreuzkréte ist
in NRW gefahrdet und bundesweit auf der Vorwarnliste aufgefiihrt. Die Gelbbauchunke ist in
NRW vom Aussterben bedroht und in Deutschland stark gefahrdet, der Kammmolch ist in
NRW gefahrdet und steht in der Vorwarnliste fur Deutschland. Grasfrosch, Erdkrote, Berg-
und Teichmolch sind sowohl national als auch landesweit ungeféhrdet.

6.2.3.4 Reptilien

Im Rahmen der Untersuchung 2016 wurden im PFA | die drei Reptilienarten Blindschleiche,
Waldeidechse und Ringelnatter festgestellt.

Die Blindschleiche wurde in allen vier Untersuchungsabschnitten nachgewiesen. In dem kur-
zen Abschnitt im Gewerbegebiet Mettmann-Réttgen (km 16,7 bis km 16,8) wurden maximal
4 Tiere, im Abschnitt westlich von Wuppertal-Hahnenfurth (km 17,9 bis km 18,25) und am
Stellwerk Dornap-Hahnenfurth (km 19,2 bis km 19,7) wurden jeweils maximal 2 Tiere je Be-
gehung festgestellt. In hoher Dichte kommt die Blindschleiche am geplanten Anschluss der
Neubaustrecke an die DB-Trasse vor. Dort (km 21,2 bis km 21,4) wurden bis zu 9 Tiere bei
einer Begehung festgestellt, davon 8 unter einem kuinstlichem Versteck. Aufgrund des Auf-
tretens in allen vier Untersuchungsabschnitten kann von einem durchgehenden Vorkommen
der Blindschleiche im PFA | ausgegangen werden. Bestatigt wird dies durch Normann
(2014a), der die Blindschleiche durch kiinstliche Verstecke an zahlreichen Orten zwischen
dem Bf Mettmann Stadtwald und dem Bf Dornap-Hahnenfurth nachgewiesen hat. Bei Um-
siedlungen im Rahmen des zweigleisigen Ausbaus zwischen Mettmann Stadtwald und dem
Bf Dornap-Hahnenfurth wurden zwischen km 16,4 und km 19,6 zwischen August und Okto-
ber 2014 insgesamt 263 Blindschleichen gefangen (Normann 2014b).

Die Waldeidechse wurde im Rahmen der Untersuchung 2016 in hoher Dichte im Anschluss-
bereich der Neubaustrecke an die DB-Trasse S 9 (km 21,2 bis km 21,4) festgestellt. Dort
wurden bis zu 6 Individuen bei einer Begehung gesehen. Eine Waldeidechse wurde westlich
von Wuppertal-Hahnenfurth nachgewiesen. Eine flichtende Eidechse, bei der es sich sehr
wahrscheinlich um eine Waldeidechse handelte, wurde im Gewerbegebiet Mettmann-
Roéttgen gesehen. Die Waldeidechse ist im PFA | zwar weniger haufig als die Blindschleiche,
es kann dennoch entlang des gesamten Abschnittes mit ihrem Vorkommen gerechnet wer-
den. Normann (2014a) konnte Waldeidechsen an mehreren Orten zwischen Mettmann
Stadtwald und dem Bf Dornap-Hahnenfurth nachweisen. Beim Fang im Rahmen des zwei-
gleisigen Ausbaus wurden zwischen km 16,4 und km 19,6 insgesamt 24 Waldeidechsen
gefangen (Normann 2014b).

Die Ringelnatter wurde im Rahmen der Erfassungen 2016 einmal nachgewiesen: Am Stell-
werk Dornap-Hahnenfurth (etwa km 19,45) wurde am 17.08.2016 ein maximal 25 cm langes
Jungtier unter einem kinstlichen Versteck gefunden. Normann (2014a) wies durch kinstliche
Verstecke keine Ringelnatter nach, jedoch wurden im Rahmen der Umsiedlungsaktion fir

Seite 38



Elektrifizierung Regiobahn-Infrastruktur - PFA | . bosch & partner
Landschaftspflegerischer Begleitplan

den zweigleisigen Ausbau vier Individuen bei km 19,6 gefangen (Normann 2014b, c). Beide
Fundstellen liegen in der Nahe der Querung der Dussel, die sich etwa bei km 19,53 befindet.
Der PFA | wird von Ringelnattern somit zumindest als Teillebensraum genutzt.

Das Vorkommen von Reptilienarten der Anhénge Il und IV der FFH-Richtlinie wird fir den
PFA | ausgeschlossen. Die Arten Schlingnatter und Zauneidechse wurden nicht festgestellt,
fur beide Arten sind keine geeigneten Habitate vorhanden.

Tab. 6-5: Reptilienarten im PFA |

Deutscher Wissenschaftl. RLD | RLNRW |§7(2)Nr.14 ”Ar:\r}aFan:_ -
Artname Artname 2011 BNatSchG ’ RL
Blindschleiche Anguis fragilis * \Y, - - -
Ringelnatter Natrix natrix \% 2 - - -
Waldeidechse Zootoca vivipara * \Y, - - -
Rote Liste NRW (Angaben gem. LANUV), § 7 (2) Nr.14 BNatSchG
D Deutschland (Angaben gem. LANUV)
0 Ausgestorben oder verschollen + streng geschitzte Art
1 Vom Aussterben bedroht
2 Stark gefahrdet Erhaltungszustand kontinental (EZK)
3 Geféahrdet S ungunstig - schlecht
\% Vorwarnliste u ungulnstig - unzureichend
* ungefahrdet g glnstig

FFH-RL (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.5.1992)

Il Anhang Il FFH-RL (Arten von gemeinschaftlichem Interesse, fiir
deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden
mussen)

IV | Anhang IV FFH-RL (Tier- und Pflanzenarten, die unter dem beson-
deren Rechtsschutz der EU stehen, weil sie selten und schiitzens-
wert sind)

Die Blindschleiche, die Waldeidechse und die Ringelnatter sind weder nach § 7 (2) Nr.14
BNatSchG streng geschiitzt noch in den Anhangen Il oder IV der FFH-Richtlinie verzeichnet.
Die Ringelnatter ist jedoch in NRW stark gefdhrdet. Alle drei Arten sind nicht planungsrele-
vant.

6.2.4 Bedeutung und Empfindlichkeit
Im PFA | konnten die folgenden planungsrelevanten Arten nachgewiesen werden:

Vogel: Mausebussard, Rotmilan, Fischadler, Baumfalke, Turmfalke, Waldschnepfe, Uhu,
Waldkauz, Feldlerche, Baumpieper.

Flederméause: GroRRer Abendsegler, Braunes Langohr, Wasserfledermaus, GroRes Mausohr,
Grol3e Bartfledermaus, Kleine Bartfledermaus, Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus.
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Amphibien: Geburtshelferkrote, Kreuzkrote

Autochthone Vorkommen der Gelbbauchunke kdnnen ausgeschlossen werden. Ebenso
ausgeschlossen sind reproduzierende Kammmolchvorkommen im Wirkbereich des Vorha-
bens. Eine Zuwanderung vereinzelter Tiere aus weiter entfernten Vorkommen oder das
Uberleben einzelner Individuen aus ehemaligen Restpopulationen ist moglich.

Vorkommen planungsrelevanter Reptilienarten und weiterer planungsrelevanter Arten aus
anderen Tiergruppen koénnen anhand der Erfassungsergebnisse und aufgrund der Lebens-
raumausstattung im Untersuchungsgebiet zum PFA | ausgeschlossen werden.

Fur den Mausebussard und den Turmfalken ist das Untersuchungsgebiet Teil ihres Nah-
rungshabitates. Horststandorte sind dort nicht gegeben. Fir den Rotmilan sind Teilbereiche
des PFA | potenzielle Nahrungshabitate von untergeordneter Bedeutung. Fur den Baumfal-
ken kann eine nennenswerte Bedeutung des Planbereiches aufgrund der nur einmaligen
Beobachtung eines Uberfliegenden Vogels ausgeschlossen werden. Auch fur den Fischadler
ist eine nennenswerte Bedeutung des Eingriffsbereiches ausgeschlossen, denn die wasser-
gefullten Steinbriiche als Nahrungshabitate fiir ziehende Fischadler werden vom Vorhaben
nicht bertihrt. Der Uhu kommt in der Umgebung des PFA | in hoher Siedlungsdichte vor. Der
Trassenbereich ist Bestandteil seiner Nahrungshabitate. Es ist daher von einem regelmali-
gen Auftreten von Uhus im Vorhabenbereich auszugehen. Die Brutplatze liegen in den um-
liegenden Steinbriichen. Fur den Waldkauz ist die Trasse stellenweise als Nahrungshabitat
geeignet, inshesondere wo sie von Baumen gesaumt wird. Fir die Feldlerche ist die Trasse
ohne Bedeutung, da sie als Teillebensraum ungeeignet ist. Der Einfluss der Planung auf
Feldlerchenvorkommen in Trassennahe ist gering. Fir den Baumpieper ist das Brutvorkom-
men auf der Halde Hahnenfurth von lokaler Bedeutung, da die Art als Brutvogel im Raum
Wouppertal sehr selten ist.

Fur Flederméuse hat das Untersuchungsgebiet eine Funktion als Jagdhabitat und aufgrund
des uber langere Strecken vorhandenen Geholzsaumes wahrscheinlich auch als Flugkorri-
dor. Innerhalb des Untersuchungsgebietes befindet sich ein Winterquartier in einem ehema-
ligen Luftschutzstollen. Die genaue Anzahl der Uberwinternden Flederméause ist nicht be-
kannt. Ein weiteres Winterquartier (Tunnel Hahnenfurth-Vof3beck), das nachweislich von
mehreren Arten genutzt wird, befindet sich in etwa 100 m Entfernung zur Trasse. Innerhalb
des Untersuchungsgebietes liegen keine Hinweise fur weitere Fledermausquartiere vor.

Der Trassenbereich ist Lebensraum flr die nicht planungsrelevanten Reptilienarten Ringel-
natter, Blindschleiche und Waldeidechse. Die Blindschleiche und die Waldeidechse kommen
entlang des PFA | wahrscheinlich durchgangig vor. Die Bestandsdichte zeigt bei beiden Ar-
ten groRe kleinrdumige Unterschiede und ist sowohl bei Blindschleiche als auch bei
Waldeidechse im Anschlussbereich an die DB-Strecke (S 9) besonders hoch. Die Ringelnat-
ter ist im PFA | selten und wurde nur im direkten Umfeld der Querung der Diissel zwischen
km 19,45 und km 19,6 gefunden. Hier durfte die Bahntrasse Teillebensraum sein, der fir die
Thermoregulation, evtl. auch als Nahrungshabitat genutzt wird. Fir alle drei Reptilienarten
kann die Bahntrasse im PFA | als Ausbreitungskorridor und Biotopverbundachse dienen.
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Vorkommen der planungsrelevanten Arten Schlingnatter und Zauneidechse sind aufgrund
der Untersuchungsergebnisse der eigenen und der bereits zuvor durchgefiihrten Erfassun-
gen im PFA | auszuschliel3en.

Fur mehrere Amphibienarten ist der Trassenbereich zumindest bei ausreichender Feuchtig-
keit ein Teillebensraum. Im Bereich der Halde Hahnenfurth verlauft sie durch ein Vorkom-
mensgebiet von Kreuz- und Geburtshelferkréte. Beide Arten bewohnen das Areal ganzjahrig.
Die haufigeren Amphibienarten Berg- und Teichmolch, Grasfrosch und Erdkréte nutzen den
Trassenbereich als Nahrungshabitat und/oder als Ruhestatte.

6.2.5 Fachplanerische Festsetzungen
Die fachplanerischen Festsetzungen sind dem Kap. 6.1.6 zu entnehmen.
6.2.6 Vorbelastungen

Vorbelastungen gehen von dem vorhandenen Guterzugverkehr, dem Stralenverkehr insbe-
sondere auf der B 7 (Dusseldorfer StralRe) entlang der Halde Hahnenfurth, der vorhandenen
DB-Trasse im Anschlussbereich der Regiobahn-Infrastruktur sowie der sonstigen Siedlungs-
tatigkeit aus. Hieraus resultieren vorhandene Zerschneidungswirkungen und Larm sowie
eine Fragmentierung und Zerschneidung der Landschaft, die zu Einschréankungen der Habi-
tateignung fir die verschiedenen Arten oder Artengruppen fiihren.

6.2.7 Wert- und Funktionselemente mit besonderer und allgemeiner Bedeutung

Der PFA | ist Teillebensraum fur die wertgebenden Arten Geburtshelferkrote, Kreuzkrote und
Ringelnatter, Winterquartier, Jagd- und Transferhabitat (Flugkorridor) fur Flederméuse, Teil-
lebensraum fur den Uhu und Bruthabitat fir den Baumpieper. Die Vorkommen wertgebender
Arten konzentrieren sich weitgehend auf den 6stlichen Teil des PFA | etwa ab km 19,4. Der
Abschnitt zwischen km 19,4 und dem Anschluss an die DB-Strecke bei km 21,447 ist ein
Teillebensraum von besonderer Bedeutung. Der westliche Teilabschnitt zwischen km 15,735
und etwa km 19,4 ist ein Teillebensraum von allgemeiner Bedeutung.

7 Dokumentation zur Vermeidung und Minderung von Beein-
trachtigungen

Im Folgenden werden die zur Vermeidung von erheblichen Beeintrachtigungen erforderli-
chen Maflinahmen nach 8 15 (1) BNatSchG aufgefihrt. Die vorgesehenen Vermeidungs-
maflinahmen werden in Anlehnung an den Anhang llI-7 des EBA-Leitfadens Il (EBA 2014)
den LBP-relevanten Schutzgitern zugeordnet. Wenn fir die MalBhahme eine ausfihrliche
Beschreibung in einem MaRRnahmenblatt vorliegt, wird das zugehdrige MalRnhahmenkirzel
angegeben (s. Kap. 9.2).
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schutzgutubergreifende VermeidungsmalRnahme

Das Vorhaben wurde technisch und planerisch soweit optimiert, dass Beeintrachtigungen
des Naturhaushalts so weit wie mdglich reduziert werden konnten. So wurden bspw. als
Grundung fiur die Oberleitungsmasten Rammpfahlgriindungen bzw. Bohrpfahlgriindun-
gen mit Stahlbetonkdpfen vorgesehen, die zu einem geringstmdoglichen Erdaushub fiih-
ren und den Baubereich im Bereich der Masten auf das geringstmégliche MalR3 reduzie-
ren.

Die Lage der Bauflachen (insgesamt 11.496 m?) wurde so gewahlt, dass zu einem gro-
Ren Teil bereits im Bestand uberpragte Flachen ohne oder mit geringer Bedeutung fur
den Naturhaushalt (6.751 m?) genutzt werden kénnen. Ein erheblicher Eingriff in den Na-
turhaushalt kann somit durch die Lage der Baustellenflachen soweit wie mdglich verrin-
gert werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten kann zudem der urspringliche Zustand
auf den BE-Flachen in weiten Teilen wieder hergestellt oder sogar verbessert werden.
Daruber hinaus wurde die Anzahl der Bauflachen auf das erforderliche Mindestmald be-
schrankt. Die Errichtung der Masten erfolgt schienenseits, zusétzliche Baustraf3en sind
nicht erforderlich.

Es wird eine Umweltbaubegleitung (MaRnahme V 1cer) bei der Durchfiuihrung der Bau-
maflinahme vorgesehen.

Schutzgut Biotope / Pflanzen

Anlage von Baustelleneinrichtungsflachen soweit mdglich auRerhalb von wertvollen Bio-
topstrukturen,

Reduzierung der Rickschnitts-/Wachstumszuschlagszone auf das unbedingt erforderli-
che Mal3,

Aufstellen von Zaunen entlang von wertvollen Vegetationsbestdnden (mindestens mittle-
re Bedeutung) im Bereich von Bauflachen gemaf DIN 18920 und RAS-LP 4 (V 2) zum
Schutz von wertvollen Biotopstrukturen.

Schutzgut Tiere

Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf (V 3cer):

— Vermeidung einer Tétung von Vogeln durch Gehélzrodungen (gemaf3 § 39 Abs. 5 Nr.
2 BNatSchG) in der Zeit vom 01.10. bis 28.02., d.h. aul3erhalb der Brutzeiten der V6-
gel),

— Kontrolle aller im Rahmen der Freihaltung einer Sicherheitszone und im Rahmen der
Freistellung der BE-Flachen zu fallenden Baume auf potenzielle Fledermausquartiere
vor deren Rodung,

MalBnahmen zum Vogelschutz an Energiefreileitungen nach DB-Richtlinie 997.9114

,Oberleitungsanlagen; Vogelschutz an Oberleitungsanlagen” (gemafl § 41 BNatSchG)

mit dem Ziel, die von den Vogeln genutzten Sitzgelegenheiten an Oberleitungsanlagen

fur Vogel zur Vermeidung von Kurzschlissen ungefahrlich zu gestalten (Abstand Oberlei-
tung zu Mastspitze = 60 cm) oder das Aufsitzen an gefahrlichen Stellen zu verhindern

(Anbringen von Vogelabwehrkdmmen auf den Mastspitzen bei km 17,2 bis km 21,447)
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(siehe hierzu Vorhabenbeschreibung in Kap. 2). Die vorgesehenen Vogelschutzmal3-
nahmen am Mastkopf sind MaRRnahmen, die fir GroRvogel ausgelegt sind und die dem-
nach auch fur Végel mit kdrperlich geringem Ausmalfd wirksam sind.

Schutzgut Boden

Die Bauflachen liegen tlw. auRerhalb von bereits Gberpragten Standorten und sind hier emp-
findlich gegen Bodenverdichtung und Schadstoffeintrage. Vorgesehen werden folgende
Vermeidungsmaflnahmen:

e Vorsehen eines ordnungsgemafien Umgangs mit umweltgefahrdenden Stoffen im Zuge
der Baustelleneinrichtung und der Baudurchfiihrung, insbesondere bei der Betankung
von Baufahrzeugen sowie der Lagerung von Treib- und Schmierstoffen (V 4),

e Zum Schutz des Bodens sind die Bauflachen im Bereich auf3erhalb bereits versiegelter
oder geschotterter Flachen gemaf DIN 18300 und 18915 wie folgt zu behandeln:

— Oberbodenabtrag von allen Bauflachen und sachgerechte Zwischenlagerung und
Rekultivierung des Bodens (V 5),

e Baustellenverkehr und Lagerung von Baustoffen nur in den dargestellten Baustellenein-
richtungsflachen.

¢ Anlage von Zaunen zum Schutz von empfindlichen Bodentypen mit hoher Schutzfunktion
entlang von Bauflachen (V 2).

Durch die vorgesehenen MalRnahmen konnen alle Konflikte beim Schutzgut Boden vollstan-
dig vermieden werden. Auf eine weitere Betrachtung des Schutzgutes kann demnach ver-
zichtet werden (vgl. auch Kap. 5.2.3).

Schutzgut Grundwasser

e Vorsehen eines ordnungsgemafien Umgangs mit umweltgefahrdenden Stoffen im Zuge
der Baustelleneinrichtung und der Baudurchfiihrung, insbesondere bei der Betankung
von Baufahrzeugen sowie der Lagerung von Treib- und Schmierstoffen (V 4),

o Anteil des anfallenden Niederschlagswassers, dass der Versickerung zugefiihrt wird,
bleibt gleich; anfallendes Niederschlagswasser ist unbelastet, d.h. Gefdhrdung des
Grundwassers ist ausgeschlossen,

¢ Versickerung des Niederschlagswassers tragt zur Grundwasserneubildung bei.

Durch die vorgesehenen Malinahmen kdnnen alle Konflikte beim Schutzgut Grundwasser
vollstandig vermieden werden. Auf eine weitere Betrachtung des Schutzgutes kann demnach
verzichtet werden (vgl. auch Kap. 5.2.3).

Mit den genannten Vermeidungs- / Minimierungsmaf3nahmen werden erhebliche Beeintrach-
tigungen uberwiegend vermieden. Zumutbare Alternativen zum geplanten Vorhaben sind
nicht gegeben, so dass es zu den in den folgenden Kapiteln dargestellten unvermeidbaren,
mit dem Vorhaben einhergehenden Beeintrachtigungen auf die relevanten Schutzgiter
kommit.
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8 Konfliktanalyse / Eingriffsermittiung

8.1 Projektbezogene Wirkfaktoren und Beeintrachtigungen

Die Grundlage fir die Ermittlung erheblicher Beeintrachtigungen bildet die technische Pla-
nung, die das geplante Vorhaben in seinen wesentlichen physischen Merkmalen darstellt
und beschreibt. Hieraus werden die voraussichtlich umweltrelevanten Projektwirkungen bzw.
Wirkfaktoren nach Art, Umfang und zeitlicher Dauer des Auftretens abgeleitet. Die Wirkun-
gen werden nach ihren Ursachen in drei Gruppen unterschieden:

e anlagebedingte Wirkungen, d. h. dauerhafte Wirkungen, die bspw. durch die Errichtung
der Oberleitungen verursacht werden,

e betriebsbedingte Wirkungen, d. h. dauerhafte Wirkungen, die bspw. durch die Anlage des
6 m- und 9 m-Sicherheitsstreifens verursacht werden,

e baubedingte Wirkungen, d. h. temporére Wirkungen, die wahrend der Bauarbeiten auftre-
ten.

Nachfolgend werden die Wirkungen beschrieben, die nach Umsetzung der Vermeidungs-
malnahmen fir das Vorhaben zu betrachten sind.

Der fur den vorliegenden LBP relevante betriebsbedingte Wirkfaktor ist in Bezug auf das
geplante Vorhaben das Freihalten eines sicherheitsrelevanten Bereiches zu beiden Seiten
der zu elektrifizierenden Strecke (siehe hierzu Erlauterungen und Hinweis in Kap. 2). Dies
kann zu Verlusten von Biotoptypen und (Teil-)Lebensraumen von Tieren fihren. Besonders
hervorzuheben ist beim vorliegenden Vorhaben, dass dieser bereits im Zuge der Ausbaupla-
nung Berucksichtigung fand. Hier wurde ein 6 m-Sicherheitsstreifen, der zu beiden Seiten
der Bahntrasse gehdlzfrei gehalten werden muss, zwischen ca. km 16,25 und ca. km 19,35
bei der MalRnahmen- und Ausfihrungsplanung im Zuge der Durchfiihrung des zweigleisigen
Ausbaus als gehdlzfrei beriicksichtigt (Normann 2016), d.h. durch die Elektrifizierung sind
hier keine zusatzlichen Rodungen erforderlich. Der Bereich zwischen 6 m und 9 m (Zone fur
den Wachstumszuschlag) ist im Abschnitt zwischen ca. km 16,25 und ca. km 19,35 ebenfalls
bei der MaRnahmen- und Ausfihrungsplanung zum Ausbau bericksichtigt. Fir diesen Be-
reich wird ein dauerhaftes Setzen auf den Stock fur die Geholze vorgesehen (Normann
2016). Gehdlzrickschnitte aus der Elektrifizierung ergeben sich dariber hinaus fir den Be-
reich zwischen ca. km 16,25 und ca. km 19,35 nicht. Auch im Bereich des Neubauabschnitts
vom Bf Dornap-Hahnenfurth bis zur Einschleifung der Regiobahn-Strecke auf die DB-Strecke
wurden alle Gehdélzverluste bereits im Zuge der Eingriffsermittlung zum Neubau berticksich-
tigt, Gehdlzverluste oder -rtickschnitte durch die Elektrifizierung ergeben sich nicht zusatz-
lich, da sich die Wirkb&nder der Elektrifizierung mit denen des Neubaus Uberlagern. Eingriffs-
relevant bzgl. Verluste von Gehdlzen sind lediglich der Bereich von ca. km 15,75 bis ca. km
16,3 und ein kleiner Bereich am Bf Dornap-Hahnenfurth ab km 19,28 bis km 19,8. Fir die
genannten eingriffsrelevanten Bereiche wird pauschal ein von Gehdlzen freizuhaltender Be-
reich von 9 m ab Gleismitte duReres Gleis angesetzt. Innerhalb dieses 9 m-Streifens sind die
ersten 6 m ab Gleismitte dauerhaft geholzfrei zu halten, der Bereich zwischen 6 m und 9 m
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(= Zone des Wachstumszuschlag) ist dauerhaft freizuhalten von grél3eren Gehdlzen,
Strauchpflanzungen sind jedoch méglich.3

Bzgl. der Vogel (insbesondere Grol3vogel) besteht ein betriebsbedingtes Stromschlagrisiko
durch Kurzschlisse. Verursacht werden kdnnen diese, wenn sich Vogel in einem Bereich
niederlassen, in dem sich die 15-kV-Spannung der Oberleitung und das Erdpotential in ei-
nem flr Végel gefahrlichen Abstand gegeniberstehen. Die Vogel kbnnen mit ihrem Korper
die Isolationsstrecke Uberbricken oder durch Annaherung der unterschiedlichen Potenziale
einen Lichtbogen auslésen. Die Vogel kdnnen durch den elektrischen Strom und durch die
entstehende Hitzeentwicklung in der Regel sofort tddliche Verletzungen erleiden. Auch durch
einen Kotstrahl kann es zu einem Kurzschluss kommen, der die Vogel gefahrdet. (Ril
997.9114 der DB). Das betriebsbedingte Stromschlagrisiko kann durch entsprechende Mal3-
nahmen vollstandig vermieden werden (vgl. Kap. 7), so dass es im Folgenden nicht weiter
betrachtet wird.

Zu prifen sind bzgl. des zu betrachtenden Vorhabens weiterhin baubedingte Flacheninan-
spruchnahmen von bedeutenden Biotoptypen und Tierlebensraumen durch BE-Flachen.
Zudem ist die baubedingte Verldarmung zu bertcksichtigen, welche fir wertgebende Vogelar-
ten, die in Trassennahe oder in N&he der BE-Flachen (bspw. durch punktuelle Larmimmissi-
onen wie das Abladen von Baumaterial 0.8.) gestort werden kdnnen, relevant ist.

Anlagebedingt sind dartiber hinaus beim vorliegenden Vorhaben Kollisionen von Végeln und
Flederméausen mit den Oberleitungen bzw. der nicht erdverlegten Speiseleitung zu prifen.

Storwirkungen durch visuelle Reize und Erschiitterungen durch die Bauarbeiten stellen eine
weitere relevante Beeintrdchtigung dar, die in Bezug auf wertgebende Tierarten zu betrach-
ten ist. Zu nennen ist hier beispielhaft die Wasserfledermaus, die nach Brinkmann et al.
(2008) zu den gegeniber Lichtemissionen empfindlichen Arten zahlt und durch das nachtli-
che Ausleuchten von Baustelleneinrichtungsflachen bzw. der Baustelle gestért werden kénn-
te. Bei der Bewertung der baubedingten Beeintrachtigungen ist zu berticksichtigen, dass der
Untersuchungsraum bzgl. Larm und Licht sowie Erschitterungen durch den bestehenden
Bahn- und tlw. Autoverkehr bereits vorbelastet ist. Die Vorbelastung wird den Prognosen
zugrunde gelegt und ist fur die Beurteilung der Beeintrachtigungen maf3geblich.

Baubedingte Staub- und Schadstoffimmissionen werden aufgrund des temporaren Vorkom-
mens ausschlie3lich wahrend der Bauphase nicht als erheblich eingestuft, da sie zu keiner
nachhaltigen dauerhaften Beeintrachtigung des Naturhaushaltes fihren. Zu einem grol3en

3 Im Zuge der Biotoptypenkartierung erfolgte gem. tiblicher Vorgehensweise die Abgrenzung von Gehdlzbiotopen jeweils am
Kronendach der Geholze. Im Rahmen der Eingriffsermittiung erfolgte aus methodischen Griinden in Anpassung an den MaR-
stab Landschaftspflegerischer Begleitpléne die Bilanzierung von Verlusten innerhalb von Wirkbandern, die einer Horizontal-
projektion entsprechen. Daher und unter Beruicksichtigung der Abgrenzung der Biotoptypen werden ggf. Gehdlzverluste bilan-
ziert, die im Zuge der Bauausfuhrung evtl. nicht erforderlich sind, da auch ein Rickschnitt von Gehdélzen oder eine Wegnahme
von einzelnen Asten von Baumen zur Freihaltung des Sicherheitsstreifens ausreichend ist. Im Umkehrschluss sind in einigen
Bereichen ggf. auch keine MaRnahmen (hier: Anpflanzen von Gebuischen) vorzusehen. Die genaue Festlegung der zu roden-
den Bereiche sowie der MaZnahmenflachen erfolgt im Zuge der Ausfuhrungsplanung.
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Teil liegen die BE-Flachen dartiber hinaus im vorbelasteten Bereich (z.B. im Bereich von
stark befahrenen Stral3en oder im Bereich einer Lagerflache). Sie werden nicht weiter be-
rtcksichtigt.

In der folgenden Tabelle werden die durch das Vorhaben zu erwartenden relevanten Beein-
trachtigungen fur die relevanten Schutzgiter Pflanzen und Tiere zusammenfassend darge-
stellt.

Tab. 8-1: Umweltrelevante erhebliche Beeintrachtigungen des Vorhabens auf die relevanten
Schutzguter

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen auf die relevanten Schutzgiter

Pflanzen

e anlage-, bau- und betriebsbedingter Verlust von Biotopstrukturen mit mittlerer und hoher Bedeutung durch
Flacheninanspruchnahme

Tiere

e anlage-, bau- und betriebsbedingter Verlust von (Teil-) Lebensraumen fiir bestimmte Tierarten(gruppen)

e baubedingte visuelle Beeintrachtigung von gegentber visuellen Reizen empfindlichen Tiergruppen

e baubedingte Verlarmung und Erschitterung von gegentiber Larm (Végel) und Erschitterungen (Amphibien,
Reptilien) empfindlichen Tiergruppen

e anlagebedingte Beeintrachtigung von Végeln und Fledermausen durch Kollision mit Oberleitungen / Speise-
leitungen

e baubedingte Tierkollisionen, Barrierewirkungen des Baustellenverkehrs

8.2 Biotope / Pflanzen
8.2.1 Methodik Konfliktanalyse

Die Eingriffsermittlung beim Schutzgut Pflanzen erfolgt gemaf ,Numerischer Bewertung von
Biotoptypen fir die Eingriffsregelung in NRW (LANUV 2008) fir alle vom Eingriff betroffenen
Biotoptypen, unabhangig von ihrer Bedeutung und Empfindlichkeit. Zur Eingriffsermittlung
werden die relevanten FlachengréRen sowie der Biotopwert der Biotoptypen gemaR ,Nume-
rischer Bewertung von Biotoptypen fir die Eingriffsregelung in NRW (LANUV 2008) heran-
gezogen (vgl. Kap. 6.1.4.1 Tab. 6-1). Die Beeintrachtigung in Wertpunkten ergibt sich aus
der Multiplikation von betroffener Flache des Biotoptyps und Biotopwert des Biotoptyps (vgl.
Kap. 10 Tab. 10-1).

Die Ermittlung der Flachenverluste / -inanspruchnahmen erfolgt differenziert nach den jewei-
ligen Biotoptypen. Anlage-, bau- und betriebsbedingte Verluste der einzelnen Biotoptypen
werden aus Griinden der Ubersichtlichkeit in den Karten zusammengefasst (Anlage 12.4), in
der Konfliktbilanzierung aber getrennt dargestellt (vgl. Tab. 10-1).

Sollten sich Wirkfaktoren flachenmafRiig Uberlagern (z.B. BE-Flache ist gleichzeitig Sicher-
heitsstreifen), so wird immer die am starksten durchschlagende Wirkung (i.d.R. anlagebe-
dingt) bilanziert.
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Erhebliche Beeintrachtigungen ergeben sich nur bei Eingriffen in Biotoptypen mit mittlerer,
hoher und sehr hoher Bedeutung und Empfindlichkeit. Das Mal3ihahmenkonzept zur Kom-
pensation der Eingriffe wird u.a. auf Grundlage der ermittelten erheblichen Beeintrachtigun-
gen in diese Biotope erstellt (vgl. Kap. 9). Erhebliche Beeintrachtigungen werden je Nut-
zungstyp zu jeweils einem Konflikt zusammengefasst, nicht erhebliche Beeintrachtigungen,
d.h. Beeintrachtigungen von Biotoptypen geringer Bedeutung, werden der Vollstandigkeit
halber ebenfalls in der vergleichenden Gegeniberstellung dargestellt, stellen aber keinen
Konflikt dar. Die Eingriffe in Biotoptypen werden quantifiziert.

Entsprechend Kap. 6.1.7 stellen die Biotoptypen mit den Bedeutungsstufen ,sehr hoch* und
-hoch® Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung dar. Die Biotoptypen mit den
Bedeutungsstufen ,mittel“ und ,gering“ sind mit Wert- und Funktionselementen allgemeiner
Bedeutung gleichzusetzen.

Nachfolgend werden die projektspezifischen Auswirkungen auf die Wert- und Funktionsele-
mente von allgemeiner und besonderer Bedeutung fiir das Schutzgut Biotope / Pflanzen be-
schrieben.

8.2.2 Ergebnisse Konfliktanalyse

Baubedingt entstehen zum Einen Verluste von hoch bedeutenden Gehdlzen (HH2
(BD,70,ta), HH4 (BD,100,ta)) im Bereich der BE-Flachen. Zum anderen entstehen baube-
dingte Verluste von mittel bedeutenden Gehdélzen (BD (BD,50,ta); HH4 (BB11,70)) und ge-
ring bedeutenden Ackerflachen (HAO (HAO,aci)).

Durch die Anlage der Maststandorte fiir die Oberleitung erfolgt kein erheblicher Eingriff, da
die Eingriffe Uberwiegend in den bestehenden Bahnanlagen ohne Biotopwert errichtet wer-
den. Dariber hinaus ist bei der Errichtung der Mastfundamente die Flacheninanspruchnah-
me von Biotoptypen sehr gering und raumlich so verteilt, dass sich hierdurch keine erhebli-
che Beeintrachtigung ergibt. Bilanziert wird jedoch der von Geholzen freizuhaltende Puffer
um die Masten, sofern dieser auf3erhalb des Sicherheitsstreifens liegt.

Auch durch die Anhebung der FuRgangeruberfihrung und die Bauflachen auf StraRenbri-
cken ergeben sich keine Konflikte. Die Anhebung der Ful3géangeriberfiihrung erfolgt im Be-
reich der bestehenden Briicke. Die Bauflachen auf den Strafl3enbrticken liegen alle vollstan-
dig im Bereich bereits versiegelter Flachen.

Betriebsbedingt kommt es zum Verlust von Gehdlzen durch die Anlage der 6 m-
Ruckschnittzone und der daran angrenzenden 3 m breiten Wachstumszuschlagszone am
Bauanfang in Mettmann Stadtwald (ca. km 15,75 bis km 16,25) und am Bauende beim Bf
Dornap-Hahnenfurth (ca. km 19,35 bis km 19,8). Betroffen sind Gehdlze entlang der Bahnli-
nie mit mittlerer und hoher Bedeutung.
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Die nachfolgende Tabelle stellt die ermittelten Konflikte fir das Schutzgut Biotope zusam-
menfassend dar und zeigt, welche Biotoptypen vom Eingriff betroffen sind. Die kartographi-
sche Darstellung der Konflikte erfolgt in Anlage 12.4.

Tab. 8-2: Ubersicht Konflikte fiir das Schutzgut Biotope / Pflanzen

Ko&fr“kt' Art der Beeintrachtigung
Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung
Bau- und betriebsbedingter Verlust von Gehdlzen mit hoher Bedeutung (BD (BD,100,tal); HHO
B1 (BD,70,ta); HH2 (BD,70,ta); HH4 (BA4,70,ta,m); HH4 (BA4,90,tal,m); HH4 (BD,100,ta); HH4

(BD,70,ta)

Wert- und Funktionselemente allgemeiner Bedeutung

B2 Betriebsbedingter Verlust von Wald mit mittlerer Bedeutung (AT1 (AT1, neo2))

Bau- und betriebsbedingter Verlust von Gehdlzen mit mittlerer Bedeutung (BB11 (BB11,70), BD

B3 (BD,50,ta); HHO (BD,70,ta2); HH2 (BD,70,ta2); HH4 (BB11,70); HH4 (BD,70,ta2)

Baubedingter Verlust von Acker und Gewerbe- und Industrieflache mit geringer Bedeutung (HAO
(HAO, aci); HT5 (VF1); SE3 (HJ,mc1); VBO (VF1)

* Eingriffe in diese Biotoptypen stellen keine erhebliche Beeintrachtigung dar; sie werden aber, weil der Verlust
aufgrund der Wertigkeit von mehr als 0 WP je m? bilanzierungsrelevant ist, in der vergleichenden Gegenuberstel-
lung in Kap. 10 mit dargestellt und daher auch in Tab. 8-2 mit aufgefuhrt

8.3 Tiere
8.3.1 Methodik Konfliktanalyse

Die Eingriffsermittiung erfolgt fir die in Kap. 6.2 beschriebenen und bewerteten Artengrup-
pen. In der Regel kénnen die Beeintrachtigungen der Fauna nicht bilanziert werden, da der
Umfang der Beeintrachtigung von auttkologischen Faktoren bestimmt wird, die vom Eingriff
unabhéngig sind (Minimalarealgrof3en, Aktionsradien etc.). Die Ermittlung des Eingriffsum-
fangs fur das Schutzgut Tiere erfolgt tiergruppen- bzw. tierartenbezogen und wird einzelfall-
bezogen abgeschatzt und qualitativ bewertet. Bei der Beurteilung der Beeintrachtigungen auf
die Fauna im LBP wird auf die Ergebnisse der Artenschutzprifung (ASP) zuriickgegriffen.

In den nachfolgenden Kapiteln werden die projektspezifischen Auswirkungen auf die Wert-
und Funktionselemente von besonderer und allgemeiner Bedeutung fur das Schutzgut Tiere
beschrieben.

8.3.2 Ergebnisse Konfliktanalyse
8.3.2.1 Vogel

Fur die Artgruppe der Vogel werden der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestatten, die
Stérung sowie die Totung von einzelnen Individuen ausfihrlich in der Artenschutzprifung
(ASP) behandelt (Anlage 11.2). Betrachtet werden sowohl die planungsrelevanten Arten
Méausebussard, Rotmilan, Fischadler, Baumfalke, Turmfalke, Waldschnepfe, Uhu, Waldkauz,
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Feldlerche und Baumpieper, sowie die nicht planungsrelevanten, allgemein weit verbreiteten
und haufigen Arten. Im Ergebnis kénnen in der ASP erhebliche Beeintrachtigungen der Vo-
gel unter Einbeziehung von Vermeidungsmafnahmen vollstandig ausgeschlossen werden.
Konflikte fur die Vogel sind demnach auch nicht im LBP zu verzeichnen.

8.3.2.2 Fledermause

Auch far die Artgruppe der Fledermause werden der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten, die Stdrung sowie die Tétung von einzelnen Individuen ausfihrlich in der Arten-
schutzprifung (ASP) behandelt (Anlage 11.2). Alle im Untersuchungsgebiet nachgewiese-
nen Fledermausarten sind planungsrelevant und wurden somit in der ASP berucksichtigt. Im
Ergebnis konnen in der ASP erhebliche Beeintrachtigungen der Flederm&use vollstandig
ausgeschlossen werden. Konflikte fur die Flederméause sind demnach auch nicht im LBP zu
verzeichnen.

8.3.2.3 Reptilien

Die Artgruppe der Reptilien wurde in der ASP nicht behandelt, da im Untersuchungsgebiet
mit Blindschleiche, Ringelnatter und Waldeidechse keine planungsrelevanten Arten vom
Vorhaben betroffen sind. Da die Arten im Zuge der Abarbeitung der Eingriffsregelung zu be-
trachten sind, werden mogliche Beeintrachtigungen der Arten nachfolgend beschrieben.

Blindschleichen bevorzugen Lebensrdume mit einer deckungsreichen Vegetation und einem
gewissen Mal3 an Bodenfeuchtigkeit. Daneben sind Baumstubben und &ahnliches als Verste-
cke sowie moglichst gut gedeckte Sonnenpléatze notwendig. Man findet Blindschleichen hau-
fig in Mooren, an Waldrandern und auf Waldlichtungen, aber auch in Garten und Parks. Der
Bahnschotterkorper und die angrenzenden Béschungen sind im PFA | aufgrund der unter-
schiedlich starken Beschattung durch Baume und aufgrund des teilweisen Bewuchses (v.a.
Brombeeren) als Lebensraum fir die Blindschleiche geeignet. Die Blindschleichennachweise
im PFA | erfolgten Uberwiegend in kiunstlichen Verstecken, die auf dem Schotterkdrper aus-
gelegt wurden.

Ringelnattern nutzen eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensraume, bevorzugen aber
Feuchtgebiete und Gewasser mit reichen Amphibienvorkommen. Die Feststellungen von
Ringelnattern konzentrieren sich auf den Bereich um die Querung der Dussel, wo neben
dem Gewasser ein vielfaltiger kleinrdumiger Wechsel unterschiedlicher Lebensrdume vor-
handen ist. Die Bahntrasse wird in diesem Bereich des PFA | vermutlich regelméaRig von
Ringelnattern genutzt.

Waldeidechsen besiedeln Moore, Heiden, Grasfluren, aufgelassene Steinbriiche und Sand-
gruben, Dinen sowie Waldflachen und -rander. Dabei werden vegetationsreiche Saumstruk-
turen, Béschungen und Lichtungen bevorzugt. Die Art ist feuchtigkeitsbedurftiger, aber weni-
ger warmebediirftig als andere Eidechsenarten. Der Bahnschotterkérper und die angrenzen-
den Boschungen sind im PFA | aufgrund der unterschiedlichen Beschattung durch Gehdlze
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und aufgrund der Strauch- und Krautvegetation (z.B. Brombeeren) als Lebensraum fur die
Waldeidechse geeignet.

Baubedingte Verluste von Lebensrdumen der drei Reptilienarten erfolgen nur kleinflachig
und voriibergehend und sind somit nicht erheblich. Die anlagebedingten Verluste von Le-
bensraumen der Reptilienarten sind so gering (punktuelle Verluste durch Maststandorte),
dass sie zu keinen erheblichen Beeintrachtigungen der Arten fuhren, zumal im Umfeld der
Eingriffe weiterhin ausreichend Lebensrdume zur Verfligung stehen. Auch baubedingte Er-
schitterungen fuhren zu keinen erheblichen Beeintrdchtigungen der Arten, da diese nur
temporér wahrend der Bauphase auftreten. Das Risiko baubedingter Tierkollisionen ist sehr
gering und wird als unerheblich bewertet. Im Abschnitt zwischen Mettmann Stadtwald und
dem Bf Dornap-Hahnenfurth erfolgte bereits der zweigleisige Ausbau einschlie3lich der Frei-
stellung einer Sicherheitszone (6m und 10 m; Normann 2016), so dass sich der Eingriff hier
auf die Aufstellung der Oberleitungsmasten beschréankt. Im Abschnitt zwischen dem Bf
Dornap-Hahnenfurth und der Anbindung an die DB-Strecke S 9 erfolgt zuvor der Strecken-
neubau, so dass sich der hier zu betrachtende Eingriff ebenfalls auf die Aufstellung der
Oberleitungsmasten beschrankt, welcher als unerheblich bewertet wird.

Da die Reptilienarten Blindschleiche, Ringelnatter und Waldeidechse vom Vorhaben nicht
erheblich beeintrachtigt werden, ist kein Konflikt gegeben.

8.3.24 Amphibien

Die Artgruppe der Amphibien wurde in der ASP bzgl. der nachgewiesenen planungsrelevan-
ten Arten Geburtshelferkréte und Kreuzkréte behandelt. Die Einzelfunde einer nicht autoch-
thonen Gelbbauchunke und eines einzelnen Kammmolches sind nicht als prifungsrelevante
Vorkommen einzustufen. Mit den ebenfalls nachgewiesenen Arten Erdkréte, Grasfrosch,
Berg- und Teichmolch sind dartiber hinaus im Sinne der Eingriffsregelung zu betrachtende
Arten hinsichtlich moglicher Beeintrachtigungen zu prufen.

Fur die planungsrelevanten Arten Geburtshelferkrote und Kreuzkréte werden der Verlust von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten, die Stérung sowie die Tétung von einzelnen Individuen
ausfuhrlich in der Artenschutzprifung (ASP) behandelt (Anlage 11.2). Im Ergebnis kénnen in
der ASP erhebliche Beeintrachtigungen der genannten Arten vollstandig ausgeschlossen
werden. Konflikte fir die Arten Geburtshelferkréte und Kreuzkréte sind demnach auch nicht
im LBP zu verzeichnen.

Erdkréten ruhen tagsiber unter Steinen, zerfallenen Mauern, Totholz, Laub, Geblschen o-
der in selbst gegrabenen Erdldchern. Als Landlebensraume besiedeln sie ein breites Spekt-
rum von Biotopen, das von Waldern Uber halboffene Landschaften aus Wiesen, Weiden und
Hecken bis zu naturnahen Garten reicht. Besonders bevorzugt werden krautreiche Walder
(vor allem Laub- und Mischwélder) ohne vélligen Baumkronenschluss. Auch Uberflutungs-
auen werden nicht véllig gemieden, sind aber weniger ginstig. Im Vergleich zu anderen Am-
phibienarten kommt die Erdkréte haufiger auch in wechselfeuchten bis trockenen Waldern
vor. Streuobstwiesen und parkartige Landschaften werden wegen der abwechslungsreichen
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Strukturen besonders gerne bewohnt. Auch in trockeneren Habitaten (z.B. Sandgruben) wird
die Art angetroffen, sie meidet jedoch stark trockenwarme Stellen. Grasfrosche nutzen als
Landhabitate z.B. Griinland, Saumbiotope, Gebusche, Gewasserufer, Walder, Garten, Parks
sowie Moore. Nachts gehen die Tiere auf Jagd nach Insekten und anderen Wirbellosen,
tagsuber verstecken sie sich an feuchten Platzen zwischen Vegetation oder unter Steinen
bzw. Totholz. Die Uberwinterung erfolgt teilweise am Grund von Gewéssern (dann oft kollek-
tiv), Uberwiegend aber terrestrisch in Erdldchern und &hnlichen frostfreien und feuchten Un-
terschlipfen. Bergmolche sind typische Bewohner von gewasserreichen Waldern in higeli-
gen bis bergigen Landschaften. Sie fehlen meinst in waldarmen Gebieten. Neben dichten
Laubwéldern werden auch parkahnliche Geléande und naturnahe Garten besiedelt. Der
Bergmoilch ist auBerhalb der Laichzeit ein nachtaktives Landtier. Tagsuber halt er sich in
schattigen Verstecken auf, beispielsweise unter Steinen oder Holz. Im Hlgel- und Bergland
sind Bergmolche oft die haufigsten Amphibien. Teichmolche sind im Tiefland meist haufiger
als im Bergland und besiedeln im Vergleich zum Bergmolch sonnigere und warmere Gewas-
ser. Allerdings kommen beider Arten vielerorts gemeinsam vor. Auch der Teichmolch lebt
aufRerhalb der Laichzeit an Land und versteckt sich tagsiber an schattigen und feuchten
Orten. Teichmolche kommen sowohl in Waldern als auch in offeneren Landschaften vor. Im
Tiefland ist der Teichmolch meist der haufigste Schwanzlurch.

Bzgl. der Prognose der Beeintrachtigungen der nicht planungsrelevanten Arten Erdkréte,
Grasfrosch, Berg- und Teichmolch kénnen erhebliche Beeintrachtigungen durch die Elektrifi-
zierung ausgeschlossen werden. Die Laichgewasser der Arten bleiben vom Vorhaben unbe-
ruhrt, so dass es zu keiner direkten Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungsstat-
ten kommt. Zwischen dem Bf Mettmann Stadtwald und dem Bf Dornap-Hahnenfurth ist der
zweigleisige Streckenausbau einschliel3lich der Freistellung einer Sicherheitszone bereits
erfolgt. Zwischen dem Bf Dornap-Hahnenfurth und dem Anschluss an die DB-Strecke S 9
erfolgt ein Streckenneubau. Somit beschrankt sich der Eingriff im gesamten PFA | auf den
Bau der Oberleitung, welcher nur kleinflachige und fir Amphibien nicht erhebliche Beein-
trachtigungen verursacht und kein signifikant erhéhtes Tétungsrisiko bewirkt.

Da die Amphibienarten Erdkrote, Grasfrosch, Berg- und Teichmolch vom Vorhaben nicht
erheblich beeintrachtigt werden, ist kein Konflikt bzgl. der Amphibien gegeben.

8.3.2.5 Zusammenfassung Konfliktanalyse Fauna

Bezuglich der Fauna sind durch das geplante Vorhaben unter Berticksichtigung der in Kap. 7
genannten Vermeidungsmalimaf3nahmen keine erheblichen Beeintrachtigungen von Vogel-,
Fledermaus-, Reptilien- und Amphibienarten gegeben. Konflikte sind bzgl. der Fauna dem-
nach nicht zu verzeichnen.
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9 Konzept der landschaftspflegerischen BegleitmalRihahmen
9.1 Ermittlung des Kompensationsumfanges und Ableitung von Mal3-
nahmen

Der LBP hat die Aufgabe, die zur Bewaltigung der Eingriffe notwendigen MalRhahmen durch-
géngig und vollstandig darzustellen. Dazu gehéren beim vorliegenden Vorhaben die notwen-
digen MalRBnahmen nach 8 15 (2) BNatSchG (Eingriffsregelung) und nach 88 44 (5) u. 45 (7)
BNatSchG (Artenschutz).

Der MaRnahmenumfang wird i.d.R. raumlich-funktional abgeleitet und begriindet. Bei der
Prifung des Umfanges der MalRnahmen wird dartiber hinaus die ,Numerische Bewertung*
(LANUV 2008) zugrunde gelegt, bei der die Wertpunkte der betroffenen Biotoptypen je be-
troffener Flache ermittelt werden und diese spater den Wertpunkten der Kompensations-
maflnahmen (unter Zugrundelegung des Aufwertungspotenzials der MalRnahmenflachen)
gegenubergestellt werden.

Bei der Ableitung der Art der MalRnahmen haben die Anforderungen aus dem Artenschutz
eine besondere Bedeutung. Beim vorliegenden Vorhaben ergeben sich Uber das Vorsehen
der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaf3nahmen (vgl. Kap. 7) hinaus keine weiteren
artenschutzrechtlichen MafZnahmen.

Die MaRnahmen werden ausschlief3lich auf Regiobahn-eigenen Flachen sowie auf temporar
beanspruchten Flachen Dritter umgesetzt, d.h. ausschliel3lich auf Flachen, die vom Eingriff
betroffen sind.

Bei der MaRRnahmenplanung war zu bertcksichtigen, dass im Bereich des Sicherheitsstrei-
fens keine gréReren Gehdlze stehen dirfen und der Bereich bis 6 m ab Gleismitte auf3eres
Gleis dariber hinaus auch von kleineren Gehdlzen freizuhalten ist. So wurden in den gero-
deten Bereichen bis 6 m Ruderalfluren vorgesehen und zwischen 6 m und 9 m Gebusch-
pflanzungen, die Vdgeln einen Lebensraum bieten und auch Fledermausen als Leitlinie zur
Jagd dienen. Die vorgesehenen Ruderal- und Gebischstrukturen kénnen dartiber hinaus
Amphibien und Reptilien als Lebensraum dienen.

Der Verlust von Biotopen im Bereich von Bauflachen lasst sich durch die Rekultivierung der
Flachen nach Abschluss der Baumalnahme und Wiederherstellung des urspriinglichen Bio-
toptyps vollstandig kompensieren.

9.2 MalRnahmenverzeichnis

Bei den landschaftspflegerischen MaRRhahmen werden folgende MalRnahmentypen unter-
schieden:

¢ Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen (Kirzel V, s.a. Kap. 7)
e Ausgleichs- und Ersatzmafl3nahmen (Kurzel A bzw. E)
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e GestaltungsmalRnahmen im Vorhabenbereich (Kirzel G)

Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht iiber die vorgesehenen KompensationsmafRnah-
men. Die MalRnahmenblatter sind in Kap. 9.3 dargestellt.

Das MalRBhahmenverzeichnis beinhaltet zusammengefasst in den einzelnen Malinahmenblat-
tern grundsatzlich Informationen zu:

¢ Lage und Art der MalRnahme

e Entwicklungsziel und Zeitpunkt des Erreichens der Malinahme

e Umsetzung der MaBnahme (Biotopentwicklungskonzept, Unterhaltungszeitraum, Pflege-
konzept, Monitoring der Unterhaltungspflege)

¢ Begriindung der MalRnahme

e Art der Inanspruchnahme

e zeitlicher Ablauf / Realisierung

Eine detaillierte Ausgestaltung zur Durchfiihrung der jeweiligen Malihahme muss der land-
schaftspflegerischen Ausfuihrungsplanung vorbehalten bleiben. Der LBP gibt hier jedoch die
fachlichen Anforderungen fur das Entwicklungsziel, die Vorbereitung und Durchfiihrung so-
wie fur die Nachbereitung und Pflege der beschriebenen Maflinahmen vor.

Hinsichtlich der Flachensicherung werden Angaben gemacht zur

e Tréagerschaft der Umsetzung der Mal3nahme
e Durchfuhrung der dauerhaften Pflege
e Rechtliche Sicherung der MaRhahme

Vorubergehende Flacheninanspruchnahmen ergeben sich fur temporare Schutzmafinahmen
und Bauflachen, die nach Abschluss der MaRnahme dem bisherigen Nutzer / Eigentimer
wieder Ubergeben werden.

Bei der Erstellung der Mal3nahmenblatter wurden die Angaben des Anhangs Il1-13 des EBA-
Leitfadens Teil 1l (EBA 2014) berlcksichtigt.

Tab. 9-1: Malnahmenibersicht

Maf3nah- Flachen-
menkidir- MalRnahmenkurzbeschreibung groRe/
zel Lange

Vermeidungsmalnahmen

V lcer Okologische Baubegleitung

V2 Anlage von Schutzzaunen zur Begrenzung des Baufeldes (gemaf3 DIN 18.920, ca. 200 m
RAS-LP4)
V 3cer Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf
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Maf3nah- Flachen-

menkidir- MalRnahmenkurzbeschreibung groRe/
zel Lange
V4 Ordnungsgeméaler Umgang mit umweltgefahrdenden Stoffen
V5 Schutzmalinahme gegen Bodenverdichtung 1.204 m?

Ausgleichsmalinahmen

Al Rekultivierung / Wiederherstellung von temporér beanspruchten Biotoptypen 1.204 m?
E2 Anlage von Ruderalfluren im Bereich der Riickschnittzone 2.592 m?
A3 Anpflanzen von Geblischen im Bereich der Zone mit Wachstumszuschlag 3.693 m?
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9.3 MaRnahmenblatter

Mafnahme Maf3n.-Nr.: V 1cer

Okologische Baubegleitung

Kurzbezeichnung:

Okologische Baubegleitung

Teilflache: Nr. der Teilflache:

gesamte Baustelle ---
(inkl. BE-Flachen)
Flur:

Gemarkung: Flurstick:

Kurzbezeichnung:

weitere Teilflachen:

agm

n.g.

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRhahme:

Anlage-Nr.: Blatt-Nr.:
Zum Bestands- und Konfliktplan:
Anlage-Nr.: Konflikt-Nr.:

Beurteilung Anlage Nr. des Eingriffs / der Konfliktsituation:

Eingriff:
[] ausgeglichen ]
[ ausgeglichen i.V. mit MaRn.-Nr. ]

nicht ausgeglichen

Funktion ersetzt i.V. mit Maf3n.-Nr.

Art der MaBnahme:

X  Vermeidungs-/Minderungs-/ SchutzmaRnahme [ | ErsatzmaRnahme
[ AusgleichsmaRnahme [] GestaltungsmaRnahme
[] FFH-MaRnahme X] CEF-MaRnahme

Entwicklungsziel und Zeitpunkt des Erreichens:

Biotopentwicklungskonzept:

- Sicherstellung der Umsetzung der naturschutzfachlichen und naturschutzrechtlichen Auflagen und Maf3-
nahmen vor und wahrend der Bauzeit auf der Baustelle durch die Umweltbaubegleitung (UBB),

- Entwicklung von kurzfristigen Lésungen bei Problemen durch die Prasenz der UBB auf der Baustelle,

- Ergénzende, qualifizierte Fachbauleitung zur Unterstlitzung der Bauoberleitung (BOL), um eine weitestge-
hend schonenden Umgang mit Natur und Landschaft zu gewahrleisten

- Vermeidung nicht erforderlicher Eingriffe

- Vorschlagen geeigneter Schadensbegrenzung- und/oder Kompensationsma3nehmen bei notwendigen

bzw. bereits erfolgten, nicht vorhersehbaren Eingriffen,

- Bekanntmachen von Defiziten und Schaden gegeniber BOL und Baubevollméchtigtem des AG.

(EBA-Leitfaden Teil VII, 2015)
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Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG:

Pflegekonzept:

Monitoringbericht der Unterhaltungspflege nach § 17 Abs. 7 BNatSchG an Naturschutzbehdrde
(Zeitpunkt):

Begrindung der Mallnahme:

- Verhinderung von Schéaden, die im Baubetrieb iber die genehmigten Eingriffe hinausgehen

Art der Inanspruchnahme:

] vorlUbergehende Inanspruchnahme ] dauerhafte Inanspruchnahme

Zeitlicher Ablauf / Realisierung:

Vor und wahrend der Bauphase ist regelmafig tber den aktuellen Umsetzungsstand der Mal3nahmen zu
berichten. Bei Abweichungen ist die Untere Landschaftsbehérde unmittelbar zu unterrichten.

Durchfiihrung der dauerhaften Unterhaltung und Pflege durch (nachrichtlich):

Rechtliche Sicherung der MalRnahme:
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MalRnahme MafRn.-Nr.: V2 Kurzbezeichnung: Vegetationsschutzzaune

Anlage von Schutzzaunen zur Begrenzung des Baufeldes (gemaR DIN 18.920, RAS-LP4)

Teilflache: Nr. der Teilflache: Kurzbezeichnung: weitere Teilflachen:

BE-Flachen Ful-  ---
gangeriberfih-
rung

Gemarkung: Flur: Flurstick:

m

ca. 200 m

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRhahme:

Anlage-Nr.: 16.3 Blatt-Nr.:

Zum Bestands- und Konfliktplan:

Anlage-Nr.: Konflikt-Nr.:

Beurteilung Anlage Nr. des Eingriffs / der Konfliktsituation:

Eingriff:

[] ausgeglichen [] nicht ausgeglichen

[ ausgeglichen i.V. mit MaRn.-Nr. [] Funktion ersetzt i.V. mit MaRn.-Nr.
Art der Mallnahme:

X  Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmaRnahme [ ]|  ErsatzmaRnahme

[ AusgleichsmaRnahme [] GestaltungsmaRnahme

[] FFH-MaRnahme [] CEF-MaRnahme

Entwicklungsziel und Zeitpunkt des Erreichens:

Biotopentwicklungskonzept:

Naturschutzfachlich wertvolle und besonders empfindliche Bereiche sind wahrend der Bauarbeiten durch
Bauz&une oder entsprechend wirkungsvolle Malnahmen (bei Vegetationsbestanden geméar DIN 18920 und
RAS-LP 4) vom Baufeld auszugrenzen. Im vorliegenden Fall schiitzen die Bauzaune unmittelbar an die BE-

Flachen angrenzende Gehdlzbestande sowie Ackerflachen.

Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG:

Pflegekonzept:

Die Funktionstiichtigkeit der SchutzmaRnahmen wird in regelmaiigen Abstanden von der &rtlichen Bauaufsicht
kontrolliert. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Schutzvorrichtungen entfernt.
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Monitoringbericht der Unterhaltungspflege nach § 17 Abs. 7 BNatSchG an Naturschutzbehdrde
(Zeitpunkt):

Begrindung der Malinahme:

e Vermeidung von Verlusten / Beeintrachtigungen im Bereich wertvoller Vegetationsstrukturen oder
empfindlicher Bereiche (z.B. bedeutende Béden) wahrend der Bauphase

Art der Inanspruchnahme:

X voriibergehende Inanspruchnahme ] dauerhafte Inanspruchnahme

Zeitlicher Ablauf / Realisierung:

vor und wahrend der BaumaRnahme

Durchfiihrung der dauerhaften Unterhaltung und Pflege durch (nachrichtlich):

Regiobahn GmbH

Rechtliche Sicherung der MaRnahme:

kein Grunderwerb erforderlich, da temporéare MalRnahme
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MalRnahme Maf3n.-Nr.: V 3cer  Kurzbezeichnung: Optimierung Bauablauf

Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf

Teilflache: Nr. der Teilflache: Kurzbezeichnung: weitere Teilflachen:
gesamte Baustelle ---

Gemarkung: Flur: Flurstick: agm

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRhahme:
Anlage-Nr.: Blatt-Nr.:
Zum Bestands- und Konfliktplan:

Anlage-Nr.:. Konflikt-Nr.:

Beurteilung Anlage Nr. des Eingriffs / der Konfliktsituation:

Eingriff:
[ ausgeglichen [] nicht ausgeglichen
[ ausgeglicheni.V. mit MaRn.-Nr. [] Funktion ersetzt i.V. mit MaRn.-Nr.

Art der MaBnahme:

X  Vermeidungs-/Minderungs-/ SchutzmaRnahme Ersatzmal3nahme

[

[ AusgleichsmaRnahme

[

Gestaltungsmalinahme

X] CEF-MaRnahme

Entwicklungsziel und Zeitpunkt des Erreichens:

- Optimierung des Bauablaufes vor und wéhrend der Bauphase

Biotopentwicklungskonzept:

- Die Rodung von bahnbegleitenden Gehdlzen und anderen Geholzbestanden erfolgt im Zeitraum zwischen
dem 01.10. und 28.02. (gemaR § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG).

- Vor der Rodung von Baumen werden diese auf Baumhohlen und den Besatz mit Fledermausen kontrolliert.

Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG:

Pflegekonzept:

Monitoringbericht der Unterhaltungspflege nach § 17 Abs. 7 BNatSchG an Naturschutzbehdrde
(Zeitpunkt):
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Begrindung der Malinahme:

- Vermeidung der Verletzung oder Toétung von Vogeln am Nest und der Zerstdérung von Gelegen durch zeitli-
che Einschrankung der Baufeldfreimachung.

- Vermeidung der Tétung von Fledermausen durch gezielte Hohlenbaumkontrolle vor der Rodung von Bau-
men. Die Kontrolle auf Hohlen und Fledermausbesatz erfolgt durch einen Fledermausexperten.

Art der Inanspruchnahme:

] voriibergehende Inanspruchnahme ] dauerhafte Inanspruchnahme

Zeitlicher Ablauf / Realisierung:

vor und wahrend der BaumaRnahme

Durchfiihrung der dauerhaften Unterhaltung und Pflege durch (nachrichtlich):

Rechtliche Sicherung der MaRnahme:
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MalRnahme Maf3n.-Nr.: V4 Kurzbezeichnung:

Ordnungsgemafer Umgang mit umweltgefahrdenden Stoffen

Umgang mit umweltgefahrdenden Stoffen

Teilflache: Nr. der Teilflache: Kurzbezeichnung:

Gesamte Baustel- ---

weitere Teilflachen:

le
Gemarkung: Flur: Flurstick: gm
n.g.
Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRhahme:
Anlage-Nr.: Blatt-Nr.:
Zum Bestands- und Konfliktplan:
Anlage-Nr.: Konflikt-Nr.:
Beurteilung Anlage Nr. des Eingriffs / der Konfliktsituation:
Eingriff:
[] ausgeglichen [] nicht ausgeglichen
[ ausgeglichen i.V. mit MaRn.-Nr. [] Funktion ersetzt i.V. mit MaRn.-Nr.

Art der MaBnahme:

X  Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmaRnahme [ |  ErsatzmaRnahme
[ AusgleichsmaRnahme [] GestaltungsmaRnahme
[] FFH-MaRnahme [] CEF-MaRnahme

Entwicklungsziel und Zeitpunkt des Erreichens:

Biotopentwicklungskonzept:

Es sind die einschlagigen Vorschriften zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen / umweltgefahrdenden

Stoffen (z.B. Wasserhaushaltsgesetz) einzuhalten.

Konkrete Vorgaben zu Ort und Ausstattung der ggf. vorzusehenden Betankungsflachen sowie Aussagen zu
Vorkehrungen fiir das Auftreten von Tankunfallen und Leckagen werden im Rahmen der Ausfiihrungsplanung
festgelegt, wenn die Planung Giber den Bauablauf sowie Art und Umfang der erforderlichen Maschinen /

Baufahrzeuge abgeschlossen ist.

Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG:

Pflegekonzept:

Seite 61



Elektrifizierung Regiobahn-Infrastruktur - PFA | . bosch & partner
Landschaftspflegerischer Begleitplan

Monitoringbericht der Unterhaltungspflege nach § 17 Abs. 7 BNatSchG an Naturschutzbehdrde
(Zeitpunkt):

Begrindung der Malinahme:

Vermeidung insbesondere von Boden- und Grundwasserschaden

Art der Inanspruchnahme:

] vorlUbergehende Inanspruchnahme ] dauerhafte Inanspruchnahme

Zeitlicher Ablauf / Realisierung:

vor und wahrend der BaumalRnahme

Durchfiihrung der dauerhaften Unterhaltung und Pflege durch (nachrichtlich):

Rechtliche Sicherung der MaRnahme:
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Mafnahme Maf3n.-Nr.: V5 Kurzbezeichnung: Schutz der Bodenfunktionen

Abtrag des Oberbodens von allen Auftrags- und Abtragsflachen und separate Zwischenlagerung (gemaf
DIN 18.300, DIN 18.915) und Rekultivierung von Bdden auf allen temporaren Bauflachen nach Abschluss

der BaumaRnahme

Teilflache: Nr. der Teilflache: Kurzbezeichnung: weitere Teilflachen:

BE-Flachen an
FuRRgangeriber-
fuhrung

Gemarkung: Flur: Flurstick:

aqm

1.204

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaBnahme:

Anlage-Nr.: 16.3 Blatt-Nr.:

Zum Bestands- und Konfliktplan:

Anlage-Nr.: Konflikt-Nr.:

Beurteilung Anlage Nr. des Eingriffs / der Konfliktsituation:

Eingriff:

[] ausgeglichen [] nicht ausgeglichen

[] ausgeglichen i.V. mit MaRn.-Nr. []  Funktion ersetzt i.V. mit MaRn.-Nr.
Art der Mallnahme:

X  Vermeidungs-/Minderungs-/SchutzmaRnahme [ | ErsatzmaRnahme

[] AusgleichsmaRnahme [] GestaltungsmaRnahme

[l CEF-MaRnahme

Entwicklungsziel und Zeitpunkt des Erreichens:

Biotopentwicklungskonzept:

Vor Baubeginn ist der Oberboden von allen im Bestand unversiegelten Bauflachen abzutragen und gemaf DIN
18915 sachgerecht auf den ausgewiesenen Baustreifen und Baustelleneinrichtungsflaichen zwischenzulagern
und zu behandeln (ggf. Ansaat mit Leguminosen). Abtrag und Einbau von Oberboden sind generell gesondert

von anderen Bodenbewegungen durchzufiihren.

Der gelagerte Oberboden ist schnellstméglich wieder einzubringen.

Auf allen relevanten Bauflachen ist der verdichtete Unterboden unter Berticksichtigung der Bestimmungen in
DIN 18915 kreuzweise tiefenzulockern. Der abgetragene und zwischengelagerte Oberboden ist wieder
einzubauen. Die rekultivierten Bodenflachen werden mit bodenverbessernden Leguminosen angesét. Ggf.

aufgetragenes Fremdmaterial ist zu beseitigen.

Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG:
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Pflegekonzept:

Monitoringbericht der Unterhaltungspflege nach § 17 Abs. 7 BNatSchG an Naturschutzbehdrde
(Zeitpunkt):

Begrindung der Mallnahme:

Vermeidung von Schéadigung / Verlust des Oberbodens bzw. der belebten Bodenschicht durch
- Beseitigung von Bodenbeeintrachtigungen durch Verdichtung und Auftrag von Fremdmaterial,

- Vorbereitung der Bodenflachen zur Uberfiihrung in die urspriingliche Nutzung bzw. zur Umsetzung von
Kompensationsmaflinahmen.

Art der Inanspruchnahme:

X vorUbergehende Inanspruchnahme ] dauerhafte Inanspruchnahme

Zeitlicher Ablauf / Realisierung:

vor Beginn der Baumaflinahme (Bodenabschub und Zwischenlagerung) bzw. nach Abschluss der
Baumalnahme (Rekultivierung)

Durchfiihrung der dauerhaften Unterhaltung und Pflege durch (nachrichtlich):

Rechtliche Sicherung der MaRnahme:
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MalRnahme MafRn.-Nr.: Al Kurzbezeichnung: Rekultivierung

Rekultivierung / Wiederherstellung von temporéar beanspruchten Biotoptypen

Teilflache: Nr. der Teilflache: Kurzbezeichnung: weitere Teilflachen:

Bauflachen an der ---

FuRRgéngeriber-

fuhrung

Gemarkung: Flur: Flurstiicke: gm
Mettmann 11 896, 900, 1105 1.204
Scholler 1 89, 122

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaBnahme:
Anlage-Nr.: 16.3 Blatt-Nr.: 3
Zum Bestands- und Konfliktplan:

Anlage-Nr.: 16.2 Konflikt-Nr.: B1

Beurteilung Anlage Nr. des Eingriffs / der Konfliktsituation:

Eingriff:
[1 ausgeglichen: [] nicht ausgeglichen
X  ausgeglichen i.V. mit MaRn.-Nr.: [ Funktion ersetzt i.V. mit MaRn.-Nr.:

B1:A3

Art der MaBnahme:
[] Vermeidungs-/Minderungs-/ SchutzmaRnahme [ | ErsatzmaRnahme
X  AusgleichsmaRnahme [] GestaltungsmaRnahme

[ ] CEF-MaRnahme

Entwicklungsziel und Zeitpunkt des Erreichens:

- Entwicklung standorttypischer, einheimischer Geholze, u.a. als Leitstruktur fir Flederméuse; die Entwick-
lungszeit wird als lang eingestuft

- Entwicklung von Intensivacker; die Entwicklung wird als kurz eingestuft
- Wiederherstellung der urspriinglichen Nutzung in Riicksprache mit dem Eigentiimer

Biotopentwicklungskonzept:

- Gehdlze: Anpflanzung von Gehdlzen auf rekultivierten Bauflachen (vgl. MaRnahme V 5); angepflanzt wer-
den sollten Stiel-Eichen (Quercus robur)

- Acker: nach Rekultivierung (vgl. MaRnahme V 5) der Flachen Ubergabe an den Eigentiimer zur weiteren
intensiven landwirtschaftlichen Nutzung

Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG:
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Pflegekonzept:

- Gehdlze: Entwicklungspflege 3 Jahre

- Acker: Uber die Rekultivierung bzw. Herstellung hinaus keine Pflege erforderlich bzw. Pflege erfolgt im
Rahmen der weiteren Nutzung der Flachen

- weitere Pflege geht in den Zustandigkeitsbereich der Eigentimer tber und ist daher nicht nadher zu spezifi-
zieren.

Monitoringbericht der Unterhaltungspflege nach § 17 Abs. 7 BNatSchG an Naturschutzbehdrde
(Zeitpunkt):

Begrindung der Malinahme:

Wiederherstellung der urspriinglichen Nutzung auf BE-Flachen

Art der Inanspruchnahme:

X voriibergehende Inanspruchnahme ] dauerhafte Inanspruchnahme

Zeitlicher Ablauf / Realisierung:

nach Abschluss der BaumaRnahme

Durchfiihrung der dauerhaften Unterhaltung und Pflege durch (nachrichtlich):

bisheriger Eigentiimer

Rechtliche Sicherung der MaRnahme:

kein Grunderwerb erforderlich, da temporéare Flachenbeanspruchung
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MalRnahme MafRn.-Nr.: E 2 Kurzbezeichnung: Anlage Ruderalfluren

Anlage von Ruderalfluren im Bereich der Riickschnittzone

Teilflache: Nr. der Teilflache: Kurzbezeichnung: weitere Teilflachen:

ca. km 15,78 bis
ca. km 16,3 und
ca. km 19,3 bis km

19,8

Gemarkung: Flur: Flurstiicke: gm

Mettmann 8 343/80, 3845 2.592
10 280

Scholler 8 240, 241, 543, 551

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaBnahme:
Anlage-Nr.: 16.3 Blatt-Nr.: 1,2,6,7
Zum Bestands- und Konfliktplan:

Anlage-Nr.: 16.2 Konflikt-Nr.: B3

Beurteilung Anlage Nr. des Eingriffs / der Konfliktsituation:

Eingriff:
] ausgeglichen: X]  nicht ausgeglichen: B 3
[] ausgeglichen i.V. mit MaBn.-Nr. [] Funktion ersetzt i.V. mit MaRn.-Nr.:

Art der Mal3nahme:
[] Vermeidungs-/Minderungs-/ SchutzmaRnahme [ | ErsatzmaRnahme
X  AusgleichsmaRnahme [] GestaltungsmaRnahme

[l CEF-MaRnahme

Entwicklungsziel und Zeitpunkt des Erreichens:

- Entwicklung von sonnenexponierten, trockenen Standorten als Lebensraum fiir u.a. Reptilien,
- Schaffung von Vernetzungsstrukturen flir bodenmobile Arten
- Schaffung von typischen bahnparallelen Vegetationsstrukturen

- aufgrund der vergleichsweise einfachen Herstellung der Strukturen wird die Entwicklungsdauer als kurz
eingestuft

Biotopentwicklungskonzept:

- Entwicklung von Ruderalfluren im Bereich der von Gehdlzen und Gebilschen freizuhaltenden Riickschnitt-
zone durch gelenkte Sukzession

- Ansaat der relevanten Flachen mit geeigneten Saatgutmischungen; anschlieRend ist die Flache der Suk-
zession zu Uberlassen.
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Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG:

Um die angestrebte 6kologische Funktion der KompensationsmaRnahme dauerhaft sicherzustellen, ist eine
dauerhafte Pflege erforderlich.

Pflegekonzept:

Die Flachen sind in Anpassung an die standértliche Entwicklung zu mahen. Nach Entwicklung einer geschlos-
senen, artenreichen Pflanzendecke erfolgt eine Mahd alle 3 - 5 Jahre (hach dem 15.09.), Schnitthéhe > 10 cm,
Abtransport des Mahgutes nach 1 - 3 Tagen; Teilbereiche der Flache sind als Rickzugsraum fiir die Blind-
schleiche von der Mahd auszunehmen. Die Flache ist von Gehdlzen und Gebuschen freizuhalten.

Monitoringbericht der Unterhaltungspflege nach § 17 Abs. 7 BNatSchG an Naturschutzbehdrde
(Zeitpunkt):

Begrindung der Malinahme:

- vorrangig dient die MaBnahme der Freihaltung der Riickschnittzone von Gehdlzen und Gebiischen

- mit der Anlage von typischen bahnparallelen Strukturen werden zudem Reptilienlebensraume entwickelt
bzw. optimiert

Art der Inanspruchnahme:

] voriibergehende Inanspruchnahme X dauerhafte Inanspruchnahme

Zeitlicher Ablauf / Realisierung:

nach Abschluss der Bauarbeiten

Durchfiihrung der dauerhaften Unterhaltung und Pflege durch (nachrichtlich):

Regiobahn GmbH

Rechtliche Sicherung der MaRnahme:

auBlerhalb Regiobahn-eigener Flachen dingliche Sicherung
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MalRnahme MafRn.-Nr.: A3 Kurzbezeichnung: Anpflanzung Gebiische

Anpflanzung von Gebilischen im Bereich der Zone mit Wachstumszuschlag

Teilflache: Nr. der Teilflache: Kurzbezeichnung: weitere Teilflachen:

ca. km 15,78 bis
ca. km 16,3 und

Gemarkung: Flur: Flurstick: gm
Mettmann 8 343/80, 1463/76, 1541/76, 2064, 3181, 3.693
3845
Scholler 10 280
8 240, 241, 543, 551

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaBnahme:
Anlage-Nr.: 16.3 Blatt-Nr.: 1,2,6,7
Zum Bestands- und Konfliktplan:

Anlage-Nr.: 16.2 Konflikt-Nr.: B1,B2

Beurteilung Anlage Nr. des Eingriffs / der Konfliktsituation:

Eingriff:
X ausgeglichen : B 2 [] nicht ausgeglichen:
X ausgeglichen i.V. mit Ma3n.-Nr. []  Funktion ersetzt i.V. mit MaRn.-Nr.

B1:A1

Art der Mallnahme:
[] Vermeidungs-/Minderungs-/ SchutzmaRnahme [ | ErsatzmaBnahme
X  AusgleichsmaRnahme [] GestaltungsmaRnahme

[l CEF-MaRnahme

Entwicklungsziel und Zeitpunkt des Erreichens:

- Entwicklung standorttypischer bahnbegleitender Gebilischstrukturen

- aufgrund der vergleichsweise einfachen Herstellung der Strukturen wird die Entwicklungsdauer als kurz
eingestuft

Biotopentwicklungskonzept:

- Anpflanzung von Geblischen im Bereich der von Gehdlzen frei gemachten Zone mit Wachstumszuschlag

- angepflanzt werden sollten z.B. WeiRdorn (Crataegus monogyna), Schlehe (Prunus spinosa) oder Hunds-
rose (Rosa canina) aus lokalen Herkiinften; gepflanzt werden sollte am besten im Herbst oder ggf. auch im
Frihjahr

Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG:
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Pflegekonzept:

Entwicklungspflege: 3 Jahre

- danach bei Bedarf riickschneiden, falls die Gebiische in die von Gehdlzen ganzlich freizuhaltende Zone
hereinragen

Monitoringbericht der Unterhaltungspflege nach § 17 Abs. 7 BNatSchG an Naturschutzbehdrde
(Zeitpunkt):

Begrindung der Malinahme:

- Entwicklung von Gebischstrukturen als Lebensraum fir Végel, als Leitlinie fur Flederm&use und als Ver-
netzungsstruktur u.a. fir bodenmobile Arten sowie zur Schaffung von typisch bahnbegleitenden Vegetati-
onsstrukturen

Art der Inanspruchnahme:

] vorUbergehende Inanspruchnahme X dauerhafte Inanspruchnahme

Zeitlicher Ablauf / Realisierung:

nach Abschluss der BaumalRnahme

Durchfiihrung der dauerhaften Unterhaltung und Pflege durch (nachrichtlich):

Regiobahn GmbH

Rechtliche Sicherung der MalRnahme:

aullerhalb Regiobahn-eigener Flachen dingliche Sicherung
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10 Vergleichende Gegenuberstellungen

Erhebliche Beeintrachtigungen sind durch das vorliegende Vorhaben ausschlie3lich beim
Schutzgut Biotope durch die Verluste von hoch und mittel bedeutenden Biotoptypen gege-
ben. Die Inanspruchnahme von gering bedeutenden Biotoptypen stellt keine erhebliche Be-
eintrachtigung dar, wird der Vollstandigkeit halber aber in der Bilanz mit dargestellt. In der
nachfolgenden Tabelle sind die anlage-, bau- und betriebsbedingten Eingriffe in Biotoptypen
den zugehdrigen Maflinahmen gegenibergestellt.

Die ausfuhrliche Beschreibung des Mafinahmenkonzeptes erfolgte in Kap. 9.3.
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Tab. 10-1: Vergleichende Gegenuiberstellung Schutzgut Biotope / Pflanzen

Konfliktsituation

Landschaftspflegerische Malinahmen

Biotopwert = 4:
AT1 (AT1, neo2)

0+0+316

betroffene WP GréRe der
Nr. Flache (in Nr. Lage Maf3- MaRnahme
des Lage Art der Beeintrachti- | gm)?/Aus- | der g ; nahme ;
g Stre- Beschreibung der Maf3- ingm .
Kon- | Strecken | gung und zu erwarten- | gleichbar- | Mal} e (WP MaRRnahmenziel
: ) . cken nahme / Zielbiotop (anrechen-
flik- -km de Auswirkungen keit / be- nah K Be-
1 -km bare Wert-
tes troffene me stand) unkte)
Wertpunkte P
Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung
B 1 |zwischen |Bau-und betriebsbe- 3.392/ A3 |ca.km | Anpflanzen von Gebiischen 6 (0%) 3.370%v. Die anlage- bau- und betriebsbedingten
km 15,75 | dingter Verlust von Ge- | ausgeglichen/ 15,78 im Bereich der Zone mit 3.693 Verluste von Gehdlzen werden im Bereich
und km hélzen mit hoher Bedeu- | 20.981 bis ca. Wachstumszuschlag (20.2208 v. | der Zone mit Wachstumszuschlag (zwi-
16,3 bl; tung km 16,3 22.158) schen 6 m und 9 m ab Gleismitte &ul3eres
bei km und ca. Gleis) durch das Anpflanzen von niedrig-
17,5 br; Biotopwert = 8: A1l k_m 19,3 | Rekultivierung / Wiederher- 1515 v. wiichsigen GepUschen kompepsiert (MaR-
zwischen HH4 (BD.100 t 0+0+178 bis km stellung der urspriinglichen 1.204 (803¢ | nahme A 3). Die MaBnahme dient dem
km 19,3 ( ! ! a) 19,8 und Nutzung’ hier: V. 29091 AUSgIeiCh.
und 19,8 _ Baufla- | BD (BD,50,ta) (81 qm) 5 (0%) 3521 Dariiber hinaus erfolgt auf temporar bean-
blund br | Biotopwert = 7: chenan | HH2 (BD,70,ta) (48 gm) 6 (0°) (21.023) spruchten Flachen (BE-Flachen) soweit
BD (BD,100,tal) 0+0+273 der HH4 (BB11,70) (22 gm)) 5 (0%) moglich eine Wiederherstellung des ur-
F}_JB' springlichen Biotoptyps (hier: Gehdlze)
Biotopwert = 6: ganger- (MaB3nahme A 1). Die MaBnahme dient dem
uberfuh- Ausgleich.
HHO (BD,70,ta) 0+0+679 rung
HH2 (BD,70,ta) 0+48+0
HH4 (BA4,70,ta,m) 0+0+1.268
HH4 (BA4,90,tal,m) 0+0+573
HH4 (BD,70,ta) 0+0+373
Wert- und Funktionselemente allgemeiner Bedeutung
B2 |km 16,2 bl | Betriebsbedingter Ver- 316/ A3 |ca.km |Anpflanzen von Gebiischen 6 (0%) 3235 v. Der anlage- und betriebsbedingte Verlust
lust von Wald mit mittle- | ausgeglichen/ 15,78 im Bereich der Zone mit 3.693 von Schlagflur werden im Bereich der Zone
rer Bedeutung (AT1 1.264 bis ca. Wachstumszuschlag (1.938% v. mit Wachstumszuschlag (zwischen 6 m und
(AT1, neo2) km 16,3 22.158) 9 m ab Gleismitte &uRReres Gleis) durch das
und Anpflanzen von niedrigwiichsigen Geb-

schen kompensiert (MaBnahme A 3). Die
MaRnahme dient dem Ausgleich.
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Konfliktsituation

Landschaftspflegerische Malinahmen

betroffene WP GréRe der
Nr. Flache (in Nr. L Maf-
o by age MaRnahme
des Lage Art der Beeintrachti- gm)?/ Aus- | der . nahme .
f Stre- Beschreibung der Maf3- ingm .
Kon- | Strecken | gung und zu erwarten- | gleichbar- | Mal} S (WP MalRnahmenziel
; h - cken nahme / Zielbiotop (anrechen-
flik- -km de Auswirkungen keit / be- nah Kkm Be- bare Wert-
tes?! troffene me stand) unkte)
Wertpunkte P
B 3 |zwischen |Bau- und betriebsbe- 2,728/ E2 |ca.km |Anlage von Ruderalflurenim |6 (0%) 2.592 Der anlage-, bau- und betriebsbedingte
km 15,9 dingter Verlust von Ge- | nicht ausge- 15,78 Bereich der Riickschnittzone (15.552) Verlust von Gehdlzen wird nach Abschluss
und km hélzen mit mittlerer glichen/ bis ca. der Bauarbeiten durch die Anlage von Ru-
16,3 bl Bedeutung 13.640 km 16,3 deralfluren (MaRnahme A 2) kompensiert.
und br; bei und ca. Die MalRnahmen dienen dem Ersatz.
'é:n zlvci'5 Biotopwert = 5: ll:(nrg &%3
sc'hen km |BB11 (BB11,70) 0+0+108 198
19,3 und BD (BD,50,ta) 0+81+0
km 19,8 bl | HHO (BD,70,ta2) 0+0+999
HH2 (BD,70,ta2) 0+0+394
HH4 (BB11,70) 0+22+837
HH4 (BD,70,ta2) 0+0+287
ca. 17,55 |Baubedingter Verlust 1.053/ A1l |Baufla- |Rekultivierung / Wiederher- 1.053%v. Die baubedingten Verluste von gering be-
von Acker und Gewer- ausgeglichen/ chen an | stellung der urspriinglichen 1.204 deutenden Biotoptypen im Bereich der BE-
be- und Industriefliche | 2.106 der Nutzung, hier: (2.106° v. Flachen werden durch die gleichartige Wie-
mit geringer Bedeutung Ful3- HAO (HAO,aci) (1.053 gm) 2 (0%) 2.909) derherstellung der betroffenen Biotoptypen
ganger- auf den rekultivierten Flachen kompensiert.
Biotopwert = 2: ‘rjfr?rf”h'
HAO (HAO, aci) 0 + 1.053+0 9
Summe:
Flache 7.489 qm 7.489 qm
Wertpunkte 37.991 WP 40.619 WP

1 siehe auch Kap. 8.2.2

2 getrennt in anlagebedingt + baubedingt + betriebsbedingt

3 MafRnahme wird ausschlieRlich auf Bauflachen umgesetzt bzw. auf Flachen, deren Vegetationsbestand vollstandig entfernt werden muss, d.h. der Ausgangswert der Maf3-
nahmenflache betragt 0 WP

4 br = bahnrechts, bl = bahnlinks
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5 anteilig an GesamtmaRnahmenflache
6 anteilig an Gesamtwertpunkte der MalRnahme
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11 Gesamtbeurteilung des Eingriffs

Das geplante Vorhaben fuhrt im Sinne des 8§ 14 (1) BNatSchG zu erheblichen Beeintrachti-
gungen der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes (s. Kap. 8 und 10). Im
vorliegenden Fall bedeutet dies, dass bzgl. des Schutzgutes Biotope Biotoptypen von min-
destens mittlerer Bedeutung vom Eingriff betroffen sind.

Nachfolgend werden die durch das Vorhaben entstehenden Flachenbeanspruchungen zu-
sammenfassend dargestellt:

Tab. 11-1: Flachenbilanz Vorhaben — eingriffsrelevante Flachen

Versiegelung / Teilversiegelung 0gm
Ruckschnittzone / Wachstumszu- 6.285 am
schlag, Puffer um Masten ' q
BE-Flachen (temporéare Inanspruch- 1.204 qm
nahme)

Gesamtsumme 7.4892 gm

1 Die reale FlachengroRe der BE-Flachen betragt 2.892 qm. Hiervon sind 1.204 gm als temporarer Eingriff
eingriffsrelevant, die Gbrigen 1.688 gm sind bereits im Bestand versiegelt.

2 Die Gesamtsumme umfasst die Summe der eingriffsrelevanten Flachen, die dem LBP zur Elektrifizierung
zugrunde gelegt wurden. Zusatzlich werden durch das Vorhaben Flachen beansprucht, die bereits im Bestand
versiegelt sind und die als nicht eingriffsrelevant bewertet wurden. Dartber hinaus wurden samtliche dauer-
haften flachigen Eingriffe im Neubauabschnitt sowie im Ausbauabschnitt (zwischen km 16,25 und km 19,2)
bzgl. der Elektrifizierung nicht als Eingriff bewertet, da sich hier die Wirkbander der Elektrifizierung und des
Neubaus bzw. Ausbaus tberlagern und Doppelbilanzierungen vermieden werden.

Mit den vorgesehenen Vermeidungs-, Minderungsmafnahmen wird der Eingriff soweit wie
mdglich vermieden (siehe Kap. 7). FUr die Kompensation der verbleibenden Beeintrachti-
gungen durch das Vorhaben sind die folgenden Maflinahmen vorgesehen:

e Rekultivierung / Wiederherstellung von temporér beanspruchten Biotoptypen (A 1),
e Anlage von Ruderalfluren im Bereich der Ruckschnittzone (E 2),
o Anpflanzen von Gebulschen im Bereich der Zone mit Wachstumszuschlag (A 3).

Durch die geplanten MaRnahmen werden eine enge raumlich-funktionale und eine gleichar-
tige bzw. gleichwertige Wiederherstellung der beeintrachtigten Strukturen ermoglicht. Die
nachfolgende Tabelle stellt in einer Ubersicht die landschaftspflegerischen MaRnahmen zu-
sammenfassend dar.
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Tab. 11-2: Flachenbilanz landschaftspflegerischer Mal3nahmen

Ausgleichsmafinahmen 4.897 qm
ErsatzmalRnahmen 2.592 gm
| 7.489 gm | Gesamtsumme

Zur Uberprufung des Umfanges der MaBnahmen wurde die ,Numerische Bewertung von
Biotoptypen fir die Eingriffsregelung in NRW (LANUV 2008) zugrunde gelegt (vgl. Kap. 10
Tab. 10-1). Auf der Grundlage der Numerischen Bewertung sind die Biotopwertpunkte (WP)
vor der Durchfihrung des Vorhabens mit den WP nach Durchfiihrung der Malinahmen ge-
genubergestellt worden. Im Ergebnis ergibt sich ein Wertpunkteiliberschuss nach Kompensa-
tion der Eingriffe von 2.628 WP. Der Eingriff ist somit rechnerisch nach der Methode der LA-
NUV vollstandig kompensiert.

In Abstimmung mit den Naturschutzbehdrden und der Planfeststellungsbehdrde konnen 300
WP aus dem o0.g. Wertpunktetiberschuss dem Vorhaben ,Gleis 907 (gesondertes Plange-
nehmigungsverfahren) , bei dem ein Defizit von 300 WP entstanden ist, zugeteilt werden. Es
verbleibt demnach im PFA | ein Wertpunktetiberschuss von 2.328 WP.

Die nach Vermeidung verbleibenden erheblichen Eingriffe in den Naturhaushalt und das
Landschaftsbild sind mit den geplanten Ausgleichs- und Ersatzmal3nhahmen tlw. funktional
gleichartig und insgesamt gleichwertig im Sinne des § 15 Abs. 2 BNatSchG kompensiert.

12 Betroffenheit von Schutzgebieten und geschutzten Bioto-
pen

Schutzgebiete

Im Gstlichen Untersuchungsgebiet bei Hahnenfurth durchschneidet das Untersuchungsgebiet
das Naturschutzgebiet W-016 ,Diisseltal“. Eine weitere Teilflaiche dieses NSG reicht stdlich
der Bahntrasse westlich von Schéller ins Untersuchungsgebiet hinein. Letztere ist nicht vom
Vorhaben betroffen. Im Bereich der Querung des NSG liegen alle vorhabenbedingten Eingrif-
fe in den Béschungsbereichen der Bahntrasse, die hier auf einem Damm verlauft. Die Ein-
griffe ergeben sich durch die Anlage eines Sicherheitsstreifens beidseits der Bahntrasse so-
wie durch die Anlage von Oberleitungsmasten. Versiegelungen finden demnach nur in sehr
geringem Umfang im Bereich der Maststandorte statt. Der Sicherheitsstreifen fuihrt zur Ande-
rung der Vegetation im Bahntrassennahbereich, der Gberwiegende Teil der auf den Damm-
bdschungen stockenden Gehdlze ist vom Eingriff nicht betroffen.

Des Weiteren finden sich folgende Landschaftsschutzgebiete (mit Teilflachen) innerhalb des
Untersuchungsraumes:

e LSG-Nord (Daten der Stadt Wuppertal)
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e LSG ,Obmettmann-Erbach* 4707-0005 (gem. LINFOS NRW)
o LSG ,Mettmann Sid-Ost“ 4707-0009 (gem. LINFOS NRW)
e LSG ,Gruiten Nord-Ost/Hahnenfurth* 4708-0003(gem. LINFOS NRW)

Die Eingriffsflachen liegen nahezu vollstandig unmittelbar angrenzend an die bestehende
Bahnstrecke. Die geplanten BE-Flachen, die auRerhalb bereits geschotterter oder teilversie-
gelter Flachen liegen, werden nach Abschluss der Bauarbeiten wieder rekultiviert und in die
urspriingliche Nutzung versetzt. Eine dauerhafte Flacheninanspruchnahme auf3erhalb von
bestehenden Bahnflachen findet nicht statt. Vom Eingriff betroffen ist ausschlie3lich das
LSG-Nord im Bereich der BE-Flache an der FuRgangeruberfihrung. Betroffen ist eine inten-
siv genutzte Ackerflache im Randbereich des LSG, die nach Abschluss der Bauarbeiten wie-
derhergestellt wird.

Gesetzlich geschitzte Biotope

Als gesetzlich geschiitzte Biotope gemaf? 8 30 BNatSchG oder § 42 LNatSchG NRW wurden
im Untersuchungsgebiet nachgewiesen:

o Ufergehdlz aus heimischen Laubbaumarten (BE5S)
e Rohrichtbestand (CFO0)

e Nass- und Feuchtwiese (EC1)

¢ Nass- und Feuchtgriunlandbrache (EE3)

e naturnaher Bach (FM2)

Die genannten Biotope sind vom Eingriff nicht betroffen.

FFH-Lebensraumtypen
FFH-Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-Richtlinie (79/409/EWG) wurden im Untersu-
chungsgebiet nicht nachgewiesen.

Geschutzte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmaler

Geschitzter Landschaftsbestandteile gemafl 8 39 Abs. 1 BNatSchG und Naturdenkmaler
sind im Untersuchungsgebiet gemal den relevanten Landschaftsplanen nicht vorhanden.

Die innerhalb des Untersuchungsgebietes liegenden geschiitzten Landschaftsbestandteile
gem. 8 39 Abs. 1 Nr. 3 LNatSchG NRW sind vom Vorhaben nicht betroffen.

Wasserschutzgebiete, Uberschwemmungsgebiete

Wasserschutzgebiete kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor, das Uberschwemmungs-
gebiet ,Sudliche ungeteilte Dissel und Nebengewdasser” liegt vollstdndig auf3erhalb vom
Vorhabenbereich.
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13 Zusammenfassung der artenschutzrechtlichen Bewertung

Der vorliegende Artenschutzbeitrag dient dazu, die artenschutzrechtlichen Vorgaben auf der
Ebene der Planfeststellung zur Elektrifizierung der Strecken der Regiobahn GmbH im PFA |
(Bf Mettmann Stadtwald bis Abzw. Dornap) zu bertcksichtigen.

Zunachst werden im Rahmen der Relevanzprifung aus der Gruppe der im Untersuchungs-
gebiet nachgewiesenen Arten die Arten ausgewahlt, die im Rahmen des Artenschutzbeitra-
ges detailliert zu betrachten sind. Fir diese Arten werden nach den Vorgaben des EBA-
Leitfadens Teil V (EBA 2012) Artblatter angelegt, in denen alle artrelevanten Informationen
dargestellt werden. Gleichzeitig erfolgt in den Artblattern eine Prognose, ob durch das ge-
plante Vorhaben artenschutzrechtliche Schadigungs- und Stérungsverbote geman § 44 Abs.
1 BNatSchG eintreten kénnen. Der artspezifischen Prognose liegen die folgenden projektbe-
zogenen Malnahmen zur Vermeidung bzw. Verminderung von Beeintrachtigungen zugrun-
de:

e Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf (V 3cee):

— Vermeidung einer Totung von Vdgeln durch Gehdlzrodungen (geméan § 39 Abs. 5 Nr.
2 BNatSchG) in der Zeit vom 01.10. bis 28.02., d.h. aul3erhalb der Brutzeiten der Vo6-
gel),

— Kontrolle aller im Rahmen der Freihaltung einer Sicherheitszone und im Rahmen der
Freistellung der BE-Flachen zu fallenden Baume auf potenzielle Fledermausquartiere
vor deren Rodung,

e MaRnahmen zum Vogelschutz an Energiefreileitungen nach DB-Richtlinie 997.9114
.Oberleitungsanlagen; Vogelschutz an Oberleitungsanlagen (gemaf3 § 41 BNatSchG)
mit dem Ziel, die von den Vdgeln genutzten Sitzgelegenheiten an Oberleitungsanlagen
fur Vogel zur Vermeidung von Kurzschlissen ungefahrlich zu gestalten (Abstand Oberlei-
tung zu Mastspitze = 60 cm) oder das Aufsitzen an gefahrlichen Stellen zu verhindern
(Anbringen von Vogelabwehrkdmmen auf den Mastspitzen bei km 17,2 bis km 21,4+47.
Die vorgesehenen VogelschutzmalRnahmen am Mastkopf sind MalRnahmen, die fir
GroRRvogel ausgelegt sind und die demnach auch fiir Végel mit kdrperlich geringem Aus-
malfd wirksam sind.

Neben den VermeidungsmalBnahmen sind keine zusatzlichen vorgezogenen Ausgleichs-
maflinahmen i.S. des § 44 Abs. 5 BNatSchG erforderlich. Aufgrund der vorgesehenen Ver-
meidungsmaflnahmen kann das Eintreten der artenschutzrechtlichen Schadigungs- und Sto-
rungsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit § 44 Abs. 5 BNatSchG fir keine
der geschitzten Arten konstatiert werden.

14 Schéaden an bestimmten Arten und naturlichen Lebensréau-
men gemal § 19 (1) BNatSchG

Entsprechend 8§ 19 Abs.1 BNatSchG ist eine Schadigung von Arten und nattrlichen Lebens-
raumen im Sinne des Umweltschadensgesetzes jeder Schaden, der erhebliche nachteilige
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Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des glinstigen Erhaltungszustandes der
in § 19 Abs.2 BNatSchG genannten Lebensrdume oder Arten hat. Es handelt sich bei den
relevanten Arten und Lebensrdumen um:

e Arten nach Artikel 4 Abs. 2 oder Anhang | der Richtlinie 79/409/EWG (VS-RL),

e Arten der Anhéange Il und IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL),

o Lebensraume der Arten, die in Artikel 4 Abs. 2 oder Anhang | der Richtlinie 79/409/ EWG
(VS-RL) oder in Anhang Il der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) aufgefthrt sind,

e die in Anhang | der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) aufgefiihrten natirlichen Lebensrau-
me sowie

o die Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der Arten gemals Anhang IV der Richtlinie
92/43/EWG (FFH-RL).

Ein Schaden im Sinne des Umweltschadensgesetztes liegt nicht vor, wenn nachteilige Aus-
wirkungen von Tétigkeiten einer verantwortlichen Person im Zuge der Bauausfihrung zuvor
ermittelt, von den zustandigen Behdrden im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens nach
den 88 34, 35, 45 Abs. 7 oder § 67 Abs. 2 BNatSchG und nach 8 15 BNatSchG genehmigt
wurden oder zuldssig sind.

Fur die Arten gemal Anhang IV FFH-RL sowie deren Fortpflanzungs- und Ruhestatten und
die Arten gemal’ Art. 4 Abs. 2 und Anhang | VS-RL sowie deren Lebensraume wird in der
ASP (Anlage 11.2) dargelegt, dass erhebliche nachteilige Auswirkungen durch das Vorhaben
auf die Erreichung oder Beibehaltung des giinstigen Erhaltungszustands dieser Lebensréu-
me oder Arten ausgeschlossen werden kénnen.

RegelmaRige Vorkommen von nach Anhang Il der FFH-RL geschitzten Arten kénnen im
Untersuchungsgebiet ausgeschlossen werden. Bei dem Kammmolch und der Gelbbauchun-
ke handelt es sich um Einzeltiere unklarer, bei der Gelbbauchunke sicher allochthoner Her-
kunft.

Bezogen auf die Lebensraumtypen (LRT) sind keine LRT im Untersuchungsgebiet vom Vor-
haben betroffen. Erhebliche nachteilige Auswirkungen durch das Vorhaben auf Anhang II-
Arten und LRT kdénnen demnach ausgeschlossen werden.

In den Verfahrensunterlagen wurden daher die nachteiligen Umweltauswirkungen auf die in
§ 19 Abs. 2 BNatSchG genannten Lebensrdume und Arten umfassend ermittelt, so dass die
Voraussetzungen fur eine Freistellung von der Umwelthaftung geman § 19 Abs. 1 BNatSchG
gegeben sind.
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Gesetze und Richtlinien

BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom
4. August 2016 (BGBI. | S. 1972) geéndert worden ist.

LNatSchG NRW: Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen und zur Anderung anderer Vorschriften
(Landesnaturschutzgesetz — LNatSchG vom 15. November 2016

Ril 882 der DB: Handbuch Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle
Ril 997.0104 der DB: Oberleitungsanlagen planen, errichten und instandsetzen.

Ril 997.9114 der DB: Oberleitungsanlagen - Vogelschutz an Oberleitungsanlagen

online-Abfragen

Bezirksregierung Koln - NRW-Atlas: http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/dienste/nrwatlas/
- Deutsche Grundkarte (DGKS5)
- Topographische Karte 1:25.000 (TK 25)
- Luftbilder des Landes NRW
- Hochwassergefahrenkarte
- Hochwasserrisikokarte

LANUV Abfrage - @LINFOS. Fundortkataster fiir Pflanzen und Tiere.
(http://geo6.it.nrw.de/osirisweb/)

LANUV Abfrage - Liste der geschiitzten Arten in NRW
(http://Iwww.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe)

LANUV Abfrage - Liste der FFH-Arten in NRW
(http://lwww.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/ffh-arten/de/arten/gruppe)

LANUYV download - Naturschutzgebiete:
http://nsg.naturschutzinformationen.nrw.de/nsg/de/downloads

LANUV download - Natura 2000-Gebiete:
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-
meldedok/de/downloads

Stadt Wuppertal - geoportal: Landschaftsplan Nord.

Stadt Wuppertal - geoportal: Naturdenkmaler.

Stadt Wuppertal - geoportal: Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete.

Seite 82



	Verlängerung der Regiobahn-Infrastruktur von Mettmann Stadtwald nach Wuppertal-Vohwinkel:  Elektrifizierung der Regiobahn-Infrastruktur
	PFA I – Bf Mettmann Stadtwald – Abzw. Dornap (km 15,735 bis km 19,825 (Strecke 2423) km 19,594 bis km 21,448 (Strecke 2727))
	Landschaftspflegerischer Begleitplan
	1 Aufgabenstellung, rechtliche Grundlagen
	2 Beschreibung des Vorhabens
	3 Potenzielle Wirkfaktoren des Vorhabens
	4 Abgrenzung des Untersuchungsraumes
	5 Planungsraumanalyse
	5.1 Methodik Planungsraumanalyse
	5.2 Ermittlung der planungsrelevanten Funktionen
	5.2.1 Biotope / Pflanzen
	5.2.2 Tiere
	5.2.3 Boden, Grundwasser, Oberflächengewässer
	5.2.4 Klima / Luft und Landschaftsbild


	6 Bestandserfassung und -bewertung der planungsrelevanten Schutzgüter
	6.1 Biotope / Pflanzen
	6.1.1 Daten- und Informationsgrundlagen
	6.1.2 Methodik Bestandserfassung und -bewertung
	6.1.3 Ergebnisse Bestandserfassung
	6.1.4 Bedeutung und Empfindlichkeit
	6.1.4.1 Bedeutung
	6.1.4.2 Empfindlichkeit

	6.1.5 Vorbelastungen
	6.1.6 Fachplanerische Festsetzungen
	6.1.7 Wert- und Funktionselemente besonderer und allgemeiner Bedeutung
	6.1.7.1 Biotoptypen mit sehr hoher Bedeutung
	6.1.7.2 Biotoptypen mit hoher Bedeutung


	6.2 Tiere
	6.2.1 Daten- und Informationsgrundlagen
	6.2.2 Methodik Bestandserfassung und -bewertung der Kartierung in 2016
	6.2.2.1 Vögel
	6.2.2.2 Fledermäuse
	6.2.2.3 Amphibien
	6.2.2.4 Reptilien

	6.2.3 Ergebnisse Bestandserfassung
	6.2.3.1 Vögel
	6.2.3.2 Fledermäuse
	6.2.3.3 Amphibien
	6.2.3.4 Reptilien

	6.2.4 Bedeutung und Empfindlichkeit
	6.2.5 Fachplanerische Festsetzungen
	6.2.6 Vorbelastungen
	6.2.7 Wert- und Funktionselemente mit besonderer und allgemeiner Bedeutung


	7 Dokumentation zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen
	8 Konfliktanalyse / Eingriffsermittlung
	8.1 Projektbezogene Wirkfaktoren und Beeinträchtigungen
	8.2 Biotope / Pflanzen
	8.2.1 Methodik Konfliktanalyse
	8.2.2 Ergebnisse Konfliktanalyse

	8.3 Tiere
	8.3.1 Methodik Konfliktanalyse
	8.3.2 Ergebnisse Konfliktanalyse
	8.3.2.1 Vögel
	8.3.2.2 Fledermäuse
	8.3.2.3 Reptilien
	8.3.2.4 Amphibien
	8.3.2.5 Zusammenfassung Konfliktanalyse Fauna



	9 Konzept der landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen
	9.1 Ermittlung des Kompensationsumfanges und Ableitung von Maßnahmen
	9.2 Maßnahmenverzeichnis
	9.3 Maßnahmenblätter

	10 Vergleichende Gegenüberstellungen
	11 Gesamtbeurteilung des Eingriffs
	12 Betroffenheit von Schutzgebieten und geschützten Biotopen
	13 Zusammenfassung der artenschutzrechtlichen Bewertung
	14 Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen gemäß § 19 (1) BNatSchG
	15 Literatur- und Quellenverzeichnis


